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N" 26.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 7. Mai 1833.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

T. T.

In Folge Auftrags Mshghrn. Landammanns werden alle
Mitglieder des Großen Rathes eingeladen und aufgefordert sich

zu der gesetzlich auf Montag den 6. Mai festgesetzten Eröffnung
der ordentlichen Sommcrsitzung, deö Vormittags um S Uhr/ im
Tagsatzungssaale einzusinden.

Folgendes sind die zur Berathung bereit liegenden Gegenstände

:

1) Entwurf eines Gesetzes über die Organisation und
Geschäftsführung der Gemeindsbehörden.

2) Entwurf eines Dekretes zur Aufhebung der von den
wohlhabender» Landsasscn zu bezahlenden Abgabe.

3) Vortrag des Regierungsrathes über eine an den Großen
Rath gerichtete Vorstellung des Schutzvereins von Völlige«/ in
Betreff neuenburgischer Staatsgefangenen.

4) Vortrag des Justiz-DepartementS über die Besoldung der
AmtSverweser von Neuenstadt und Laufen.

Z) Vortrag des Justiz-DepartementS zu Festsetzung der
Besoldung seiner beiden Sekretäre.

6) Vortrag des Justiz. Departements über die Bittschrift
der Frau Koch / geborne Jean/ von Reiben/ wegen Vorladung
ihres flüchtigen Ehemannes.

7) Vortrag dcS Justiz. Departements über das Ehedispensa-
tionSbegehren der Margarelha Tännler/ von Hohsiuh am Has-
leberg.

s) Vortrag des Finanz. Departements- über Entschädigung
der Stellvertreter der NegierungSstatthalter und Gerichtspräsidenten.

9) Vortrag dcS ErziehungS-Departements über die an den
Großen Rath gerichtete Vorstellung des Advokaten Snry, in
Betreff der Israelite».

10) Vortrag des Militär-DepartementS über außerordentliche
Auslagen für Militärkleidungcn.

i i) Vortrag des Militär-DcpartemcntS über den Anzug dcS

Herrn CliaS, zur Errichtung von Schützcnschulen.

12) Entwurf eines neuen StempelgesctzeS.

Ferner sind folgende Wahlen vorzunehmen:

1) Zu der durch Ernennung des Herrn Fellenbcrg zum Vice-
Präsidenten des Großen Rathes im diplomatischen Departement
erledigten Stelle.

2) Eines Centralpolizei-Direktors.
3) „ ObcrschaffncrS.

'4) „ Zoll, und Ohmgeld. Direktors.

Außer obigen Gegenständen werden dem Großen Rath noch
andere in Vorberathung liegende vorgelegt/ und es wird ihm über
die ans Frankreich in unsern Kanton getretenen Polen ein Bericht
erstattet werden.

Am 6. Mai wird man mit der Berathung des unter Nr. 1

angezeigten Gesetzesentwurfes anfangen.
Bern/ den 1. Mai 1833.

Für die StaatSkanzlei:
Der Staalsschreiber/

F. May.

Erste Sitzung.

Montag den 6. Mai.

Präsident: Herr Landammann A. Simon.
Nachdem der Herr Landammann diejenigen Mitglieder der

hohen Versammlung angezeigt/ welche sich für ihr Ausbleiben
von diesen Sitzungen entschuldiget haben/ eröffnete derselbe die
Sitzung mit folgender Rede:

HH.
Nach kurzer Frist rufen Ihnen die gewöhnliche Sommer-

sttzungen/ die wichtigern Angelegenheiten unseres Vaterlandes zu
berathen und zu entscheiden.

Seitdem wir unS trennte»/ haben sich die eidgenössischen
Verhältnisse nicht entwirrt! und die Vereinigung mit den

getrennten Brüdern unter einem Panier/ scheint noch ferne.

Ein Blick aber auf die frühere Geschichte unseres Vaterlandes

lehrt unö/ daß wenn auch vorübergehende Stürme störend über
unsere eidgenössischen Verbindungen wehten/ bald wieder das
Bedürfniß des brüderlichen ZusammcnhaltenS die entzweiten Gemü-
rher versöhnte. — Geben wir also auch dieser Hoffnung Raum/
und lassen wir sie um so eher Wahrheit werden, indem wir an
Recht und Billigkeit halten, und unsern Brüdern Zeit geben,

ihre Begriffe mit den unsern zu vereinen.

Wenn wir uns zum engern Vaterland wenden, so sehe»

wir Schaaren unserer Mitbürger mit der ersten FrühlingSsonnc
zum fernen Wcltthcil wandern, dort Nahrung und Wohlstand zu

suchen, die ihnen die Heimath verweigert.

Zu gleicher Zeit überschreiten unsere Grenzen fünf und ei» halb
Hundert, im edlen Kampfe für deö Vaterlandes Unabhängigkeit,
unglückliche Krieger.

Sie vertrauen auf die schweizerische, auf unsere Gastfreundschaft

Was die Tagsatzung beschloß, welche Vorkehren die uns

begrenzenden Kantone trafen, ist Ihnen, HH., durch die Tagblär-
ter hinlänglich bekannt, was aber die Regierung der Republik
Bern that, das bringen besondere Vorträge zu Ihrer Kenntniß.
— Ihren Rathschlägen bleibt die schwere Aufgabe, die Ausübung
der Gastfreundschaft in die Grenzen zu weisen, die die Pflichten
gegen ihre Abgaben und Steuern zahlenden Mitbürger und das

eigene Bedürfniß vorschreiben.

Zufrieden mit dem Gange der Regierung, erwartet die große

Mehrzahl unserer Mitbürger, zutrauensvoll die fernere Entwicklung
unserer Kantonaleinrichtungen. An uns ist eS, HH., durch um-
sichtige, auf die Grundsätze unserer Verfassung sich stützende Gesetze

diese Institutionen mehr und mehr ins Leben zu rufen, die



Erleichterungen die unsere Mitbürger genießen, durch weise
Sparsamkeit zu sichern, und den Weg zu noch größerer Entlastung an-
zubahnen.

Ein auch in die beschränktesten Lebensverhältnisse jedes
Staatsbürgers tief eingreifendes Gesetz, die Organisation und
Geschäftsführung der Gemeindsbehörden, wird Ihnen vorgelegt
werden. — Bereits ist der Entwurf unsern Mitbürgern mitge-
theilt worden. Sie werden in dieser wichtigen Angelegenheit
ihre Stimmen vernommen haben, und dieser Berathung alle
diejenige Aufmerksamkeit und reife Ueberlegung schenken, die dieser

Gegenstand in so hohem Maße verdient.

Ich erkläre HH. die gewöhnliche Sommersitzung des Großen
Rathes der Republik Bern eröffnet.

Hierauf gab der Herr Landammann Kenntniß von folgenden

eingelangten Bittschriften und Vorstellungen:
1) Der Gemeinde Heimberg, für Anordnung der Abrechnung mit

den bei der Aarenkorrektion intcresstrten Gemeinden.

2) Vom Einwohner - Gemeindrath von St. Ursanne, daß ein
Amtsnotar gehalten werde alle 14 Tage nach St. Ursanne
zu kommen um dort die Akten aufzunehmen, daß ein Ge-
richtsweibel gehalten werde, seinen Wohnsitz daselbst
aufzuschlagen und daß zwei Märkte zu dem bisherigen bewilligt
werden.

3) Von Herrn Helfer Christen zu Zätziwyl, für Gleichstellung
seiner Besoldung, mit der letztes Jahr um 200 Fr. erhöhten
der Helferei Wasen.

4) Der Einwohnergemeinde Nüeggisberg, für Abhülfe gegen die

Zunahme der Verarmung und gegen die Verordnung vom
September 1807, als ihnen dagegen zu wenig Schutz
gewährend.

5) Der Einfassen von Röthenbach, für Herabsetzung des Hin-
tersäßgeldcö auf 16 Batzen.

6) Des polnischen Oberst OborSki und seiner 470Mitgcfähmn,
um Schutz und Gastfreundschaft.

7) Von 16 Müllern, gegen den Beschluß des Reg. Rathes vom

5. Oktober 1832, wegen dem Begehren der Gebrüder Wied-
mer von Klein-Dietwyl.

8) Zwei Begehren an den Großen Rath des Kantons Freiburg,
um Begnadigung zweier KamonSangehörigcn.

Nr. 1 — 7 incl. wurden an den Reg. Rath zur Unters»,
chnng und Berichterstattung überwiesen, von Nr. 8. zeigte Herr
Landammann an, daß sie sogleich an Behörde befördert worden.

Herr Oberst Herrenschwand giebt in einer Zuschrift vom 4.

Mai, seine Entlassung von der Stelle eines Mitgliedes des Großen

Rathes ein, weil er wegen bereits erreichtem Alter von 69

Iahren, sich in der Nothwendigkeit fühle, sich der öffentlichen
Geschäfte zu entladen, so sehr er bedauere, dem ihm von den

Wahlmännern von Wahlern und Aarberg erwiesenen Zutrauen
nicht länger entsprechen zu können rc. Diese Entlassung wird unter

dem Bedauern des Großen Rathes für daherigen Verlurst,
nach bestehendem Dekret, als angenommen angesehen.

Der Entwurf eines Gesetzes über die Organisation und
Geschäftsführung der Gemeindsbehördcn, wird sodann zur Berathung
vorgelegt, vor derselben aber noch folgende 3 Vorstellungen über
dasselbe abgelesen:

1) Eine Vorstellung von 36 Einfassen von Burgdorf,
unterschrieben und Namens derselben Friedrich Niklaus, Notar daselbst.

In derselben danken sie der Regierung für ihre vielfältigen Be-
mühungen in Bearbeitung eines solchen Gesetzes, dessen

Hauptgrundsatz, der Gleichheit aller Einwohner, sie beipflichten und
gegen das sie demnach nur einige Bemerkungen II. Klasse zu machen
haben.

Unter diesen Bemerkungen sind unter anderm neben einigen
gegen mehrere diese:

1) Die Ansicht, daß die Stiftung von Kirchen nur Gegenstand
der Comperenz der Einwohner-Gemeinden und des Reg. Ra-
thes seyn könne;

2) daß es zweckmäßiger wäre, die Erhaltung der Armen den
Gemeinden abzunehmen, und ihre Besteurung zum Gegenstand
einer allgemeinen Staatssache zu machen, und

3) daß die Bürgerschaften angehalten werden sollten, diejenigen
Fonds, welche für Bestreitung bestimmter allgemeinen Ge-
meinds-Auölagen existiren, herauszugeben.
2) Eine Vorstellung der Bürgergcmeinde von Burgdorf vom

18. April, welche diejenigen Stellen des Entwurfs, welche sie für
mangelhaft ansieht, blos als RedaktionS-Fehler behandelt.

Diese Vorstellung will den §. 2. welcher erklärt: daß dieses
Gesetz nur auf Einwohner, Bürger und Kirchgemcinden, nicht
aber auf andere Vereine anwendbar erklärt, anders redigiren,
daß er eS auch auf die Rcchtsame-Corporationen ausdehnt; findet
ferner den §. 10 von der Bedingung der Stimmfähigkeit nicht
deutlich, will nur denen das Stimmrcchl ertheilen, welche die
Gemeindslasten tragen helfen, und aus dem nämlichen Grund allen
Burgern einer Burgerschaft die Bnrgergut hat, das zu den gemei-
nen Administrationskosten beiträgt, sofern sie auch die moralischen
Bedingungen der Stimmfähigkcit besitzen, das Stimmrechl geben,
und nicht von den ökonomischen Bedingungen 1—4 des §. abhängig
machen. Sie unterstützt diese Ansicht mit der Bemerkung : daß
z. B. der Antheil jedes Bürgers am Burgergut von Bnrgdorf
mehrere 1000 Fr. betrage, und also ein solcher dadurch schon
das ökonomische Interesse habe, welches der Entwurf zur Stimm-
fähigkcil bedingen möchte.

Den §. 62 findet die Burgergemeinde von Burgdorf ebenfalls
undeutlich. Im iten Abschnitt desselben findet sie den Ausdruck
Gemeingüter unbestimmt. Sie glaubt weil der tz. 94 der
Verfassung vorschreibe: Alle Burgergüter sollen ausschließlich unter
der Verwaltung der Burger der betreffenden Gemeinde stehen,
auch sollen sie blos als Privat-Eigenthum angesehen werden,
über welches die Regierung blos das Recht der Ober-Aufsicht
auszuüben hat," so können diese Burgergüter nicht unier die
Eemeindegüter gehören, von weichen eS im gedachten iten
Abschnitt des 62 dieses Entwurfs Gemeindsgesetz heißt: daß sie

ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß insoweit zu den öffcntli-
chen Zwecken verwendet werden sollen, als es bisher geschehen.
Diese Redaktion habe auch wirklich den Erfolg gehabt, daß sie

im entgegengesetzten Sinn ausgelegt werde, als wenn auch die
Burgergmcr zu ganz allgemeinen Zwecken verwendet werden sollen,

Den 3ten Abschnitt gedachten §. 62 des Entwurfs, welcher
Streitigkeiten zwischen den Einwohner und Bürgergemeinden über
die Bestimmung des Betrages eines Kapitals und über die Are
der Verwendung desselben, oder über andere Anstünde dem Admi-
nistrationS-Richter zuweiöt, findet sie den Vorschriften des 3ten
Abschnittes der Verfassung zuwider, nach welchem die Beurtheilung

von Streitigkeiten über Mein oder Dein dem Civil-Richter
allein zusteht.

Die 3te Vorstellung dann ist von der Bürgergcmeinde Viel.
Sie enthaltet gleiche Bemerkungen, wie die der Bürger. Gemeinde
Burgdorf, gegen die 10 und 62 dcS Entwurfs, welchen
letzteren sie aber ganz ausgelassen wünscht. Ferner den Wunsch, daß
in Vervollständigung des tz. 18 der Gemeinde nicht erlaubt werde,
über die ihr bis zur Behandlung vorbehaltcnen Gegenstände
Beschlüsse ohne vorherige Begutachtung der Behörde zu fassen, und
äußert auch eine Meinung gegen die im §. Z6 dem Reg. Rath
eingeräumte Conpetenz, unfähige und pflichtvergessene Gemeindbeamte

durch einen motivirten Beschluß einzustellen, oder abzubc-
rufen, und, wenn sich die Versammlung widerspänstig zeigen
sollte, die abberufenen Beamten durch neue Wahlen zu ersetzen.

Alle diese 3 Vorstellungen werden auf den Kanzleitisch
gelegt, und dann über den Entwurf. Gesetzes die allgemeine
Umfrage eröffnet:

1) Ob man über den Gegenstand eintreten, oder denselben
von der Hand weisen wolle?

2) Ob man sofort eintreten, oder die Berathung verschieben

wolle?
Herr Reg. Rath Kohler, welcher von Herrn Schultheiß

zum Berichterstatter dcs Reg. Raths angesprochen wurde/erwidert
: das Gesetz rühre ursprünglich vom Departement des Innern

her, obgleich es vom Reg. Rath und XVI. revidirl worden, so

wie es jetzt vorliege, habe er eS nicht einmal gelesen, weil eS vom
Reg. Rath und XVI. dann wieder an den Redaktor Herrn Pro-
fesssr Schnell zurückgesendet worden, und weil man ihn nicht
früher als Berichterstatter angesprochen, alldieweil wenn er es



zum Voraus gewußt hätte, daß er den Rapport erstatten solle,

er sich vorher in den Entwurf förmlich einstudiert haben würde.
Er habe aber auch sonst sich mit dem Entwurf noch nicht näher
bekannt gemacht, weil er nicht geglaubt, daß er jetzt schon

behandelt werden könne, denn das vorige Gemeindgesetz von blos
17 habe zur Berathung 10 Tage Zeit erfordert, so daß das

vorliegende von Z7 für gegenwärtige Zeit, wo sich alles so

bald möglich wieder nach Hause sehne, zu lange aufhalten möchte,

daß man nicht die nöthige Anzahl Mitglieder beisammen behalten

zu können Gefahr liefe. Das Gesetz sei auch wirklich nicht
so dringend, denn die Geschäfte gehen bereits ihren ordentlichen
Gang, bis an einen einzigen Anstand, der sich zeige, nämlich
den des Mangels an Ausscheidung, was Burger- oder Einwohner-
Gemeingut sei. Diesen Anstand aber könne das neue Gesetz auch

nicht heben, weil der Entscheid, was Bürger- oder Gemeingut
sei, dem Richter allein zustehe, und also erst nach und nach ein

jeder Grund besonders erwartet werden müsse.

Er sei demnach gegen das Eintreten, wenn aber das
Eintreten beliebt würde, so müsse er die Berichterstattung für seine

Person auf heute ablehnen, und darauf antragen, daß Herr Tschar-
ner Präsident des Departements des Innern mit dem Rapport
beauftragt werde.

Tscharner, Präsident des Dep. dcö Innern, antwortet:
er befinde sich ziemlich im gleichen Fall wie der Herr Präopinant,
er habe geglaubt, der Reg. Rath werde für eine» Rapporteur
sorgen, und er habe erst heule den Entwurf in die Hände
bekommen. Derselbe werde von vielen Seilen mit Talent n. Kennt-
nissen angegriffen werden, und erfordere daher auch einen gleich
fähigen Vertheidiger, der sich doch vorher förmlich in den

Entwurf einstudieren sollte.
Ueber die erste Frage: Ob man in den Entwurf eintreten

wolle, müßte er aber im Interesse des Departements bejahend

antworten, indem die Revision der Gcmeind-Reglemcnte vor
einem definitiven Gesetz über die Organisation der GemeindSbe-
hörden nicht staltfinden könne, und der Mangel von Gemeinds-
Neglcmentcn, und der Revision der bestehenden dem Departement
viele Einfragen und Geschäfte zuziehe:c.

May, StaacSschreiber, kann die Meinung des Herrn Präo-
pinanten unmöglich theilen. Er findet den vorliegenden Gesetz-

entwurf einen der wichtigsten, vielleicht wichtiger als keinen Theil des

Civil Gesetzbuchs. Er zählt ibn unter diejenigen Gesetze, welche

nach §. s4 der Verfassung vor der endlichen Berathung durch den

Gr. Rath dem ganzen Publikum bekannt gemacht werden sollen,

um vorher die Ansichten des Landes darüber zu vernehmen; denn

darum, weil dieser § nur von Gesetzbüchern rede, diesen Gesetz-

Entwurf nicht unter der Vorschrift desselben begreifen zu wolle»,
wäre eine bloße Wortklauberei, da der VerfassungS-Rath gewiß
nicht, sowohl den Anfang eines Gesetzes nach der Seitenzahl,
als seine Wichtigkeit in Beziehung auf seinen Einfluß auf die

öffentliche Verwaltung, und sein allgemeines Interesse wie ftrn
eS das ganze Land im allgemeinen interessiere unter jenem §. im
Auge gehabt habe. Nun seien die deutschen Exemplare circa erst

vor einem Monat allgemein verbreitet worden, und die französi-
sehen, von denen man das erste Exemplar erst den Z0. April von
Pruntrut erhalten, haben gar erst in den ersten Tagen dieses
Monats verbreitet werden können, so daß die Gemeinden es dato
noch nicht durchstudieren, also nicht einmal sich mit den Großen
Rathsgliedern über dasselbe besprechen können, und die Z

Vorstellungen, die so eben abgelesen worden, beweisen die Existenz
ganz entgegengesetzter Ansichten.

Er trägt daher darauf an:
1) Daß die Berathung biS in die Wintersitzung aufgeschoben,

und erkannt werde, den Entwurf allgemein zu verbreiten,
so wie eine öffentliche Einladung an Jedermann zu Eingabe von
allfälligen Bemerkungen zu erlassen; wie man dergleichen schon

unter der vorigen Regierung bei wichtigen Gegenständen ergehen
lassen.

2) Eine Commission vom Gr. Rath zu ernennen, welche mit
der Prüfung dieser Bemerkungen, und nicht nur mit einem
Rapport, sondern mit einem Befinden über dieselben beauftragt würde.

v. Lerb er, Schultheiß. Die Frage ist die: ob man ein

Hon lange erwartetes und gefordertes Gesetz, dessen endliche Be¬

rathung man schon mehreremal wegen andern Geschäften
verschoben, nun wieder zurückschieben wolle? Man sagt es sei ein
neuer und wichtiger Gegenstand, den man noch nicht genug kenne,
allein so neu ist derselbe doch aber nicht, eS ist der nämliche in seiner
Grundlage, welcher schon im Gesetz vom Mat 18Z2 enthalten ist,
es sind hier nur weitere Ausführung desselben, nähere Bestim-
mungen beigefügt. Regierungsrath und XVI. haben diesen
Entwurf während 14 Tagen oder Z Wochen, vom Morgen früh
bis Abend spät, reiflich diskutirt, der Entwurf ist im Amtsblatt
dem Publikum wirklich mitgetheilt worden, eS existirt also kein
wichtiges Hinderniß mehr ihn endlich berathen zu können. Man
sagt, die angeführten Z Vorstellungen beweisen ganz entgegengesetzte

Ansichten; allein durch das Verschieben der Berathung
werden diese nicht gehoben, dergleichen werden immer cxistircn;
der Präopinant giebt uns kein Mittel an, wie sie vereinigt werden
können. Diese wenigen Vorstellungen sind mir hingegen ein
Beweis, wie wenig Anstöße der Entwurf gefunden, sonst würden wohl
mehr als Z eingelangt sein. Ich bin daher für das Eintreten
auf heute, da eS ein Gesetz ist, welches Ordnung, einen gesetzlichen

und deutlichen Gang in die Geschäfte der untern Behörden
bringen soll, und eines der Hauptgeschäfte ist, für welches diese
Frühlingssitzung berufen worden.

v. Wattenwyl. Schon das, was die beiden angesproch»-
ncn Herren Berichterstatter bemerkten, beweist, wie wenig man auf
Berathung dieses Gesetzes gerüstet ist, und was Herr May
anführte, daß es erst vor wenigen Tagen im Jura bekannt gemacht
worden, läßt von dieser Seite keine bessere Vorbereitung erwarten.

Zudem ist es bis dabin immer geschehen, daß Vorstellungen
vorerst einer vorbcrarheuden Behörde zur Begutachtung zugewiesen
und erst auf deren Rapport behandelt worden, und heute wollte
man nun diejenigen über einen der wichtigsten Materien auf der
Stelle beurtheilen. Ich glaube daher, eS wäre sehr voreilig, wenn
wir schon auf heutige» Tag, vor der Prüfung dieser Vorstellungen
und erhaltenen Rapport über dieselbe», bevor selbst der Bericht-
erstattet sich in den Gesetzentwurf einstudirt, in die Berathung
desselben eintreten würden; und wir kämen in alle öffentliche
Blätter, wenn wir ein Gesetz, an dem Frankreich schon seit Jahren
gebettet, ohne eS zu Stande zu bringen, hier so in Eilejdurch-
jagen würden.

Ei» Gesetz welches zwei Gemeindsbehörden neben einander
aufstellt, bedarf mehr als gewöhnlicher Ueberlegnng, denn eine
solche Ordnung wird sich nie als praktisch zweckmäßig bewähren,
wie sie dann auch nirgends eingeführt ist, selbst im Waadtlande
nicht, wo man doch auch freisinnige Grundsätze hat; die
Gesetzgebung dieses ÄantonS hat wie ich glaube das wahre Mittel
getroffen, welches, ohne zwei Behörden aufzustellen, dennoch den
Einfassen einen zweckmäßigen Antheil an der Administration
einzuräumen wußte.

v. Ler ber, Schultheiß. Ich muß etwas berichtigen. Wie
schon bemerkt, ist der vorliegende GesetzeScnrwurf vom Reg. Rath
und XVI, 14 Tag bis Z Wochen von Morgen früh bis Abends
durchdiSkutirt worden; allein ich vergaß beizufügen, daß er darauf
hin dem Herrn Schnell wieder zugesandt, und seine Umarbeitung
darauf wieder vom Reg. Rath behandelt worden, da der Herr
Redaktor selbst rapportirte, und der Entwurf noch einmal speziell
behandelt ward.

Schnell, Joh. Die, welche gegen ein Gesetz sind, bilden
gewöhnlich die, welche, in ein solches nicht eintreten wollen, so

daß die Vorfrage fataler Weise immer mit der Hauptfrage colli-
dirl; alldieweil man in der Vorfrage von der Materie des Gesetzes
selbst abstrahieren sollte, und hingegen hier die Abneigung gegen
daö Gesetz auf die Berathung über die Vorfrage influirte. Doch
glaube ich auch kein Gesetz wichtiger als dieses, und so wichtig,
um einem Volke mehr als blos 4 Wochen Zeit zu lassen, dasselbe

zu überlegen. Dafür ist zudem ein provisorisches Gesetz (vom
May 1SZ2) erlassen worden, damit man Zeit habe, ein ausführlicheres

recht zu erwägen.

Der gegenwärtige Moment aber ist ein solcher, wo so manchen
seine Geschäfte heimberufen, daß er beinahe nicht wancn mag,
bis diese Sitzung beendigt ist. Das Geschäft selbst dann ist blos
durch die vorbcrathende Behörde durchgegangen; allein durchaus
nicht allgemein bekannt, so daß die GemeindSbehördcn und Beamten

nicht einmal den Gr. RathSgliedern ihres Ortes ihre Be-



merkungcn mittheilen, und diese also nicht als Organ der öffcnt-
lichen Meinung in dieser Sache auftreten können. Für die
welschen Gemeinde» ist es dann vollends wie aus den Wolken
gefallen.

Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes, der Kürze der Zeit
seit seiner Bekanntmachung, und der wirklichen Jahreszeit, stimme
ich daher auch zum Vorschlag von Herrn Staaröschreiber May.

Geiser, Reg. Rath. Der vorliegende Gesetzentwurf ist
allerdings wichtig, und so wichtig, daß obgleich er von Reg.
Rath und XVI einstimmig angenommen worden, ich dennoch Be-
denken trage, in dessen Behandlung schon einzutreten, wo 'ich sehe,

daß nicht einmal die Hälfte der Großen Rathsglieder da ist,
alldieweil ein solches Gesetz wünschen macht, daß ein möglichst
großer Theil an dessen Berathung Antheil nehme, und bei der
Länge der Berathung, welcher dieses Gesetz unterliegen könnte,
da sie vielleicht ist Tage dauert, zu befürchte« ist, daß die Zahl
noch mehr abnehme.

Neben diesem Grund gegen das Eintreten habe aber noch
einen zweiten, nämlich diesen, daß die Gcmcinds-Angelegenheiten
wirklich ihren ordentlichen Gang gehen, und daß je länger die
Behörden in diesem Gange nach dem neuern Gesetz vom May
1862 sich bewegen können, solche um so sicherer die Mängel
erfahren können, welche allfällig in der neuen Organisation der
Gemeindsbehörden liegen, was am provisorischen Gesetz schlecht
oder gut ist. Die beste Schule ist immer die Praxis, und wenn
man den Gemeindsbehörden uicht einmal Zeit läßt, mit den Gr.
Rathsgliedern Rücksprache zu nehmen, so können diese wirklich
nicht die Meinung des Landes aussprcchcn.

Ich stimme zum Verschieben und zur Zeitbestimmung wenn
man es behandeln wolle zum Voraus.

Vautrey, Reg. Rath. Ich kann unmöglich begreifen,
wie man jetzt noch die Berathung dieses Gesetzes weiter hinaus-
schieben will. Ist eS etwas neues? nein eS ist ein Gesetz dessen

Hauptgrundlagcn schon im Gesetz vom May 1862 aufgestellt sind,
und die hier nur weiter ausgeführt werden. JsteS solang, daß
man eine lange Diskussion befürchten muß? auch nicht.

Ich kann die Bemerkungen, welche man gegen das Eintreten
in dieses Gesetz während dieser Sitzung machte, durchaus nicht
begründet finden. Die Munizipalitätcn sind organism, erwarten
nur noch ihre fernere Organisation, die vorzüglich in Ausscheidung
der Competenz der Einwohner- und Burgergemeinden noch aufzustellen

ist. Daß wenig Mitglieder für ein so wichtiges Gesetz

wirklich zugegen sind, ist allerdings wahr, allein es sind doch auS
allen, Gegenden da, und sie repräsemiren doch alle Theile deS

Kantons. Der Projekt ist auch durch daS Amtsblatt bekannt
gemacht worden, daß niemand die Unbekanntschaft mit demselben
vorschützen kann. ES würde viele Unzufriedenheit erwecken, wenn
man bei so wenigen Gründen die Berathung aufschöbe, daS
Verschieben der Behandlung könnte die unangenehmsten Folgen haben.

Tscharner, Präsident deS Dcp. deS Innern. ES ist eben
nicht dem also, daß ich und Herr Kohler nicht mit der Sache
selbst bekannt sind, diese haben wir wohl einstudiert, nur mit
dem letzten Entwurf nicht. Auch dem Publikum ist die Materie
vielfältig bekannt, da der Entwurf.Gesetz bereits in mehreren
Auflagen nur mit etwas verschiedenen Redaktionen, im Druck
erschienen ist. Ich glaube, die Diskussion werde nicht so lange
aufhallen, denn in der Hauptsache enthält der vorliegende
Entwurf daS Nämliche, was das vorige Gesetz vom IS. May 1862,
so daß die wichtigsten Fragen schon vielfach durchdiSkutirl sind,
und wenn wir die Behandlung jetzt verschieben, so können wir
dieselbe nicht wohl auf die Sommersitzung versparcn, wo dem
Landmann noch wichtigere Geschäfte warten, sondern müssen dann
solche bis in die Wintersitzung aufschieben, so daß dann das
Gesetz um mehr als ein halbes Jahr später erst erscheinen kann;
alldieweil eS doch wegen Revision der Gcmcind-Reglemcnte,
die vorher nicht vorgenommen werden kann, wie schon bemerkte,
dringend ist, daß es bald erscheine, und ebenso ist seine baldige
Erscheinung nolhweudig, weil, wie Herr Vaurrcy bemerkte, durch
dasselbe noch die Grenzen der Competenz zwischen den Bürgerund

Einwohner-Gemeinden näher gezogen werden müssen, und
der Marsch der beiden Behörden deutlicher vorzuziehen ist.

Lau da m mann. Vor allem aus soll wegen dem Herrn
Rapporteur bemerken, daß der Reg. Rath für die Geschäfte,

welche er vor Gr. Rath zu bringen hat, und eines besondern
Rapporteurs bedürfen, denselben voraus in seinen Sitzungen und
mit Mehrheit der Stimmen zu bezeichnen hat, damit dieser prä-
pariert vor Gr. Rath erscheinen kann, und nicht noch hier erst
die Wahl getroffen werden muß, welches dieser dem Reg. Rath
für die Zukunft empfohlen haben möchte.

Was dann die in Diskussion liegende Fragen selbst anbetrifft,
ob man in den Entwurf eintreten wolle, nnd allfällig wann, so
soll bemerken, daß keine Vorstellungen eingelangt sind, als in den
letzten Tagen, und daß ich die geringe Anzahl derselben nicht dem
Mangel an Interesse für den Gegenstand, noch dem Mangel au
Bemerkungen, welche zu dem Entwurf zu machen sind, zuschreibe,
sondern der Kürze der Zeit, welche seit Erscheinung deS letzten
Entwurfs bis zu dieser Sitzung für solche übrig blieb.

Der Entwurf aber ist um so wichtiger, weil er nicht mehr
ein bloßes Provisorium, sondern ein Projekt eines definitiven
Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und GemeindS-Behörden

bringt, nnd ein bisher ganz unbekanntes System aufstellt,
das, so wie alle Uebergänge von einem System zum andern nur
gradatim vor sichl gehen dürfen, wenn sie Dauerhaftigkeit

versprechen sollen, um so mehr mit der größten Behutsamkeit
geprüft werden muß, als eS die Organisation einer Administration
betrifft, auf welche die übrige Staats-Administration sich stützt,
und einer Administration, welche ganz in daS gemeine Leben aller
Staatsbürger eingreift, so daß ich ihnen zu näherer Ueberlegung
desselben Zeit lassen möchte.

Ein fernerer Grund, den ich für das Verschieben der
Behandlung dieses Entwurfs habe, ist aber dieser, daß ich vorsehe,
daß wir wegen der Tagsatzung im Juli den künftigen Monat schon
wieder Gr. Rath haben müssen, und daß wenn wir diesen Gesetz-
Entwurf jetzt schon behandeln, diese Frühlings-Sitzung so lange
dauert, daß dem Reg. Rath wieder wie vor der letzten Wintersil-
zung bis zur gegenwärtigen uicht genug Zeit übrig bleibt, um
neben den laufenden Geschäften die zu bringenden Gesetz-Entwürfe
berathen und beendigen zu können. Also auch, und besonders,
um dem Reg. Nach die erforderliche Zeit zu den nöthigen Vorarbeiten

für unsere Sitzungen zu lassen, müßte ich für das
Verschieben der Behandlung dieses Entwurfs und bis in die Winter-
sitzung stimmen.

Abstimmung.
Für heute einzutreten .29 Stimmen.

- verschieben 86 „
verschieben auf künftige Wintersitzung große Mchrh.

Herr Herrenschwand, Reg. Rath, wünscht die Zählung, damit
man dann, wenn man ferner verschieben wollte, wisse, mit wie
viel Stimmen dieser Beschluß genommen worden, worauf die Zählung

vorgenommen wird, nnd sich eine Mehrheit von 100 Stimmen
crgixbt.

Für keinen Beschluß zu nehmen, auf wenn die

- Behandlung vorgenommen werden soll. 12 „
- hier zu sistieren 18 „

weitcrs zu gehen, und eine Commission
mit dem Auftrage zu ernennen, den
Entwurf näher bekannt zu machen, und eine

Einladung an das Publikum zu erlassen, all-
fällig Bemerkungen über denselben an sie

einzureichen große Mehrh.
eine Commission von 5 Mitgliedern große Mehrh.

- 7 - .ist Stimmen.
- Ernennung durch den Großen Rath 0
- Ernennung durch den Hrn. Landammann einhellig.

In Folge eines Vertrages des Departements des Innern
vom 6. April mit Ueberweisung des Reg. Rathes vom 22. April,
wird ein Projektdekret ohne Diskussion genehmigt, durch welches
der Art. st der Verordnung über die Landsassen vom 15. Februar
1826 wieder aufgehoben wird, welcher nach Vorschrift der
Verordnung vom 60. Merz 1785. auf die nicht besteuerten Landsassen

eine Anlage legt; indem daS Departement einerseits die

Schwierigkeiten entwickelte, welche der Erhebung dieser Anlage
sich immer in den Weg stellten und anderseits die Geringfügigkeit

und allmählige Abnahme deS Ertrags seit jenem Gesetz von
200 Fr. auf 100 Fr. und dann auf 80 Fr. berührt, und anzeigte,
daß die Anlage bereits in den letzten 2 Jahren gar nicht mehr
bezogen worden. (Fortsetzung folgt.)



N"' 27.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 8. Mai !83Z.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der ersten Sitzung.)
DaS Justiz-Departement bringt einen Vortrag über die

Besoldung der-AmtSverweser von Neuenstadl und Laufen, welche im
Budget ea dl-ino gelassen worden. ES erzählt darin die
Entstehung dieser AmtSverweser wegen den Verhältnissen von Neuenstadt

zu Erlach und von Laufen zu Dclsberg, wie wegen Ver-
schicdenheit der Sprache w. den betreffenden Gemeinden die Sön-
derung der Audienzen der 2 Aemter Erlach und Delsberg in 2

Abtheilungen bewilliget worden, indem das Groß-Raths - De-
kret vom 6. Merz 1832 dem Reg. Rath erlaubte, sowohl nach
Ncucnstadt als nach Laufen einen eignen Unterstarthalter der Re-
gierungSstatthalter von Erlach und DelSberg zu ernennen; wie
aber der Art. 2 gedachten Dekrets bestimmt vorschreibe, daß die
dortige» Unterstatthalter unter dem RegierungSstatthatter bleiben
sollen, wie es gegen den Sinn deö Dekretes sei, daß sich auS

diesen Abtheilungen eigne Aemter mit eignen Canzleien bilden,
wie der Titel eines Unterstatthalters in den eines AmröverweserS
verwandelt worden, und daß eS demnach hier nicht darum zu
thun sein könne, diesen Unterstatthaltern eine Besoldung eines
RegierungsstatthalterS, und eine für einen AmlSschrciber zu
bewilligen, sondern daß eS sich nur um eine Zulage für die dortigen
Unterstatthalter, für die dem RegierungSstatthatter abgenommene
Functioncn handeln könne; und da der Unrerstatthalter von Neu-
enstadt bereits als solcher 125 Fr., der von Laufen 192 Fr. be-

zieht, so trägt eS auf eine bloße Zulage von 500 bis höchstens
600 Fr. an.

Der Reg. Rath aus den vom Justiz-Departement angebrachten

Gründen, trägt hingegen darauf an, diese Zulage auf -100 Fr.
jährlich zu setzen, mit dem heitern Vorbehalt, daß dann nichrS
mehr weder für Logement, noch Beheitzung, noch Büreaukosten :c.
solle gefordert werden können.

Nach dem mündlichen Vortrage des Präsidiums des Justiz-
DepartememS fielen noch 2 Meinungen.

Herr Fürsprech Jaggt hat nichts gegen die Zulage der
400 Fr. ; allein da durch jene 2 AmtSverweser den NegicrungSstatt-
haltern, die sie vertreten, ein bedeutender Theil ihrer Geschäfte
abgenommen worden, so schlägt er vor, die Hälfte davon auf ihren
Besoldungen zu erheben, und nur die andere Hälfte vom Staate
zuzulegen.

Herr Watt meint hingegen, da die Regierungsstatthalter
von Erlach und DelSberg wegen einigen Geschäften, welche ihnen
abgenommen worden, nicht einen kleinern Appetit haben werden,
und gleich gekleidet sei» müssen wie bis dahin re., so könne ihnen
nichts von der Besoldung abgezogen werden, und da die Amts-
verweser von Neuenstadt und Laufen zugleich die Büreaukosten
übernehmen müssen, so sollte man ihre Zulage auf 500 Fr.
setzen.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungSrathS 49 Stimmen.

„ gefallene Meinungen. 34 „
In Folge eines 2. Vortrags deS Justiz-Departements, werden

die per Omission noch durch kein Dekret bestimmten, blos bis-
her nn Budget angenommenen „Besoldungen deö i. Sekretärs und
KassaführerS deö Justiz-Departements von 1800 Fr. und deö 2.
Sekretärs von 1200 Fr. nunmehr förmlich für die Zukunft so

bestimmt.

Dem Militär-Departement werden auf seinen Bortrag als
uneriäßige Auslagen, für die Bekleidung der Rekruten welche diesen

Sommer in Garnison rücken, scil. für die zu dem Tuch aus
dem Magazin noch nöthigen Zuthaten von Furer, Knöpfen ie. und
an Macherlohn die erforderlichen 1589 Fr. 2 Bz. 9 Npp.
für 28 Reitmäntel für die Dragoner, für

welche kein Tuch im Magazin ist 854 „ -- —
für 60 Schulterblätter für die Artillerie 75 „ — —

und für den Unterhalt und die Reparation
der Kleidungen im Allgemeinen,

worunter für die Ausbesserung von 850
Tschakos 800 Fr. begriffen sind 1600 >, — —

Summa 4il8 „ 2 „ 9 „
in einer runder Summe von 4200 Fr. bewilligt.

In Folge eines 2. VortrageS des Militär-DepartementS über
den „Antrag des Herrn CliaS zur Errichtung von Schützenschulen,"

welcher in der letzten Wintersitzung erheblich erklärt worden,
wird erkennt: demselben gegenwärtig, vor der Berathung des
wirklich in Arbeit liegenden Gutachtens des Herrn Reg. Raths
Lohner über eine andere Organisation der AmtSschützen-Gesellschaften,

keine Folge zu geben.
Auf einen Vörtrag des Finanz - Departements und einer von

diesem abweichenden vom Reg. Rath, „von wem die Stellvertreter
der RegierungSstatthatter und Gerichtspräsidenten die in StaatS-

geschäften abwesend sind, zu entschädigen seien? wird nach dem
Vortrage des letztern mit großer 'Mehrheit gegen 8 Stimmen
erkennt, daß solche auf alle Fälle vom Beamten entschädiget werden
sollen, weil dieser für seine Verrichtungen, die ihm die Abwesenheit

verursachen, auch entschädiget werde.

Zweile Sitzung.

Di enftag den 7. März.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Protokoll-Genehmigung.

Herr Landammann zeigt an, daß er infolg gestrigen Be-
schlusses zu Mitgliedern der Commission des Gr. Rathes für Prüfung

der eingelangten und noch einlangenden Bemerkungen über
den Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Gemeindsbehörden,

und Berichterstattung über dieselben ernennt habe:
1) zum Präsidenten, Hrn. Meßmcr,AusscrkränkenhauSverwatter.
2) zu einem Mitglied „ Sträub, AmlSgerichtSpräsidem.
3) „ „ dito „ Aubry, Oberrichter.
4) „ „ dito „ Grimm, Großrath.
5) „ „ dito „ Kernen, „ „

Herr Landammann äußert hierauf seine Ansicht, daß es

im Sinne des gestrigen Beschlusses gelegen sei, der Commission
den Auftrag zu ertheilen, eine Einladung an das Publikum zu
Eingab seiner allfälligen Bemerkungen einzureichen, und daß wenn
diese Ansicht richtig gewesen, er darauf antrage: 1. dieser Com-
mission den Auftrag zu ertheilen eine Aufforderung an das Publikum

zu Eingabe allfälliger Bemerkungen über gedachten Gesetz-

Entwurf dahin zu erlassen, daß sie zu dieser Eingabe eine Zeir



bis 15. August einräumen, 2. ihren Rapport über die ringe«
langten Bemerkungen, bis zum 1. Oktbr. zur öffentlichen
Bekanntmachung fertig zu haben, damit der am is. Nov. sich

versammelnde Große Rath hinlängliche Zeit erhalte, vorher sich mit
demselben bekannt machen, um dann den Entwurf mit gehöriger
Ueberlegung berathen zu können.

Tscharner, Altschultheiß, glaubt, es wäre vielleicht zweck-

mäßig, wenn der Große Rath den Reg. Rath beauftragte, gedachte

Publikation zu erlassen, mit der Aufforderung an das Publikum,
die allfälligen Bemerkungen bis den i. Juli einzureichen, und der

Commission zu Eingabe ihres Rapports über diese Bemerkungen
einen Termin bis I.September zu setzen, damit dann auch dieser

Bericht der Kommission noch vor der Wintersitzung deö Großen

Rathes dem Lande mitgetheilt werden könnte.

Meß mer, AußcrkrankenhauSvcrwalter, glaubt, die

Kommission seie nur beauftragt, die eingelangten und einlangenden

Vorstellungen zu erlesen, ihre Bemerkungen nach der Ordnung
der des Entwurfs systematisch zu ordnen, nicht aber um ein

Befinden über diese Bemerkung zu verfertigen, wen» d,ese Ansicht

irrig wäre, um Belehrung ersuchend.

Er stimmt, insofern seine Ansicht richtig ware, zu den

Ansichten des Herrn Landammannö.

In Antwort auf diese Meinung, wird daS gestrige Proto-
koll abgelesen, vermöge welchem die Kommission nicht einen Rapport,

sondern ein Befinden über die Bemerkungen und über den

Gesetzentwurf abfassen soll.

Mai, Staatsschreiber, stimmt zu Herrn Landammanns

Meinung, weil er den von Herrn Allschultheiß Tscharner angetragenen
Termin für daS Publikum, zu Eingabe seiner Bemerkungen, um
so da mehr zu kurz findet, weil die franz. Exemplare erst Anfangs
dieses MaimonatS ausgetheilt worden, und weil er eö hingegen

für «„nöthig haltet, das Befinden der Kommission über die ein-

gelangten Bemerkungen auch noch dem Publikum mitzutheilen.
v. Lerb er, Schultheiß, unterstützt hingegen Herrn Alt-

schultheiß TscharnerS Meinung. Gestern nicht der Meinung, daß

eine besondere Groß-RachS-Kommission ernennt werde, weil er

dafür gehalten, daß der Reg. Rath und XVI. eine hinlängliche
Große RathS'-Kommission zur Untersuchung -von dergleichen
Gegenstände seien, habe er wenistenS geglaubt, als eine Kommission
erkennt worden, daß man sie nur mit einem Rapport über die

Bemerkungen wegen dem Gesetzentwurf, nicht mir einem Befinden
über dieselben, zu beauftragen beschlossen habe; nu» da er ichc,
daß er sich hierin geirrt habe, glaube er, daß dem Purlitum,
das nun schon geraume Zeit vom Gesetzentwurf Kennung yaoe,

hinlänglich Zeit zu Eingabe seiner Bemerkungen eiugcrä.mit wurde,

wenn man ihm den Termin biS zum 1. Juli letzte, weil lhm
dann zu solchen immer noch 2 Monate bleiben, und daß in vielem

Falle die Kommission ihr Befinden auch biö den i. September
einreichen könnte. Nur vom letzten Theil der Meinung des Hrn.
Altschultheiß TscharnerS ist er nicht, dann noch daö Befinden der

Kommission auch dem Publikum mitzutheilen.

Jaggi, Fürsprech. ES blieben dem Publikum nicht, wie

Herr Schultheiß meint, 2 Monate zur Eingabe seiner Bemerkun-

gen, wenn der Termin zu einer solchen ans l. Juli festgesetzt

würde, sondern nur 6 Wochen. Zu dem fiele dieser Termin in eine

Zeit, wo dem Landmann eine Menge Landarbeiten auffallen, und

er also weniger Muße hat, sich mit solchen Gegenständen zu be-

fassen. Ein Memoriale über einen Gesetzentwurf zu machen aber

erfordert Zeit, und mehr Zeit alS blos eingekommene Bemerkun-

gen systematisch zu ordnen, so daß ich zu der Meinung des Herrn
Landammann stimme.

A b st i m m n n g.
Für eine Publikation ergehen zu lassen. 1 stimmig.

„ der Kommission einen Termin zu bestimmen,
den sie in dieser Publikation dem Publikum

festsetzen solle 98 Stimmen.

„ ihr keinen Termin vorzuschreiben 2 „
Nach einer Vereinigung der Meinungen deö

Herrn Altschultheiß TscharnerS und des Herrn
Landammann, den Termin an daS Publikum
auf i. August zu bestimmen einhellig.

„ der Kommission zu Einreichung ihres
Rapports einen Termin auf 1. Oktober zu
setzen. einhellig.

Ein Anzug der Herren Fürsprech Jaggi und Martin Stämpfli,
Großräthe, wird verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt, worin
sie nach dem §. 76 der Verfassung, welcher vorschreibt, daß dem
Obergcricht ein Slaaisanwalt als öffentlicher Ankläger beigeordnet
werde, ferner weil diese Ernennung bis dato noch nicht Statt
gefunden und weil dieselbe nach dem §. 5 des Gesetzes über die
Organisation des ObergerichtS vom 11. April 1852 dem Großen
Rathe zukomme, darauf antragen, daß er zu einer solchen noch
in gegenwärtiger FrühlingSsitzung schreite.

Von Herrn Großrath Geißbühler, Mitglied deS Departements
des Innern, wird ein Ansuchen um Entlassung aus letzterm und
den von demselben anhängenden Kommissionen verlesen, worin er
dieses Begehren daraufstützt, daß diese Stelle mit seinen übrigen
Beamtungen alS Chef des Scharfschützen - Corps und als Postdi-
rektor unverträglich sei. Dasselbe wird an den Reg. Rath zur Be-
richtcrstattung gewiesen.

Hierauf zeigt Herr Landammann an, daß er nun die Rapporte

üvcr die der Bittschriften-Kommission zur Untersuchung zu.
gewiesenen Geschäfte vorlegen werde, allein nicht unzweckmäßig
halte, vorher der Versammlung anzuzeigen, daß im Laufe dieses
Jahres 1855 in allem iv6 Bittschriften und Vorstellungen an den
Großen Rath eingekommen seien, von welchen 5S Gegenstände der
Gesetzgebung und 47 einzelne Materien betreffen, und von denen
mehr alS die Hälfte zu einer kurzen Erledigung sich eigneren, so

daß also die Geschäfte der Bittschriften-Commission nicht so außer-
ordentlich stark seien, wie man sich eingebildet habe. Ferner daß
die Bittschriften-Commission im Anfange des JennerS sich
versammelt und sich ein Projekt-Reglement für ihre Berathungen
entworfen habe, daß aber dasselbe nicht den Beifall des Reg.
Raths erhallen, ohne daß von diesem seither dagegen ein anderes

eingereicht worden wäre, welches er demnach noch gewärtige.

Der Vortrag deS Reg. Raths über einen ihm den 26. Hornnng
letzthin vom Großen Rath zur Berichterstattung zugewiesenen
Petition von 5 Individuen, wird verlesen, welche ini Namen einer
Section des Schutzvereins von Bollliigen, den Großen Nach
ersuchen, daß er seine Gesandten an die Tagsatzung dahin instruire,
daß sie bei dieser den Antrag machen, sich sür Milderung des
Schicksals der wegen im Kantone Neuenourg begangener polirischer

Auftritte Jnhaflirlen zu verwenden.

Der Reg. Rath findet dieses Ansinnen zwar sehr lobenö-
werth, glaubt aber, es konnte ein solcher Antrag nicht wohl an
die Tagsatzung gebracht werden, weil diese eine solche Verwen-
dung alö einen Eingriff in die Kanronal-Justiz ansehen und dem-
nach ablehnen würde, und weil der gegenwärtige Augenblick be-
sonders bet so verschiedenen Ansichten wie wirklich bei der
Tagsatzung herrschen, und der gegenwärtigen Gesinnungen NeucnburgS
für eine solche Verwendung nicht günstig sei, so wie den Jnhaf-
litten selbst eben sowohl zum Nachtheil als Nutzen gereichen könnte,
so daß er darauf anträgt, dem Anliegen keine weitere Folgen zu
geben. Die Bittschriften-Commission, sür welche Herr Kohler
allitz v. Rülte mündlich relatirt, theilte sich hingegen in zwei
Meinungen.

Die Mehrheit stimmte dem Antrage deS Reg. Raths bei.
Die Minderheit hingegen hätte gewünscht, daß man demnach

einen Schritt versuchte.
Indessen seie nun auch diese von einer solchen Meinung

abgekommen, weil sie seither eingesehen, daß der Kanton damit in
eine inconséquente Stellung gerathen könnte, indem ein solches

Ansuchen an die Regierung von Ncuenburg diese veranlassen möchte,
ein gleiches Ansuchen an die hiesige Regierung sür die Gefangenen

welche hier wegen politischen Vergehen eingezogen worden,
zu thun, und sie die Regierung diesem Gegenschrilt nicht aussetzen
möchte.

Geiser, Reg. Rath. Ich war von der Minderheit in der
Bittschriften - Commission, denn ich finde einen Widerspruch darin»,
daß der Reg. Räch erklärt: er finde das Ansinnen der Petcnten
sehr lobenswerth, und dann doch zugleich, daß er keinen Schritt
im Sinne desselben zu thun anrachen könne. Wenn etwas BobenS-
werth ist, wie ich dieses Anliegen auch finde, so soll die Negierung,
wenn sie auch keinen guten Succeß vor sich sieht, dieses LobenS-
werthe dennoch wenigstens empfehlen dürfen. Wenn ich nun noch
weiters gehe und frage, was denn eigentlich die Percuten verlangen,



so sehe ich doch keinen Grund ihrem Anliegen nicht entsprechen zu

dürfen, denn was verlangen sie? nichts anders, alS daß die hiesige

Negierung die Tagsatzung ersuche, sich für Milderung des Schick.
salS der Gefangenen zu verwenden, also nicht daß sie einen Schritt
thun, welchen man alö einen Eingriff in die Kantonaljustiz ansehen

könnte; warum sollten wir also dieses nicht thun dürfen? wenn
das Ansinnen der Petcmen lobenSwmh ist, warum könnte man

der Regierung übel nehmen, daß sie ihm entspricht.

May, StaatSschreiber. Solche Gefühle von Mitleid für
Unglückliche und Fürsprachen für dieselben sind allerdings an Pri»
vatpersoncn zu ehren, allein eine ganz andere Frage ist die: ob

solche Gefühle von Humanität eine Stellung ex àio influiren
dürfen? Einem Richter zum Beispiel ist eS allerdings erlaubt,
daß er eS bedaure, einen Menschen wegen einem begangenen Ver-
gehen zu einer Strafe veruriheilen zu müssen, und eS ist human
und schön von ihm, daß er eS bedauert, wie jeder vernünftige
Mensch eS bedauern soll, wenn er icmand in einem strafbaren

Falle weiß; allein daß deßwegen dem Richter erlaubt sei, ein

anderes Urtheil zn sprechen, alö die Gesetze vorschreiben, das

könnte ich nicht zugeben.

So verhält eS sich auch mit einer Regierung. Die einzelnen

Mitglieder derselben für ihre Person können ihren Privatgc-
fühlen jeden Spielraum für das Mitleid lassen, und demselben

wie sie wollen nachleben, allein wo sie e» coi-xs alö Regierung
einen Entscheid zu nehmen haben, müssen sie den Pflichten einer

solchen sich unterziehen, ohne ihren Privat-Neigungen folgen zu

dürfen; und so könnre der RegicrungSrach, obgleich er das Ansuchen

der Petcntcn human und lobenSwerth fand, in Beurtheilung der

Frage: ob er solchem Folge geben dürfe, dennoch einen solchen

Schritt seiner Stellung als Staatsbehörde, und den gegenwärtigen

Umständen überhaupt entgegen finden.

UcbrigenS wenn man in die Sache, in welche die Jnhaftirten
verflochten waren, näher eintreten, und allfällig eine Verglcichuug
mit den hiesigen Jnhaftirten anstellen will, so möchten dann beide

Fälle einander nicht gleich erfunden werden; in Neuenburg blieb
es nicht bei Verabredungen, bei Zusammenkünften, bei Drohungen
u. s. w. sondern eS kam zu wirklicher Waffcnergreisung, und zu

offenen Gefechten, die Perurtheilten wurden mit den Waffe» in
der Hand erfunden, so daß die Strafe nicht so hart und unvcr-
dient ist, wie man sie darstellen möchte.

Schon die Art, wie sich die Petenten an die Regierung wandten,

im Namen einer Section eines SchutzvereinS, hat etwas an-
stöffigcS, warum nicht für sich wollten sie damit ihrer Petition
Nachdruck geben? ich glaube die Regierung habe weder Schntz-
vercine noch Sectioncn von solchen anzuerkennen, und solle sie

nicht anders als wie andere Partikularen ansehen. Ich muß

bekennen, ich kann nicht leiden, wenn Schutzvereine bet der Regierung

etwas verlangen, das stoßt mich immer, wenn ich diesen Titel

höre, glauben sie, die Regierung habe ihren Schutz nöthig,
und deswegen können sie unter diesem Titel mehr von ihr verlangen

als andere; eS ist unverträglich, daß sie sich im Namen von

Schlltzveleinen melden.
AuS wem bestehen übrigens diese Schutzvcrcinc? welchen

Zweck haben sie? man weiß gar nicht wer sie sind, und waö sie

ctgcntlich wollen, ob sie da sind, für der Regierung zu imponiren,
daß sie nach ihrem Willen regiere, oder wofür, sie kommen mir
wie ein Staat im Staate vor, und jede dergleichen Einrichtun-
gen, wo der Rcgierungsgewalt eine andere an die^ Seite gesetzt

ist, werde ich immer für ein großes Unglück im Staate halten.

Zu allen Zeiten meinen Grundsätzen treu, die Wahrheit offen zu

sagen, wo und vor wem eS sei, verhehle ich auch hier, ungeachtet

ich weiß, daß meine Ansichten keinen oder nur sehr wenig
Anklang finden, meine Abneigung gegen die Verbindungen welche

sich Schutzvercine nennen, nicht, nnd werde es mir immer zur
Ehre anrechnen, zumffnste-milie» zu gehören, dem ich aber nicht
aus Schwäche anhange, da nach meinen Ansichten im Gegentheil

diejenigen die Geistesschwachen sind, welche wegen Mangel an

Herrschaft über sich selbst, sich nicht mehr auf der Mittel,kraße

zu behaupten wissen, und zu den Extremen abirren.

Kasthofer. ES ist ein alteö Sprüchwort, daSsagt: die

Stimme des Volkes sey die Stimme GotteS, und obgleich viel
übertriebenes darinn ist, liegt doch auch viel wahres in demselben;
so daß wir die Stimme des Volkes nicht verachten dürfen. Die

Petition spricht viel Gefühl von Menschlichkeit aus, wir sollen fie
demnach ehren; allein um so mehr, als wir selbst auch zum Theil
Schuld am Schicksale der Unglücklichen sind.

Derselben zu entsprechen sehe ich um so weniger Hinderniß,
alö ich überzeugt bin, daß der König, mit dem wir eö zu thu»
haben, ein groß denkender Fürst ist, und daß er mehr Gefallen an
uns hat, wenn wir uns offen gegen ihn auSsprechcn w. w. w. ES
ist möglich, daß die Verwendung für die Gefangenen nichts nützt,
allein sie wird ihnen doch nichts schaden, ich möchte, daß auf die
Petition Rücksicht genommen würde. Ich könnte nicht der Mei-
nnng Herrn May 6 wegen den Schntzvcreinen seyn, ich kann ihnen
nach meinen Kenntnissen von denselben keinen gefährlichen Zweck
supponiren, ich glaube, sie seyen dafür da, um die Verfassung
aufrecht zu erhallen. Wir wollen nicht allenfalls aus Stolz, darum
weil wir meinen, wir seyen selbst stark genug, ihre Hülfe von der
Hand weisen te.

G anguille t. Die Schutzvercine existieren nicht blos im
hiesigen Kanton, es gibt deren in der ganzen Schweiz, und sind
nicht so geheim, jedermann kann denselben beiwohnen. Erst letz-
ten Sonntag vor 8 Tagen, habe ich einer Versammlung
beigewohnt, und war mit ihren Verhandlungen ganz zufrieden, ich könnte
nicht sagen, daß ich das Geringste gehört hätte, welches der Regie-
rung mißbelicbig seyn könnte. Die Schutzvereine wollen die Regierung

schützen, und wenn sie diese Schranken nicht überschreiten,
so ist ja nichts von ihnen zu gefahren.

Ia g gi, Fürsprech. Ohne Herrn StaatSschreiberS Meinung
hätte ich nichts gesagt. In rechtlicher Hinsicht finde ich zwar die
Meinung des RegicrungSraths ganz gegründet, allein ich glaube,
wenn wir dcmungeachlet unsern Antheil aussprechen, so thun wi
nichts, als was wir schuldig sind, dieses liege uns ob wie ein
Schuld einen Flecken auszuwaschen.

Ob die Strafe der Jnhaftirten, wie Herr May meint, rech
sey, könnte auch noch einigem Zweifel unterliegen, wenn die Neue»
burger strafwürdig sind, weil sie das Gleiche wollten wie wir, so

sind wir alle strafwürdig.
Uebrigens wenn schon eine Verwendung keine Milderung der

Strafe mit sich bringt, kann sie doch den Unglücklichen zum Trost
gereichen. Anno t 814 hatte die Regierung auch eme Untersuchung
angeordnet, ich war auch in derselben verflochten, auf die unschul-
digste Weise wurde in Verhaft genommen, und eS hätte mir auch
wohl gethan, wenn ich nur gewußt hätte, daß sich wenigstens irgend
jemand für mich verwendet hätte.

ES ist übrigens nicht darum zu tbun, einen Eingriff in die
Kantonal-Justiz sich zu erlauben, sondern nur darum bei der
Regierung für ihre ganze oder theilweise Begnadigung einzukommen:

Der Meinung Herrn May's wegen den Schutzvereinen kau»
ich auch nicht seyn. Da ich auch ein Mitglied eines solchen bin,
weiß ich, was die Schutzvereine wollen, daß sie gar nicht gegen
die Negierung, sondern ganz im Gegentheil zum Schutz der neuen
Verfassung sind, welches dem Herrn Mai bekannt seyn sollte, der
den Angriff auch nicht ganz unabsichtlich ausgesprochen haben wird,
weil ihm diese Absicht nicht gefällt.

Männer, die unabhängig, einflußreich und angesehen sind, die
keinen Posten wollen, und nichtö alö Aufsicht über die Umtriebe,
welche gegen die neuen Institutionen gewagt werden sollten, zum
Zweck ihrer Verbindung unter sich haben, bilden die Schutzvereine.
Ihre Mittel, wie sie diese Aufsicht ausüben, sind aber ganz negativ.

An der Spitze dieser Schutzvereine steht ein Centralverei», der
hier in Bern seine Sitzungen hält, und von dem ich auch bin.
Mitglieder des RegicrungöraihS beehren uns bisweilen mit ihrer
Gegenwart, die das nicht thäten, wenn sie fänden, daß wir gegen die
Regierung sind.

Diese Schutzvercine sind eine etwas edlere Polizei, als die,
an welche man sonst gewohnt war, nicht Leute, die um Geld spio-
nicrcn, welche die Leute unglücklich machen wollen, sondern solche,
welche nur dafür wachen, daß die Freiheit und das Wohl aller
Staatsbürger nicht von Feinden derselben untergraben werde.

Ob sie nothwendig seien, wird wohl niemand bezweifeln, dem

es mir Ernst an der Aufrechthaltung freisinniger Grundsätze, und
der wirklichen Verfassung und Regierung gelegen ist, die Ver-
gangenheit hat ihre Nothwendigkeit bewiesen, die Vorfälle von
1SV2 und iSlZ, wo freisinnige Verfassungen gestürzt, und das



Volk feiner Rechte beraubt worden/ die Anno 1830 angestellte
Werbung von Rothe»/ die NeaklionSversuche vom letzten Jahr/
die im Erlacher Hofe gefundenen Waffen/ die Waffenankäufe
ehmaliger Magistratöpersonen, dieses sind die Gegenstände der
Aufsicht dieser Schutzvereine, der Zweck derselben ist gegen solche
Umtriebe gerichtet/ Herr StaatSschreiber.

May. Ich wünsche der Regierung Glück zn solchen An.
stalten/ ich habe nichts anders gewünscht/ als Auskunft über
ihren Zweck zu erhalten.

Fcllenberg. Ich glaube eö sei doch ein Fehler wenn
man dem Wunsche der Petcnten nicht entspricht. Man sagt
dagegen dieRegierung müsse consequent handeln, allein gerade wenn
man sich nicht für die Verurrheilrcn verwendet/ glaube cö werde
von der Regierung inconsequent gehandelt. Welches sind die
Grundsätze unserer Regierung? wohl diese der Glaubensfreiheit
der Staatsbürger und ihren politischen Rechren so viel als mög.
lich aufzuhelfen. Diesen Grundsätzen ist von unserer Negierung
in den neueuburgischcn Angelegenheiten nicht treu nachgehandett
worden/ wenn aber die Regierung gefehlt hat, so ist e6 nicht
consequent den Fehler zu behaupten/ sondern das ist consequent,
wenn wir auf unsere Grundsätze zurückkommen, und unS also
für diejenigen verwenden, welche die nehmlichen Absichten hatten,
wie wir, und auösprcchen für die Milderung ihres Schicksals w.

Ttllier. Ohne die gefallenen Bemerkungen wegen den
Schutzvereinen hätte ich das Wort nicht genommen, im Ganzen
wäre ich ganz mit dem Antrage des Reg. NarhS einverstanden
gewesen. Ob die Schutzvereine zweckmäßig oder unzweckmäßig
feien, dieses ist für unS nicht die Frage, sondern nur ob sie ge-
setzlich oder ungesetzlich seien, Gesellschaften können auch ihre
Zwecke verändern, wenn sie einmal existiren, sie können heute
einen guten Zweck haben, und morgen einen schlimmen.

Was die neuenburgische» Angelegenheiten betrifft, so hatte
ja eine eidgenössische Intervention start, eS waren eidgenössische
Commissaire nach Neuenburg abgeordnet, welche die Ereignisse
aus einem unparteiischen Standpunkt beurtheilten, und ihre An-
sichren über die dorr statt gehabten Ereignisse sind bekannt. Wenn
wir die Neuenburgische Regierung hier im Ungrund gegen die
Verurrheilten erkannten, alldieweil die Eidgenössische Behörde
derselben ihren Beistand geliehen, so wäre dieses ja eine Schellung
gegen die Eidgenossenschaft.

Die AuSbrüchc im Neucnburgischcn, der 1. wie der 2. Ver.
such, hatten für die Emanclpacion von Preußen statt gefunden,
für die Aufhebung einer Verbindung, welcher Neuenburg einen
großen Theil seiner lang genossenen Ruhe, und seines Wohlstan.
des zu verdanken hat, die Neuenbnrg Kraft gibt. Ob man den
Rebellen dafür Dank wisse, bezweifle ich sehr, ich glaube Wenige
haben ihnen dafür gedankt, daß sie diese Versuche unternommen
haben. In Beziehung auf Herrn Meuron besonders, so hat man
mir selbst sogar den Vorwurf machen wollen, als wenn ich Schuld
an seiner Verhaftung gewesen wäre, ich habe aber an dieser
Verhaftung so wenig Antheil, daß ich selbst eines der Mitglieder
deS NegierungSrathS war, der am wenigsten von allen daherigen
Vorfällen wußte, und man wird mein damaliges Benehmen, wie
wenig ich an dieser Arrestation Theil hatte, am Ende dieser
Woche öffentlich zu lesen erhalten.

Nicht daß ich das Benehmen des Reg. Raths hiermit ta.
deln will, denn nach meinen Ansichten handelte eS sich damals
um die Frage» : Ob man gegebene Versprechen halten wolle und
ob man Kraft genug habe, sie zu erfüllen, oder ob man erklären
müsse, die Regierung fühle sich keine Kraft mehr, um eingegange-
neu Verbindlichkeiten nach zu leben. Nicht die Frage, ob eS

zweckmäßig oder unzweckmäßig sei, den Herrn Meuron auszuliefern,
lag dem Reg. Rath vor, sondern ob die hiesige- Negierung schuldig

sei, dem AuSlieferungS-Begehren nachzuleben? ES war nicht
um Volks - nicht um Herrengunst zu thun, welche von beiden die
Regierung zu behaupten suchen wolle, und auf welche Weise sie
dieses könne.

Um aber auf die vorige Frage zurückzukommen, so hat der
Reg. Nach gewiß die Petition aus dem richtigen Gesichtspunkt
angesehen, daß die Regierung nur einen leeren Schuß thäte, und
daß in der wirklich feindseligen Stellung ein solcher Schritt ihr

um so ehender nicht nur einen Abschlag, sondern eine compromi-
tircnde Antwort zuziehen könnte, und der Sache der Gefangenen
selbst mehr schaden als nützen dürfte.

Schnell, Prof. Da mir nun der Herr Präopinant einen
ssuasi Beweis geleistet, daß der Reg. Rath genölhiget gewesen, in
die Auslieferung deö Herrn Meuron zu willigen, so muß ich nun
auch ein Wörtlein zu dieser Sache reden.

Der Gegenstand berraf die Auslieferung eines für politische
Vergehen Flüchtigen. Ich habe nichts gegen den Vertrag, allein
vielleicht wenn man anders gedacht hätte, wenn man der Sache
der Freiheit noch günstiger gewesen wäre, hätte man doch ein
Mittel gefunden, dieses Vertrags ungeachtet, die Auslieferung
nicht zu thun, und ich für meine Person wollte, daß sie nie ge.
schehen wäre. Nun, nachdem man den Fehler begangen hat, kommt
ein Schutzverein und verlangt, daß man den .Fehler wenigstens so

gut mache, als eS noch möglich ist, und wenigstens Antheil am
Schicksal der Unglücklichen zeige, und der Reg. Rath findet, daß
er dieses gegenwärtig auch nicht thun dürfe; das wüßte ich nun
in der That auch nicht warum.

ES ist schön und gut gewissenhaft zu sein, allein eS fragt sich,
ob die gleichen Aristokraten, welche von unS die Auslieferung des
Herrn Meuron verlangt haben, wenn man von der hiesigen Regie-
rung ein gleiches Ansinnen für die Auslieferung eines flüchtigen
Gegners unsrer wirklichen Verfassung und unsrer Regierung an
sie richtete, diesen Mann der hingegen, ihren Grundsätzen huldigte,
auch ausliefern würden, ich glaube, wir kämen mit einem solchen
AuSlieferungS-Begehren bei diesen Aristokraten an, wie bei einem
Tiger, dem man die Knochen, die er vor sich hat, nehmen wollte.
Die Aristokraten wissen besser mit ihren Feinden umzuspringen,
als wir mit den unsrigen, sie machen nicht halb so lange Prozeß
mit ihnen.

Damit wir aber nun in Zukunft wenigstens nicht mehr in einen
solchen Fehler fallen können, wie wegen Herrn Meuron begangen
worden, und nicht mvann noch ärgere aus Grund bestehender
Verträge machen müstcn, so verlange ich nun, daß von nun an
dem Großen Rath alle Verträge vorgelegt werden, welche die
alte Regierung wegen Auslieferungen von politischen Vergehen
geschlossen. Vielleicht werden wir dann noch ganz andere Verträge
finden, als das Concordat mit den eidgenössischen Ständen. Wer
weis, in was für verächtlichen Verträgen wir noch stehen, zu was
allem wir unS noch verstehen müßten, wenn wir die Verträge der
vorigen Regierung nicht revidircn, und die, welche unserer Vcr.
fassung nicht angemessen sind, auf der Stelle annullircn. Wenig.
stenS das weiß ich, daß, als vor 12 Jahren eine Revolution in
Piémont ausgebrochen und die Freigesinmen unterlagen, und viele
die Flucht ergriffen, unsre damalige Regierung nicht ermangelte,
diese Flüchtlinge aller Orten aufzusuchen, zu verfolgen, und ih.
reu Feinden in den Rachen zu jagen, ja daß sie selbst in ihren
Bemühungen so weit gieng daß; Herr Wurstemberger in Basel
von den Baßlern vernehmen müssen, daß sie die beimische Regie,
rung zu dergleichen Schritten nicht verbunden glaube, und ihr zn
solchen keine Hand bieten wolle, sondern daß die Schweiz eine
Freistätte für Unglückliche sein solle. Allein so handeln Menschen,
welche von Gott alö Geisel auf die Erde gesetzt sind, um den Leu.
ten das Blut unter den Nägeln hervorzudrücken, ihnen das Herz
aus dem Leibe zu reißen.

Ich werde meinen Antrag noch schriftlich machen, er geht
dahin, daß alle Verträge der vorigen Regierung für Auslieferungen
wegen politischen Vergehen von nun an dem Großen Rathe vor.
gelegt werden, damit wir sie sogleich von nun an vernichten
können.

v. Lerber, Schultheiß. Ich muß eine Erläuterung geben.
Die Verträge, deren Vorlegung der Herr Präopinant verlangt,
sind alle gedruckt, und das diplomatische Departement hat wirklich
einen Vortrag über alle diese Concordate und Verträge, dieser
politischen Nalur, fertig.

(Fortsetzung folgt.)
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Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 9. Mai l83Z.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der zweiten Sitzung

La n d a m m ann. Ich war in der Bittschriften - Commission
für den Antrag des Reg. Raths, theils aus den in seinem Vor.
trag angeführten Gründen, theils aber weil die Tagsatzung nicht
vollständig versammelt ist. Mau muß doch bei einem solchen
Schritt, wie die Petenten einen verlangen, auch darauf sehe» wie
es gegenwärtig in der Schweiz aussteht, ob man nach der
allgemeinen Lage der Dinge den Schritt thun könne. Wie könnte
die gegenwärtige Tagsatzung in diesem Augenblick sich bei Ncuen-
burg für Lente verwenden, welche die Regierung wegen politischen
Vergehen inhaftirt hat? Wenn hingegen die Umstände im ge.
ringsten ändern, daß ein solcher Schritt möglicher wird, so bin
ich ganz für einen Schritt zu thun.

Abstimmung:
Für den Antrag des Reg. Raths der Petition in diesem

Augenblick;
Keine Folge zu geben St. à
Für ihr Folge zu geben „ 74.
Demzufolg wurde der Gegenstand an den Reg. Rath über-

wiesen, um eine Instruktion für die Gesandten zu entwerfen.
Auf 3 Vortrüge, als dcS JustizdepartcmenlS, des Reg..Raths

und der Bittschriften.Commission wird Frau Kopp, geb. Schan,
von Neiden, mit ihrem Begehren, sie von der durch die S. 12»
dcS PersonenrcchtS vorgeschriebenen Nothfrist eines JahrS zur 2tcn
Vorladung ihres Ehemanns zu dispensieren, um diese Vorladung
und dann auch die Ehescheidung sogleich vornehmen, und in eine
andere Ehe treten zu können, einhellig abgewiesen ; theils weil das
Gesetz dem Großen Rath keine Competcnz zu solchen Dispensalionen,
sondern nur zu solchen von der Trauer und von der Wartzeit
einräumt, und theils weil die Petentin, weil sie ihr Recht nicht zu
bchörigcr Zeit besorgt halte, selbst Schuld ist, daß der Termin noch
nicht ausgelaufen ist, dessen Verkürzung sie verlangte. Ebenso
wurde die von Abraham Blum von Saanen nachgesuchte Dispensation

vom Ehe-Verbot der S. 44 des Personenrechts, als außer
der Competenz des G. N. einhellig abgeschlagen.

Hingegen wurden 2 Ehe-Dispensationen, als a) an Christina
Über sax, geb. Lanz, von Oberönz, der Traucrzeit, ll)dieMarg.
Dennler, geb. Abbühl, von der Wartzeit mit großer Mehrheit
bewilliget.

Hernach wurde die im Dezember 1832 dem Reg. Rath
zur Begutachtung überwicscne Petition von Herrn Advokat Sury
in Kirchbcrg, für Gleichstellung der ISracliren mit den übrige»
christlichen Confessionen, in kirchlicher Beziehung behandelt, der
Percnt äußerte den Wunsch :

1) Daß den Juden die Errichtung einer Synagoge iu Bern
und die Berufung eines Rappiners bewilliget werde;

2) daß ihnen im Falle zugenommener Bedürfnisse auch die Ver-
mehrung dieser Anstalten erlaubt werde;

3) daß der Staat die Kosten dcS jüdischen Gottesdienstes be-
streite ;

4) daß die Stadt Bern und die Gemeinden überhaupt, welche
Hintersäßgelder beziehen, wo Juden wohnen, einen Theil da-
von zu Unterhaltung den jüdischen Erziehungsanstalten
abgeben ;

5) daß die Juden keinen anderen Bedingungen freier Niederlas.
sung unterworfen werden als andere Staatsbürger ;

6) daß ihnen auch Gleichheit der politischen Rechte überhaupt,
wie das Recht zu allen Ehren und Aemtern zu gelangen :e.
eingeräumt werde.

In einem Rapport der evangelischen Kirchencommission an
das ErzichungS-Departement und in einem von letzter«, au den
Reg. Rath, wird nun vor allem aus bemerkt, daß Herr Sury
dieses Anliegen nicht aus Auftrag der Juden, auch nicht weil er
elwann selbst ein Jude sei, sondern nur wie eS scheine, als ein
Gönner derselben, und blos in eignem Namen an die Regierung
gerichtet habe.

Dann wurde die Verwunderung bezeugt, daß Herr Sury in
Art. i etwas verlange, das schon lange existiere, indem die Juden
schon seit 20 Jahren eine Synagoge in Bern haben.

all Art. 2 bemerkt, daß die Vermehrung derselben nach stet-
gendcm Bedürfniß keinen Anstand finden werde.

-><l Art. 3, daß dieser Punkt in den Geschäftskreis einer
andern Behörde falle.

all Art. 4, daß sie freilich keine eigene Schulen der Stadt-
Gemeinde haben, allein lhrc Kinder in die Primärschulen der andern
Kinder zugelassen werden, und daß die Verbindung ihrer Kinder in
den ober» Schulen mit den andern seine Schwierigkeiten finde,
daß sie hingegen für die Kinder, welche aus dem Primar-Unterricht
treten, eine eigne Schule errichten können, wenn sie ßch für die
Errichtung einer solchen um die Bewilligung bewerben.

all Z u. 6. Daß diese Punkte ebenfalls Gegenstände eines
Geschäftskreises einer andern Behörde als des ErziehungS-Dcpar-
tementS und seiner Commissionen bilden.

Die Commission und das ErzichungS. Departement tragen
darauf an, den Petenten auS allen diesen Gründen abzuweisen,
mit der Bemerkung: daß wenn man aber dennoch der Petition
Folge geben wollte, dieses dann noch einen umständlicheren Rapport

von der evangelischen Kirchencommission und vom ErziehungS-
Departement erforderte.

Der Reg. Rath und die Bittschriften-Commission stimmten
dem Antrage des ErziehungS-Departements bei.

Herr Oberst Weber wirft nun beiläufig die Fragen auf:
Ob es nicht im Interesse des Staats sei, daß keine Klasse von
Einwohnern der allsälligcn Verwilderung überlassen werde? ob eS

daher nicht der Fall sei, daß das ErzichungS. Departement die
Oberaufsicht über die Juden führe, daß sie ihre Kinder erziehen las.
sen? und ob eS nicht demseben obliege, sie zu zwingen, ihre Kinder

in die Schule zu senden?
Diese Anfragen blieben unbeantwortet, und eS wurde lediglich

die Petition einhellig abgewiesen.

Infolge einer schriftlichen Anfrage deS Herrn Landain.
mannS vom 29. Merz, ob der Stellvertreter deS Vice. Präsiden,
ten des Gr. Raths, auch einen Eid zu leisten habe, bringt das

Diplomatische Departement mir Ueberweisung vom NegierungS-
ralh einen Vortrug, worinn eS diese Anfrage verneinend
beantwortet, weil er nur höchst selten in Fall komme in Funktion zu treten,
und ohnehin schon den Eid als Mitglied deS Gr. Raths ge-
leistet habe, auch der Eid blos bei Uebernahme der Funktionen
aufzulegen nöthig sey. Der Regierungsrath trägt hingegen, in
Abweichung von dieser Meinung, aus die Beeidigung an, weil
ihm die nämlichen Pflichten wie dem Vice-Präsidenten auffallen,
wenn er gleich seltener zu den Verrichtungen eines solchen

gelange, und weil er dieses Vice. Präsidium zu vertreten auch



ausser den Gr. Rathssitzungen in Fall kommen könne. Der Reg.

Rath fügte demnach seinem Vortrage auch einen Projektcid bei.

Dieser letzte Antrag sammt Projekteid ward hierauf einhel-

lig angenommen. Infolge dessen wurde dann auch sogleich die

Beeidigung des den 60. Merz zum Stellvertreter des Vice-
Präsidenten ernennten Herrn Blumenstcin vorgenommen.

Auf einen Vortrag des JustizdeparlementS und des Reg.
Raths wird zu dem vom Vororte eingesandten Entwurf einer
eidgenössischen Erklärung, über die Annahme eines FreizügigkeitS-
VertrageS mit der Herzoglich Braunschweigischen Regierung der

Beitritt einhellig erklärt.
Zum Schlüsse der Sitzung ward noch der sehr umständliche

Rapport abgelesen, welchen die am 20. Merz ernennte ausser-

ordentliche Commission des Gr. Raths, infolg damals erhaltenem

Auftrage, einerseits über die Geschichte des Prozesses gegen
Herrn Alt-Amtschreiber Stettler, besonders die Ursachen deö

langsamen Ganges desselben, und anderseits über den Ge-
schäflSgang des JusiizdepartementeS abgefaßt halte, und daranf
derselben von 6 Mitgliedern dieser Commission, dem Herrn Reg.
Rath Geiser, Präsident, Herr Watt und Hr. Blumenstein
Großräthe, mündlich einige Bemerkungen beigefügt, unter welchen
diese ist: daß die Commission sich auf einen Bericht beschränkt
habe, wenn man aber ein Gutachten verlange, zu einem solchen
auch bereitwillig sei. Rachher ward er zur Einsicht und
Behandlung in den ersten Tagen auf den Kanzleitisch gelegt.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 8. Mai.
Präsident: Herr Landammann A. Simon.

Protokoll - Genehmigung.
Beeidigung des Rotars Müller, als Suppléant beim Obergericht.

In einer Vorstellung ersucht die Kirchgemeinde Spiez, daß
die Straße welche nun längst dem südlichen Ufer des Thuner
SeeS bis Leißige» angelegt werde, von da ferner dem See nach,
über Spiez und Faulensee, und nicht über die Höhe von Krängen

fortgesetzt werden möchte, indem sie, wen» ihrem Wunsche
entsprochen würde, sich anerbietet:

1) Alles Gcmeindland in ihrem Kirchspiel unentgeldlich
abzutreten.

2) Unentgeldlich 1200 Tagwerke zu thun.
3) Die künftige Unterhaltung der Straße in ihrem Bezirk

einzig zu übernehmen; und anzeigt, daß Faulensee auch
Tagwerke übernehmen werde.

Diese Vorstellung wird mit aller Beförderung an den Reg.
Rath gewiesen, weil er EndS dieser Woche durch Abgeordnete
auS seiner Mitte, einen Augenschein einnehmen läßt.

Herr Rudolf Schaad, Färber zu Schwarzhäufern, gab
wegen Kränklichkeit und Menge der häuslichen Geschäfte, seine
Entlassung von der Stelle eines Mitgliedes des Gr. Raths,
welche zu Protokoll genommen wird.

Ei» vom Reg. Rath für den Kanton Bern, mit der Her-
zoglich Sächsischen Landesregierung von Meiningen entworfener
Freizügigkeit-Traktat, gleichen JnnhaltS wie alle Freizügigkeit-
Verträge welche von der ganzen Eidgenossenschaft abgeschlossen
worden, erhält nach Anhörung eines darüber vom Justizdepartement

an den Reg. Rath gerichteten VortragS, und einen des
Reg. Raths selbst, die Genehmigung des Großen Raths einhellig.

Folgende Wahlen wurden, auf erhaltene doppelte Vorschläge
deS Reg. Raths, durch geheimes Stimmenmchr vorgenommen.

ES wurden ernennt:
1) Zu der Stelle eines Centralpolizei-Direktors; Herr

Joh. Heinr. Blumenstein, Stellvertreter des Viec. Präsidenten
des Gr. Raths.

2) Zu der Stelle eines Obcrschaffners; Hr. Fried. Simon,
alüä Robert, Amtnotar und Großrath.

6) Zu der Stelle eines Ober-Zollverwalters und Ohm-
geldnerS des KantonS; Hr. Karl Durheim, Scadtbuchhalter und
Großrath.

4) Zu einem Mitglied des Diplomatischen-Departements;
Hr. Großrath Bürki, gewesener Reg. Rath.

Das Finanzdepartement berichtet, daß wenige Zeit nachher,
alS der Große Rath unterm 18. Dezember 1862 den ihm
damals vorgelegten neuen Salztraktat mir Frankreich für jährliche'
Lieferung von 20,000 Centnern Salz genehmigt hatte, ihm
bekannt worden, wie Luzern einen viel vortheilhafteren Traktat
mit der gleichen französischen Salzregie habe treffen können, und
daß daher daö Departement jenen Traktat, welcher nur für 1866,
aber unter der Bedingung der Fortdauer von Jahr zu Jahr,
wenn er nicht von.einer der contrahierenden Parteien aufge-
kündel werde, geschlossen worden, sogleich aufgekündet habe, um
dann für die folgenden Jahre einen vortheilhafteren zu
unterhandeln und abzuschließen.

Daß infolge dieser Aufkündung, Herr Loulerot, axent en
Suisse äe la kèxie, intàessêe lles Saline» et mines àe IPlst
tle kranee, mit dem der bemeldte Traktat geschlossen war, sich

zwar über diese Aufkündung beschwert, allein doch in die
Unterhandlung eines neuen Traktats sich eingelassen habe, infolge
welcher nun mit demselben ein solcher verabredet worden, der so
günstig sei, als die Traktate mit den meistbegünstigten Kantonen,
und daher der hohen Versammlung zur gefälligen Ratifikation
vorgelegt werde. Derselbe sei auf 4 Jahre vom 1 Jenner 1864
— 61. Dez. 1867, für 60,000 Centner Salz jährlich gestellt, von
denen aber nur 26000 Cenrncr genommen werden müssen, indem
es dem Kanton frei stehe die übrigen S000 Centner zu erheben
oder nicht.

Von diesen 60000 Centnern werden
15000 Centner um 6 Fr. à Fr. der Cent, netto, li-aneo

nach Prunrrut;
10000 „ um 6 Fr. <le Fr. der Cent, netto, li-anco

nach Basel; und die übrigen
6000 „ welche man die freie Wahl habe zu nehmen

oder nicht, unter obigen Preisen, entweder nach Prnntrur oder
Basel geliefert.

Die Vorzüge welche dieser Traktat vor den frühern gewähre,
seien diese; daß die französische Regie auf obigen Preisen noch
6 Deconto, einen Abzug von 2 Pfund auf der Tara und

Pf- Pr. Sack bewilliget, und nebstdem die Kosten der Auf-
ladung von 1 Btz. per Centner übernommen habe, welche bis dahin

von dem für Delsberg zu Basel abgelieferten Salz, das dorr
zuerst einmagazinirt und nachher erst an seine Bestimmung befördert

worden, für diese wieder aufzuladen haben bezahlt werden
müssen. Alle diese Abzüge auf den bisherigen Preisen und Kosten
bringen jährlich einen Unterschied von 8600 Fr. à franco und
machen diesen Salztraktat zum vortheilhaftesten, welchen der
Kanton je noch abgeschlossen habe.

Diesem Bericht über den Traktat selbst ward beigefügt,
daß der jährliche Bedarf für die leberbergischen Aemter auf
62000 Centner sich belaufe, daß der vom ganzen Kanton von
100,000 Cent, auf 126000 Clr. jährlich angewachsen seie, und
daß er allem Anschein nach noch niehr zunehmen werde; so wie
daß der Vorrath, welcher wegen dem Verlurst Zinses noch jährlich

um etwas vermindert werde, statt wie er Anfangs JahrS
96000 Ctr. betragen habe, nun nur noch auö circa 80 bis 90000
Ctr. bestehe, und nun bald doch nicht mehr vermindert werden
dürfe, indem man ihn nicht unter den Betrag von einem halben
Jahrbedarf, von circa etlichen 60000 Ctr. hcrabsinken lassen dürfe.

Räch Anhörung dieses Berichts fiel eine Meinung, diesen
Traktat nicht nur zu ratifiziern, sondern auch dem Finanzdepar-
tement zu verdanken, und eine andere, wegen gemachten
Erfahrungen, bei der Concurrenz der vielen Salzquellen die nun
existiren, da die Regien einander den Absatz abzugewinnen suchen,
und ein noch mehrercS Sinken der Preise erwarten zu können
berechtigen, nicht Traktate auf viele Jahre zu schließen, und
auch den vorliegenden nur auf 2 Jahre zu ralificircn.

ES fanden aber andere, die Verdankung an daö Departement

sei gegen die bisher angenommene Uebung, daö Departement

habe nur seine Schuldigkeit gethan, und die Reduktion deö
Traktats auf 2 Jahre seie bei den obwaltenden Vortheilen welche
er gewähre nicht nöthig, und eS würden wahrscheinlich für wenigere
Jahre nicht die gleich günstigen Bedingungen eingegangen werden.

Darauf ward mit großer Mehrheit der Vorrrag angenommen,
aber von der Verdankung abstrahul.



N"' 29.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 13. Mai 1833»

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der dritten Sitzung.)

Die als Anzug einprotokollirte Erinnerung der Herren Groß,
räche Jaggi und Stämpfli, daß der §. 76 der Verfassung und der
§. Z deS Gesetzes über die Organisation des ObergerichtS vom
i i. April 18Z2 vorschreiben, daß dem Obergericht ein StaatSan-
walt beigeordnet werde, und daß die definitive Ernennung eines
solchen noch nicht Statt gefunden habe, so wie an die Nvchwen.
digkeit und Wichtigkeit der endlichen Bestellung eines Staatöan-
waltcS, die den 7. Mai zuerst verlesen worden, wird vorgeschlagen,

schon heute zum Entscheid über ihre Erheblichkeit in Umfrage
zu setzen, weil morgens diese Frühlingssitzung des Großen Raths
bereits geschlossen werde, und veranlaßt eine sehr weitläufige DiS-
knssion über Formfragen.

ES wurde nämlich bemerkt, eS frage steh, ob diese Erinnerung
ein Anzug oder eine Mahnung sei. Im erstem Fall könne die
Frage über die Erheblichkeit erst nach zweimal 24 Stunden seit
der ersten Verlesung in Umfrage gesetzt werden, im letzter» Falle
hätte sie schon gestern berathen werden können, doch ebenfalls nur
insoweit, ob sie erheblich sei oder nicht.

Nun wurde vielseitig verfochten, in welche Klasse gedachte
Erinnerung gehöre, ob sie nach dem Titel, mit dem sie überschrieben

war, oder nach dem Titel, unter welchem sie gestern einproto-
kollirt worden, oder nach ihrem Inhalt zu classifiziren und ob sie

nach diesem für einen Anzug oder eine Mahnung anzusehen sei,
dabei aber allseitig anerkennt, daß, es möge jene als Antrag be-

titelte, als Anzug verlesene und einprotokollirte, Erinnerung für
einen Anzug oder eine Mahnung behandelt werden, sie dennoch
erheblich erklärt werden müsse.

Nach einer langen scharfsinnigen Diskussion erfolgte folgende

Abstimmung:
Daß die gedachte Erinnerung «iu Anzug sei 7 Stimmen.

„ sie eine Mahnung sei g. M.
» sie erheblich sei....... einhellig.

Vierte Sitzllttst.

Donnerstag den 9. Mai.
Präsident: Herr Landammann Simon.

In Folge gestern gefallenen Beschwerden, daß mehrere Mit.
glieder des Großen NarhS das Einberufungsschreiben zu dieser
Großen. Rathssitzung zu spät erbalten haben, und daher dem
Herrn Staatsschreiber ertheilten Auftrag den Ursachen der
Verspätung nachzuforschen, giebt dieser heute über das Resultat der.
selben Bericht, daß es nämlich erst den i. dieß erkennt worden,
und also erst den 2. habe abgehen können, und nun mit den Po-
sten der Hauptstraßen von diesem Tage mehrere Posten von Ne-
bcnlandschaften erst den 4. zusammenireffen, also erst den 5. und
6. dieß an die betreffendenden Beamte» anlangen konnten.

Von Seite Herrn LandammannS wurde bemerkt, er habe
geglaubt, daß für diejenigen Sitzungen, von welchen der Tag
gesetzlich bestimmt ist, der Abgang deS Einberufungsschreibens
nicht so früh nothwendig sei, da alle Große RachSglieder ohne.

hin den Anfang der Sitzungen kennen. Zugleich rügte derselbe,
daß die obrigkeitlichen Briefe, laut einem Beschluß des Großen
Raths, hier in Bern mit dem Timbre deS Abgangs bezeichnet
werden sollen, und dieser nicht anfgedrückt worden, den Herrn
Ganguillet als Präsident der Posteommission ersuchend, für die
Execution des Beschlusses zu sorgen.

Wegen den durch Verspätung der Einberufungsschreibe»
und daher vergeblichen Reisen etwann entstehenden Neklamatio,
neu, wurde die betreffende Commission, welche die Entschädigun-
gen der Großen RachSglieder zu reglieren hat, bevollmächtigt
dasjenige zu verfügen, was sie den Umständen angemessen erachte.

Hernach ward das Protokoll von gestern verlesen und geneh.
migt.

Herr Landammann giebt Kenntniß von folgenden Bittschrif-
tett und Vorstellungen.

1) Vorstellung von mehreren Einsaßen von Thun über den
neuen Entwurf »GemeindSadministrationsgcsctzcS," ungefähr im
gleichen Sinne wie die der Einfassen von Burgdorf.

2) Bittschrift von Jul. Aug. Marschand daß über sein,
vom 21. Jenner datirteS, bisher noch nicht behandeltes, Ehe.
DispensationSbegehren, doch baldigst möchte entschieden werden.

Z) Bittschrift von Herrn P. Rez, Amtsrichter, 71 Jahr
alt, um eine Pension.

4) Vorstellung von Herrn Emanuel Fellenberg von Hofwyl,
für Anordnung einer unbefangenen und gründlichen Untersuchung
der im letzten Schullehrer. Kurse zu Münchenbuchsee gemachten
Erfahrungen w.

Ferner zeigt Herr Landammann an, daß ihm folgende Zu.
schristcn zugekommen.

1) Ein Schreiben vom Herrn Joh. Naaflaub, Regierungsstatthalter

von Saanen, daß der Große Rath über den Sin»
der §§. 31 und 32 der Slaatsverfaffung, wegen dem Stimmen-
recht, Erläuterungen geben möchte.

2) Ein EntlassungSbegchren von Herrn Karl Lohner, Ne.
gierungSralh, von dieser Stelle, gestützt auf seine schwächlichen
GesundheitSumstände, welche eS ihm nicht erlauben die Pflichten
eines solchen Platzes, wie es ein solcher erfordere, zu erfüllen,
und seiu Pflichtgefühl, daS ihm nicht gestatte, unter solchen Um.
ständen eine so wichtige Stelle zu behalten, deren Pflichten zu
erfüllen ihm unmöglich falle w.

Sowohl jene 4 Bittschriften und Vorstellungen alS diese
2 Schreiben, werden zur Berichterstattung an den Reg. Rath
gewiesen, der die erstere dann auch an die Bittschriften
Commission gelangen zu lassen hat.

Hernach wurde das Geschäft wegen den Polen, wegen
ihrem Einmarsch in hiesigen Kanton, und die wegen denselben gctrof-
fenen und ferner zu treffenden Maaßregeln in Berathung ge-
nommen, und vor allem aus folgender Vortrag gelesen:

Vortrag des diplomatischen Departements mit Ue¬

berweisung des Reg. Raths.
H. H.!

Kurz nach dem Schlüsse der letzten Großrathssitzungen, traf
die Republik ein eben so wichtiges, als außer aller Berechnung
gelegenes Ereigniß, dessen Folgen eine Reihe von Verfügungen



der obersten VollziehnngSbehörde provoziert haben, worüber das

diplomatische Departement/ erhaltener Weisung zu Folge/ Ihnen
einen gedrängten Bericht zu erstatten für Pflicht hält.

ES war um die Mittagsstunde dcö 9. Aprils, als ein polnischer
Furier/ Namens Lobat/ in Saignelegier eintraf, dem RegierungS-
statthafter den Durchpaß einer Colone von 160 aus Frankreich
kommender, nach ihrem Vaterland zurückkehrender Polen, unter
dem Befehle dcS Obersten Oborsky anzeigte und ein Mittages,
sen für dieselben im Wirthshaus bestellte.

Gegen Abend — eö mochte halb sieben Uhr sein — lang,
ten diese Flüchtlinge in der That an, befehligt von den Obersten
Oborsky und Antvnini, die Zahl aber mehr als doppelt so stark,
im Ganzen 330 Mann, worunter 348 Offiziere und 32
Unteroffiziere und Soldaten, die meisten in bürgerlicher Kleidung und
mit Säbeln versehen, im Uebrigcn ohne LegitimarionSschriften
und Gepäck.

Sie gaben an, Frankreich wegen Verminderung ihrer Sub-
Weltgelder und geschärfter Beaufsichtigung verlassen zu haben,
waren Sonntags den 7. um 9 Uhr Abends von Besançon weg-
zogen, ohne Hindernisse auf ihrem Marsche zu erleiden, hatten
den 9. bei GoumoiS die bcrnischc Grenze überschritten, und er.
klärten, in Saignelegier angekommen, die Gastfreundschaft der
Schweiz, durch eine Bittschrift an die Tagsatzung anrufen zu
wollen.

Der Negierungöstatthafter ließ sie, in Ermanglung hinläng,
licher Quartiere, einstweilen in Scheuren unterbringen, sorgte für
ihre Verpflegung, die sie aus eigenen Fonds mit fünfzehn fran-
zösische» Solö per Mann bestritten, und sandte unter Anzeige
des ganze» Vorfalls, seinen Sekretär nach Bern, um von dem
Regierungsrathe fernere Verhaftungsbefehle steh auSzubitten.

So unerwartet diese Nachricht war, so wenig konnte das
Geschehene ungeschehen gemacht werden; der Kanton Bern,
zufällig der an Frankreich grenzende Theil der Eidgenossenschaft,
war von einer beträchtlichen Anzahl Militär betreten worden,
die jedoch in keiner feindlichen Absicht gegen die Schweiz er.
schienen, sondern vielmehr bei derselben Schutz und Gastfreundschaft

suchte.

Von dieser Ansicht ausgehend, glaubte der NegierungSrath,
auf des Diplomatischen Departements Antrag, die Uebcrschreitung
des Bundesgebietes durch 380 Polen als eine gcmeincidgenössische
Angelegenheit betrachten zu müssen; ertheilte zu dem Ende das
Ergebniß dem hohen Vororte mit, verwies auch die der Tag.
satzung überreichte Adresse jener unglücklichen Flüchtlinge, und
zeigte sich bis zum Entscheid der Frage, ob die Eidgenossenschaft
denselben nach einem umfassenden Maßstabe Schirm, Aufnahme
und Unterstützung angcdeihcn lassen wolle, bereit, ihnen einen
momentanen Aufenthalt in, Kanion Bern, nebst den ersten
nothwendigen Snbststenzmitteln, falls die ihrigen ausgehen sollten,
zu gestalten.

Zugleich ergieng an den Negierungsstatthafter von Freibergen
der Befehl, den Obersten Oboröky und Autonini zu eröffnen,

wie einerseits die Regierung überrascht gewesen, ihre Ankunft
mit so zahlreichem Gefolge ohne Pässe und vorherigen Ankündi-

„ gnng zu vernehmen, weßhalb sie bestimmt sich erklären mochten,
ob sie in der Schweiz sich niederzulassen, oder blos durch die-
selbe zu ziehen gesonnen seien; und anderseits wie bei den
beschränkten Hülfsmitteln deö Kantons Bern und der Eidgenossenschaft,

sie niemals auf diejenigen Unterstützungen rechnen könnten,

welche Frankreich ihnen gereicht, und deßhalb den freund-
schaftlichcn Rath annehmen möchten, nach diesem Lande, wo sie

der (damaligen) Versicherung des französischen Botschafters
zufolge, wiederum bereitwillige Aufnahme zn finden hoffen dürften,
zurückzukehren.

ES fand nun der NegierungSrath für angemessen, sogleich
den Herrn KamonskricgSeommissär Bücher nach Freibergen
abzusenden, sowohl um mit Herrn Moreau diejenigen MaaSrcgcln
in Bezug auf Verpflegung und allfälligc Vcrtheilung deS polnische!!

DetaschcmentS, welche die Umstände erfordern möchten, zu
treffen, als um für die nöthigen Vorkehrungen zu sorgen, daß
der Kanton nicht von neuen PolencsrpS, die im Anzüge gemeldet

wurden, betreten werbe.

Dieß alles geschah am lt. April.

Millerweile war die Anzahl der in Saignelegier stationir-
ten Polen, durch Nachzügler verstärkt, bis auf 410 Mann ge.
wachsen, und hatte, obgleich die strengste Disciplin Ordnung
und Ruhe beobachtend, die neuenburgischen Behörden in große
Besorgnisse gesetzt.

Der StaalSrath (von daselbst) schrieb an die Regierung
von Bern, und ersuchte sie, ihre bundcöbrüderlichcn Gesinnungen
ansprechend, dafür Sorge tragen zu wollen, daß jene Flüchtlinge
nicht den neuenburgischen Grenzen sich nähern, und eine allfällige
Störung der Ruhe von Seite der Unzufriedenen gegen ihre Re-
gierung unterstützen möchten; der Kriegseommissär Bucher hatte
diese durch keine Thatsache begründete Besorgniß bereits dadurch
gehoben, daß er im Interesse des Bezirkes Frcibergen, eine
Dislokation des Detaschementö vorgenommen, in Folge welcher 100
Mann nach St. Braise verlegt winden, 99 nach Monlfaucon
und 205 in Saignelegier zurückblieben.

Am nämlichen Tage, den 12. April, war zu Zürich der
vorörrliche Staatsrath versammelt, rathschlagend über das Schreiben

des hiesigen RegierungSralheS vom ii. April, und eine Anr-
worr folgenden JnnhaltS beschließend:

Der Vorort könne das korpSwcise Betreten des bcrnischen
KanlonögcbietS durch eine beträchtliche Anzahl aus Frankreich
fliehender Pole» unmöglich als eine gemein vaterländische
Angelegenheit betrachten; die Erledigung derselben liege in der Polizei-
gewall jedes eidgenössischen Standes und werde selbst von der
Tagsatzung also beurtheilt werden; indessen sei die Sache von
Wichtigkeit, und die vorörtliche Behörde fühle sich berufen, den
Gesichtspunkt näher zu bezeichnen, den der Stand Bern ins Auge
fassen möge. So wie großer Werth darauf zu legen sei, daß
das von der neutralen Schweiz stctS geübte Recht, einzelnen un-
glücklichen Ausländern, die einerseits gehörige LcgitimationSschrif-
tcn besitzen, und anderseits nicht nur ruhig sich verhalten, sondern
auch allen sie betreffenden Verfügungen der Behörden sich unter,
ziehen, den Aufenthalt zn gestatten, nicht aufzugeben, so scheine
hingegen die Aufnahme einer Anzahl in KorpS unter sich förm-
lich organismer Individuen, denen, wie gemeldet wurde, jede
Legitimation abgehe, und die als Grund ihres Eintreffens unrcr
anderm die Absicht erklärten, sich der Beaufsichtigung der Be.
hörde zu entziehen, unter den in der Eidgenossenschaft bestehenden
Verhältnisse nicht zulässig, der Bestand solcher Corps auf ihrem
Gebiete die innere Ruhe und äussere Sicherheit gefährdend, und
cndftch deren Unterhalt, wenn derselbe gefährdet werden sollte, mir
den geringen ökonomischen Kräften der Schweiz, welche alle ihre
genau vorgezeichnece Bestimmung hätten, im offenbarsten
Widersprüche; es müßte also der Borort als dringendes Bedürfniß
ansehen, daß die in Saignelegier befindlichen Polen wieder ausser
die Grenzen der Schweiz geführt, vornämlich aber mit den
französischen Behörden ein Einverständniß erzielt werde, wodurch die
Schwcizergrenze künftig vor solchen nnerwarteten, und unordentliche»

Einbrüchen gesichert bleibe; und dieß zu veranstalten liege
in der Befugniß des Kantons Bern, von welchem man erwarte,
daß er unter sorgfältiger Berücksichtigung nllcS dessen was theil-
nehmende Menschlichkeit erheische, gewiß auch nach Möglichkeit
alles dasjenige zu entfernen trachten werde, was die innere Wohlfahrt

der gesammten Eidgenossenschaft stören dürfte.
So weit der merkwürdige und deßhalb hier etwas weitläufig

skizzirte Inhalt des ersten vorörtlichen Schreibens, in dessen Fuß-
tapsen bald darauf (den 15. April) auch die Tagsatzung durch
Geltendmachnng der Ansicht trat, daß es nicht in ihrer Compc-
tenz liege, über die an sie gerichtete, die Gastfreundschaft der
Schweiz nachsuchende Bittschrift der Polen zu verfügen, sondern
daß die Frage über Aufnahme von Fremden, als polizeirichtcr-
licher Natur, Sache der betreffenden Kantone sei.

Während dieß in Zürich vorgicng, und Herr Oberstlieutenant
Lelewel die Antwort deö Bundestages seinen Gefährte»

brachte, hatte Herr ÄriegScommissar Bucher die erste bcrciiS
angeführte Dislokation derselben, welche die für das Dorf Saig-
nelegier beschwerlich werdende Einquartierungslast und der
steigende Preis der LebenSmittel nöthig gemacht, vollendet; das
ganze Defaschement lag nun in drei Dörfern dcS Bezirkes Frei-
bergcn vertheilt, verpflegte sich theils in Wirthshäusern theils bei
Partikularen, zahlte dafür täglich fünf biS sechs Batzen per
Mann, beobachtete die strengste MannSznchr und Ordnung, und



lebte mit den gastlichen Bewohnern im besten Einverständnisse,
wiederholt behauptend, daß es bloö die Schweiz betreten, «m
den in Frankreich erlittenen Polizeibcschränkungen sich zn
entziehen.

So befriedigend diese Nachrichten waren, so wenig glaubte
die Regierung den Polen verhehlen zu sollen, daß die Aufnahme
und Unterstützung, welche der Kanton Bern ihnen gewähren könne,
bloö vorübergehend sei, daß nach dem Schicksale, welches ihre
Adresse an die Tagsatzung erlitten eö in ihrem wohlverstandenen
Interesse liege, das Wohlwollen der französischen Regierung nicht
zu verscherzen, daß man ihnen von neuem freundschaftlich anra-
the, nach Frankreich zurückzukehren, für welche Rückkehr die
Gesandtschaft in der Schweiz sich bereitwillig zeige, ihnen Hand zn
bieten. Einige von ihnen, welche hiehcr gekommen waren, hör-
ten den Vorschlag an, und nahmen keinen Entscheid, indem sie

sich nicht autorisirt erklärten.
Dieß bewog den Regicrungörath, ans den Antrag des

diplomatischen Departements, am 16. April sich direkt an den französischen

Botschafter in der Schweiz, Grafen v. Nümigny, zu
wenden, und denselben unter Mittheilung der seil dem Einmärsche
der Polen hierseitS getroffenen provisorischen Verfügungen zu
ersuchen, seinen HierseitS mündlich verheißenen Einfluß geltend zu
machen, damit einerseits jenen Unglücklichen die Rückkehr nach
Frankreich, so wie die Fortdauer ihrer bis dahin genossenen
Unterstützung wieder zugesichert, und anderseits der Andrang neuer
Detaschementc (es waren, unterdessen wieder 36 Polen, von
Dijon herkommend, zu Danvanl im Bezirke Pruntrul eingetroffen)

verhindert werde.

Gleichzeitig gieng ein Schreiben an den vorörtlichen Staats-
rath ab, das von diesem Schritte Kenntniß gebend, mit Nachdruck
auf die Ansicht zurück kam, daß eine unerwartete Uebertretung
des Bundesgebietes durch einen Haufen militärischer und politischer

Flüchtlinge keine bloße Kantonalangelegenhcit sein könne,
sondern die wichtigsten Interessen dcö Bundes selbst berühre, weß-
halb man gewärtige, daß derselbe um so mehr zu einer angcmes-
jenen Erledigung der Sache Hand bieten werde, als dem Stand
Bern in seiner isolierten Stellung nicht möglich sein dürfte, ei-
nen zwar noch unvorhergesehenen, aber immerhin leicht ausführbaren

Aufbruch der Polen nach dem Innern der Schweiz zu
verhindern.

Endlich ward dem RegierungSstattbalter von Freibergen,
Herrn Moreau, unter Bezeugung der obrigkeitlichen Zufrieden-
heil über sein Benehmen in dieser schwierigen Sache, den In-
halt seiner frühern Instruktionen zu bestätigen, und ihm für den

Fall, wo die Polen um finanzielle Unterstützung nachsuchen
sollten, ein vorläufiger Credit von tausend Franken zu eröffne» be-

schloffen.

Wie nothig diese letztere Maaßregel war, zeigte sich schon

in den nächsten Tagen, um aber in der chronologischen Reihenfolge
der Facta zu bleiben, sind der Molivirung des Beschlusses zu
Verabfolgung eigentlicher Subsidien an die unglücklichen Polen,
noch einige sehr wichtige Mittheilungen, welche die Regierung
vom 16. bis zum 19. April erhielt, vorauszuschicken.

Die erste dieser Mittheilungen war eine Note des französischen

Botschafters, .Herrn von Numini, meldend daß am 16. ein
Befehl seiner Regierung eingetroffen, laut welchem den flüchtigen

Polen die Rückkehr nach Frankreich untersagt sei, was ihn
ausser Stand setze, die von Bern angesprochene Handbictung dafür

ins Werk zu setzen. Tags darauf kam die Kunde, daß von
den wüetembergischcn und badischen Staaten die strengsten aim-
lichen Vorkehren getroffen würden, um den Uebertrilt der Polen
aus ihr Gebiet, nöchigcnfalls mit Waffengewalt zu verhindern.

Diese Maaßregeln wirkten ans die meisten Nachbarstäude
Berns zurück; Zürich, Aargau, Solothurn, Basel, Neuenburg
und Waadt erließen ähnliche Verfügungen, während der Vorort
unter Mittheilung der Jnkompetenzerklarung der Tagsatzung keine
andere Zusicheruug von eidgenössischem Beistand brachte, als den

guten Rath, sobald als möglich durch eine förmliche Unterhandlung

mit Frankreich, von der Anwesenheit jener Polen sich zu

entledigen, für welche Negotiation er Bern im Namen der
Eidgenossenschaft unterstützen würde.

So hatte sich in wenigen Tagen die Sache gestaltet, die

unerwartet in den Kanton Bern getreteneu polnischen Flüchtlinge

befanden sich nun auf dessen Gebiet eingeschlossen.

Die daraus erwachsende Verlegenheit zu steigern, traf am
21. eine vom 13. datirle, und von dem Chef unterzeichnete Bit-
schrist ein, worinn sie unter Anzeige, daß ihre Subsistenzmittel
erschöpft seien, provisorische Unterstützungen von der Regierung
verlangten, um nicht dem größten Mangel sich preisgegeben
zu sein.

Nach reiflicher Berathung dieser wichtigen Frage, beschloß
der Reg. Rath den Polen einerseits diese provisorischen Subsidien

nach dem Maaßstabe von 6 Batzen täglich per Manu (wofür
ein zweiter Kredit von zweitausend Franken eröffnet wurde)

doch mit Ausnahme derjenigen, welche entweder aus eigenen Mitteln

sich erhalten, oder einer uneiitgcldlichen Gastfreundschaft
gemessen würden, verabfolgen zu lassen, anderseits aber unter
nochmaliger Verdcntung, daß eine solche Unterstützung bei den gc-
ringen Hülfsmitteln eines einzelnen Kantons nicht lauge dauern
könne, in sie zu dringen, daß sie ungesäumt die nöthigen Schritte
bei dem französischen Botschafter thun möchten, um die Erlaubniß
zur Rückkehr nach Frankreich zu erhalten.

Mehr als je fühlend, daß es nicht in den beschränkten Kräften
der eidgenössischen Stände, und noch weniger in denjenigen

des hiesigen Kantonö liegen könne, den unglücklichen Flüchtlingen
diejenige Hülfe zu ihrem Lebensunterhalte zu ertheilen, welche
sie in dem von ihnen verlassenen großen und mächtigen Frankreich

genossen, glaube die Regierung zugleich die Negotiation zu
deren Widcraufnahmc mit Frankreich unverzüglich anbahnen
zu sollen.

Sie wandte sich zu dem Ende nicht nur an den französischen
Botschafter in der Schweiz und sprach seine kräftige Vermittlung
an, sondern trug auch dem eidgenössischen Geschäftsträger zu
Paris, Herrn von Tschann, auf, bei dem französischen Ministerium

sich aufö dringendste zu verwenden, daß den geflüchtetcn
Polen das französische Gebiet wieder eröffnet werde.

Wenn auch dieselben, uugeacht der Vorstellungen, welche
ihnen gemacht worden, die fragliche Erlaubniß nicht von sich aus
(was der französische Botschafter verlangt halte) zu begehren
bewogen werden konnten; so dürfte doch voraus zu sehen sein,
daß viele davon Gebrauch macheu würden, sobald sie erlangt,
und sie überzeugt sein würden, daß für sie einzig dort hinlängliche

Hülfe für eine weitere Zukunft zu finden sei.

Einstweilen nun hat die Regierung diese sämmtlichen auf
dem hiesigen KantonSterritorium befindlichen Polen in vier
Amtsbezirke Frcibergen, Pruntrut, Dclsberg und Münster verlegen
lassen, allwo sie in kleinen Dctaschemcmen, in verschiedene
Ortschaften vertheilt sind.

Ein von Tubingen, KantonS Solothurn, gemachter Versuch
der dortigen Polen, sich den hiesigen anzuschließen, wurde durch
das feste Benehmen des Herrn RegierungSstauhaltcrS von Wangen

vereitelt ; aus eine wahrlich nicht großherzige Weise hat seit-
her die Regierung von Solothurn verlangt, daß ihnen diese
wenigen Polen durch die hiesige Regierung abgenommen werden;
eS wird ihr verdientermaßen geantwortet werden.

Dieser Versuch und der Umstand, daß zwei polnische Militärs

vor einigen Tagen mit Pässen von französischen Behörden
allhicr angekommen, und die Bcsorgniß, daß thuen die Rückkehr
nach Frankreich nicht gestattet werden möchte, bewog den Reg.
Rath,

^
auf den Grenzen noch schärfere Vorkehren zu treffen und

anzubefehlen, keinem Polen — er möge mit Papieren versehen
sein oder nicht — unter keinem Vorwand den Eintritt in den
Kamou zu gestatten.

Dieß ist die Lage der wichtigen Angelegenheit und der vom
Reg. Rarhe getroffenen vorläufigen Maßnahmen.

So wie die Sache einerseits als BundeSangelegenheit zu
betrachten ist, so darf das diplomatische Departement sich auch überzeugt

halten, daß der edelmüthige Sinn des bernischcn Volkes
und seiner höchsten Landesbehörden diejenigen momentanen und
unabwendbaren Hülfleistungen billigen werde, welche man diesen
unglücklichen Flüchtlingen zu leisten im Falle war, und diese
werden wenigstens auf hiesigem Gebiete diejenige Hülfe gefunden
haben, welche sie in ihrem traurigen Schicksale von der Humanität

des schweizerischen Volkes, und auf dessen Boden zu finden
gehofft hatren.



Das diplomatische Departement/ gestützt auf diese einfache
Darstellung der Vergangenheit dieser allerdings in mancher Bczie.
hung wichtigen Angelegenheit/ hat die Ehre/ Ihnen/ H. H.
die sämmtlichen daherigen Aktenstücke zu selbst eigner Prüfung
vorzulegen/ und schließt mit dem Wunsche/ daß Hochdieselben
die bisherigen Verhandlungen des Reg. Raths genehm halten
möchten, seinen Vortrag mit folgenden ehrerbietigen Anträgen :

k) Daß der Regierungsrath von der höchsten Landesbehörde
beauftragt werden möchte, in ihrem Rainen bei dem eidgenössischen
Vorort erneuert anzubegehren, daß derselbe mit allem Nachdrucke
von Frankreich die Erlaubniß zur Rückkehr der aus seinem Gebiet
in die Schweiz gedrungenen Polen auszuwirken sich bestrebe.

2) Daß in Erwartung des unbezweifelten Erfolges der vor.
örtlichen Schrille der Reg. Rath ermächtiget werde/ einstweilen
diese von Allem entblößten Fremdlinge auf mindest kostbare Weise
und ohne Belästigung der Partikularen so verpflegen und im Kan.
ton vertheilen zu lassen / wie er eS den Umständen am angemessensten

erachten wird.
8) Daß jedoch diese einstweilige Unterstützung auf 6 Batzen

täglich für den Mann/ sich beschränken und hiesür dem Reg. Na.
the der erforderliche Credit bei der SlandeSkasse eröffnet sein
solle.

Den 8. Mai S8ZZ mit Ueberweisung dcS Reg. Raths von
gleichem Tage.

Nach Ablesung dieses VortrageS gab Herr Landammann auch
Kenntniß von einer von verschiedenen Staatsbürgern von Burg,
dorf eingelangten Vorstellung à àw 4. Mai, dahin gehend,
daß thuen der Aufenthall im hiesigen Kanton, bis zu anderweiti-
gem Auswege fernerhin gestattet werden möchte, so lange sie sich
gesetzlich verhallen.

Hierauf begleitete Herr Schultheiß v. Lerber, den Vortrag

des Ncgierungöraths mit folgendem mundlich: Es giebt nicht
wohl ein Geschäft, welches unerwarteter hätte eintreffen können,
als das vorliegende. Sie haben Tit. aus den Akten, welche Ihnen
vorliegen, theils ablesend angehört, theils sonst gesehen, welches
der ganze Hergang der Begebenheit ist, und daß sie so unerwartet
eintraf, daß nicht die geringste Maaßregel dagegen hätte getroffen
werden können. Der Redner entwickelt dieses aus der im Vor-
trag enthaltenen Erzählung und fährt dann fort) Dem Reg.
Rath schien diese Begebenheit so wichtig, in ihren nähern wie
in ihren möglichen entferntem Folgen, daß er sie ganz natürlich
für eine allgemein eidgenössische Angelegenheit ansehen mußte,
und war daher ganz verwundert, als er die Antwort dcS hohen
VorortS vernahm.

Wen» die Polen sich nicht selbst an die Tagsatzung gewendet,

und ihr erklärt hätten, sie seien hier angelangt in der Absicht
in die Schweiz zu kommen, um von der hohen BundeSbehörde-

sich um ein Asyl in derselben zu bewerben, so hätte die Angele,
gcnhcir noch ehcnder als eine bloße Kantonalsache angesehen werden

können; allein auf eine solche Erklärung der Polen selbst,
wo es offen war, daß nicht der Kanton Bern, sondern die Schweiz
im Allgemeinen daS Ziel ihrer Absichten und ihrer Ankunft war,
konnte sich der Reg. Rath vollends nicht erklären, wie die Tag«
sayung den geringsten Anstand finden konnte, den Einmarsch der
Polen in unsern Kanton für einen Einmarsch in die Schweiz,
und folglich auch die ganze Angelegenheit als eine eidgenössische

anzusehen; was sie ohnehin wegen ihrem möglichen Eindruck in
den Nachbarstaaten der Schweiz und daherigen möglichen Oppo.
sitionen, war.

Der Reg. Rath hatte eine schwere Aufgabe zu lösen, er mußte
einerseits vorsehen, daß von den benachbarten Kantonen »nd Staa.
ten die Begebenheit, unter den gegenwärtige» Umständen bcson.
dcrs, nicht gleichgültig werde angesehen werden, und daß die Zu.
lassung des Aufenthalts der Polen im Kanton, für diesen viele
Jnconvcnienzen für die Zukunft nach sich ziehen, und namentlich
diesen ökonomischen Interessen im höchsten Grade gefährden
könnte, und anderseits mußte er nach dem Edelsinn unsers
Volks für solche Unglückliche, die im Kampf für die Unab.
hängigkeit ihres Vaterlandes ihre Heimath, ihr Vermögen, ihre
Familien verlassen, und fern von ihrem Vaterland sich eine Zu-
fluchtsställe suchen müssen, erwarten, daß es solchen Männern im
Mutterlandc der Freiheit nicht ein augenblickliches Asyl, daö
einzige, welches ihnen gegenwärtig nach der Entfernung aus Frank-
reich noch offen steht, werde verweigern, oder sie wie Vagabun-
den und andere Landstreicher, die nicht mit den behörigen Pässen

versehen sind, werde in die gleiche Klasse setzen wollen; denn wie
die Polen es gewagt hatten diesen Schritt zu thun, waren ihnen
Frankreichs Grenzen auch verschlossen, und einstweilen nirgends
ein Ausgang mehr für sie, so daß zu ihrer Vertreibung keine an-
dcre Maßregeln mehr als die allerstrcngsten hätten angewendet
werden können. Diese zu ergreifen, mußte wahrhaftig der Reg.
Rarh ganz der Humanität und dem Edelsinn dcS bernischcn Volks
entgegen glauben, eS scheinen ihm daher der Lage der Sache am
angemessensten, wenn er bei den ordentlichen Vorkehren verbleibe,
und einerseits durch wohlgemeinte Vorstellungen diese Uuglückli-
chen auf ihren rechten Weg zurückzubringen suche, und anderseits
sich für solche sowohl bei der hohen BundeSbehörde als bei Frank,
reich verwende, um ihnen wieder die Erlaubniß zur Rückkehr in
dieses Land auszuwirken zu helfen, bis dahin aber, bis nämlich
diese Erlaubniß eingelangt sein wird, sie mit denjenigen Subsi.
dien unterstützen z» sollen, welche zu ihrem Unterhalt durchaus
erforderlich sind, und die schwache» Hülfsmittel des KantonS ge-
statten, so wie Ihnen, HH., dann denjenigen Vortrag zu erstattest,
welcher so eben abgelesen worden.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes derRep u blik Bern.
Bern, den Mai t833.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der vierten Sitzung.)
(Polenangelegcnheit

Langes Stillschweigen.
Weber, Oberst. Wenn niemand das Wort zuerst nehmen

will, so will ich es schon thun, daS macht mir nichts. Eine
Begebenheit dieser Art muß jeden von uns im hohen Grade in
Anspruch nehmen. ES ist eine sehr schwer zu entwickelnde, zu
beseitigende Angelegenheit; allein um so leider ist mir, daß man
»nS nicht noch ein vollständigeres Gutachten brachte, denn ich
finde den Antrag des. Reg. NalhS sehr incomplet, weil er nur
dahin geht, fortzufahren wie bis dahin, wo die Mittel doch noch
nicht erschöpft worden. Ich hätte gewünscht, daß sobald die
Regierungen der andern Kantone solche Maßregeln auf unsern
Grenzen genommen hatten, der Reg. Rath sich sogleich an die
Großen Räthe dieser Kantone gewendet hätte, und da dieses noch
nicht geschehen ist, so möchte, daß man eS nun thäte, weil ich
überzeugt bin, daß die Handlungsweise der vollziehenden Behörden
dieser Kantone nicht im Geist und Willen der Völker dersel-
ben ist.

Ich trage darauf an, daß heute eine Commission vom Großen
Rathe ernannt werde «m die Motive, welch« heute fallen, z«
sammeln, sind zu begutachten, welche Instruktion dem Reg." Rath
zu ertheilen sei, denn es handelt sich hier um eine Instruktion von
der höchsten Wichtigkeit, um einen Beschluß, welcher tief in die
Zukunft greifen, und besonders unsern Staatsschatz viel kosten
könnte, alldieweil wir selbst eine sehr große Zahl Arme habentc.
Freund und Feinde achten was heute beschlossen wird.

Tscharner, Altschultheiß. Um dem Gange der Berathung
sogleich die rechte Richtung zu geben, glaube ich bemerken zu sollen,
daß die Fragen, welche uns nun vorliegen, meiner Ansicht nach
wenigstens folgende zwei sind:

->) Ob der Reg. Rath unter den obgewalmen Umständen
anders habe handeln können und sollen ob er die Gesinnungen
des Großen Raths sich richtig vorgestellt habe, daß er solche Flücht-
linge durch den Reg. Rath mit derjenigen Achtung und Schonung
behandelt wünsche, welche dem Muthe und dem Unglück in
Vertheidigung seines Vaterlandes gebühren, oder ob er dieDenkungö-
art des Großen Rrths irrig aufgefaßt habe, indem dieser in der
Ansicht steht, daß der Reg. Rath die Polen, welche nun unser
Vaterland betreten haben, wie gemeine Vagabunden mit Landjägern
packen und zum Land hinaus habe führen sollen. Ob also der
Große Rath die bisherigen Verhandlungen deö Reg. RathS genehmigen

wolle oder nicht?
K) Was ist nun wciters vorzunehmen? Soll man diese Flücht-

linge mit allen polizeilichen Mitteln sogleich wieder ans dem
Lande fortführen, obgleich von allen Seiten gegen sie gesperrt ist,
oder soll man den Gang der Unterhandlungen mit Frankreich für
dieselben fortsetzen, und vorerst das Resultat derselben abwarten,
ob Frankreich diesen Flüchtlingen die Rückkunft in sein Gebiet
wieder gestalten wolle? und wenn es solche nicht ertheilte, und die
wirklich in die Eidgenossenschaft getretenen Polen in der Schweiz
bleiben müßten, den fernern Aufenthalt dieser Flüchtlinge in
unserm Lande zu einer eidgenössischen Sache machen, damit dieselben
auf die ganze Schweiz vertheilt werden, wo dann die Last nicht
mehr so groß wäre, daß es der Werth sein würde, von derselben
mehr viel Aufsehen zu machen, daß doch dann wohl jeder Kanton

leicht seinen Antheil ertragen möchte.

Für meinen Theil stimme ich zum Antrage, es könnte aber
in Vervollständigung desselben beigefügt werden:

Daß der Große Rath dem Reg. Rath den bestimmte» Auftrag

gebe, die Polen ohne einige Belästigung der Partikularen
zu vertheilen und einzuquartieren.

v. Lerber, Schultheiß. Ich soll noch bemerken, daß dem
Herrn StaatSschreiber vom gestrigen Beschluß deö Reg. Raths
ein erkennter Zusatz zum Vortrage des Departements in der Feder
geblieben ist, deS Inhalts

4) Daß auf zeden Fall die Unterstützungen von Seite des
StaareS aufhören sollen, sobald die Rückkehr nach Frankreich
diesen Flüchtlingen gestattet sein wird.

Bürki, gew. Reg. Rath. Eine Commission vom Großen
Rathe zu ernennen, wird wohl nicht der Fall sein, daS würde
einen Beschluß verzögern, und wohl zu nichcS Bessern» führen.

WaS die Vergangenheit betrifft, so war der RegiernngSrath
gewiß nicht auf Rosen, ich bitte Sie, Tit., Euch an seinen Platz
zu denken (der Redner erzählt die Vergangenheit, und fährt dann
fort), so wie dieser Einmarsch ganz unerwartet und plötzlich
geschehen war, blieb ihm wohl nichts anders übrig, als das, was
er that. Wenn man eine erfolgte Einladung oder Begünstigung an
die Polen im Hintergrund bemerken könnte, so würde ich eine
Untersuchung verlangen, allein davon scheint mir keine Spur vorhanden

zu sein.

Freilich hatten die Polen keinen hinlänglichen Grund Frankreich

zu verlassen, welches sie gleich seinen eignen Offfzicren, die
nicht in aktivem Dienst sind, auf halben Sold setzte:c.; vergessen
wir aber nicht, daß diese Leute, welche im Kampfe für die
Unabhängigkeit ihres Vaterlandes unglücklich gewesen, die in Vielem
durch falsche Hoffnungen, welche man ihnen machte, getäuscht wurden,

die einen Theil ihres Unglücks falschen Vorspieglungen zu-
schreiben müssen, welche nun ihre Heimath, ihre Familien, den
größten Theil ihres Vermögens verlassen müssen, durch ihr Unglück
in gereiztem Zustande sind, der ihnen nicht die ruhige Uebcrle-
gung läßt, deren sie bedürfen, und daß ihr Schritt also eine Ueber-
eilung war, für die man Nachsicht haben kann und soll, und
ihre Lage Mitleid verdient. Allein auf 'der andern Seite dürfen
wir auch nicht vergessen, daß vielleicht 40,000 Köpfe unter unsern
KantonSangehörigen sind, die ihr Brod auch nicht selbst verdienen
können, und der Unterstützung bedürfen, und selbst mit den ihnen

"zufließenden Unterstützungen so leben müssen, daß sie kaum das
Nöthigste genießen.

Die Correspondenz mit den andern Kantonen dann thut mir
wahrhaftig wehe, wie wenig bundesbrüderliche und Humaue
Gesinnungen für Unglückliche darin finde.

AuS allem Angebrachten, will ich dennoch für ineine Person
dahin antragen:

1). DaS bisherige Benehmen des Reg. Raths zu genehmigen,
weil die Begebenheit für ihn nnauSmeidlich war, und er auf
dieselbe hin nicht anders handeln konnte.

2) Für die Zukunft dessen Anträge zu genehmigen. Nur
daS möchte ich an denselben ändern, daß ich ihm nicht einen Credit

für eine unbestimmte Summe eröffnen möchte, sondern eine
fixe und für eine bestimmte Zeit, z. B. bis zur nächsten Groß,
Rathssitzung, oder für 2 Monat 20,000 Fr. mit der Erlaubniß,.



davon 6 Batzen per Mann täglich zu verwenden/ welche ich ebenfalls

nicht zu viel finde.

Daß ich ein Fixum bestimmt haben mochte / geschieht aber

nicht aus Mißtrauen gegen den Reg. Rath, sondern für ihn und

wegen den Polen selbst/ damit sie einerseits wissen, daß der Reg.

Rath keine unbeschränkte Vollmacht hat, so weit zu gehen als er

will, und daß der Wille der obersten LandSbehörde auch nicht dahin
geht, sie für immer im Kanton zu behalten, sondern ihnen nur für
den Augenblick ein Ml zu gewähren, wo ihnen kein anderes offen

steht.

Für die Unterhandlungen mit Frankreich habe nicht viel
Hoffnung, das find so gute Worte, an welche man gewöhnt ist.

ES ist der Moment aber da, wo man handeln muß, und sich nicht

am Gängelbande herumziehen lassen darf.

Meß m er, AußerkrankenhauSverwalter. WaS das bißher
Beschchcne betrifft, so könnte nicht anders als pie Verhandlungen
deö Reg. Raths genehmigen helfen, und was die Zukunft betrifft,
so bin ich im Ganzen auch in gleichen Ansichten wie der Reg.

Rath; allein darin weiche ich von denselben ab, daß ich die Po-
len nicht ganz ohne Belästigung des Privateigenthums verpflegen

mochte, weil eS mir scheint, daß eine bloße Verpflegung auf
Kosten des Staats für dessen Aerarium zu weil führen könnte.

Gesellt auch, man bestimmte, wie einer der Herren Präopinamen

angetragen, vorläufig nur ein Fixum von 20,000 Fr., so werden

diesen wieder andere 20,000 Fr. folgen u. f. w.

Ich möchte im Gegentheil auch das Privatvermögen von
unsern Staatsbürgern in Anspruch nehmen, die gewiß ihrer bisherigen

Handlungsweise nach, auch für diese Unglückliche, wie bis

dahin für andere, christlichen Antheil zeigen und mildthätig sein

werden. Die Polen scheinen mir ganz im Fall wie andere

Unglückliche behandelt zu werden, welche vorzüglich von der

Mildthätigkeit deS Publikums unterstützt werden, und denen die Regie-

rung nur so weit nachhilft, als jene PrivatunterstützNng nicht
zureicht.

Demnach trage darauf an, daß dem Reg. Rath auch der

Auftrag ertheilt werde, einen Aufruf an das Volk zu erlassen und

eine Subscription zu Gunsten der unglücklichen Flüchtlinge zu

eröffnen, wo jedermann, der etwas zu Linderung ihres Schicksals

beitragen wollte, solches in zu eröffnenden Subskriptionslisten mit
der Angabe wie viel, anzeigen könnte. Unser Kanton zählt doch

immer 400,000 Seelen, und wenn von diesen nur >00,000, und

auch jeder nur 2 Batzen, beisteuern, so brächte dieses schon eine

Summe von 20,000 Fr.
Tillier. Wenn ich seit einiger Zeit bemerkt habe, daß

man vieles in meinen Ansichten ungewöhnlich findet, so möchte

dieses auch heule der Fall sein, denn ich bin vielleicht der einzige

unter Ihnen, H. H.! der dieses merkwürdige Ereigniß nicht alS

ein bloü bedauernswürdiges und Verlegenheit bringendes, sondern
vielmehr als ein Glück ansieht.

Ich muß mich näher erklären. Noch ruht auf dem

Einmärsche der Polen ein Dunkel, welches durch den abgelesenen

Bericht noch nicht erhellt wird. Gott gebe, daß der verhängniß-
volle Schleier nicht auf eine die Ruhe deS ganzen Europa,
besonders aber die Selbstständigkeit unseres Vaterlandes gefährdende
Weise gelüftet werde. Allein ich kann mich nicht enthalten, diesen

Einmarsch der Polen in die Schweiz alS eine wunderbare
Fügung deS Allerhöchsten zu betrachten, welche uns, ehe und
bevor uns selbst namenloses Unglück trifft, uns noch einmal eine
furchtbare Mahnung zuschickt, indem sie uns gerade Flüchtlinge
von demjenigen Volke zusendet, dessen Schicksale und dessen Feh-
ler auf eine so auffallende Weise mit den unsrigen übereinstimmen,
um uns zu zeigen, was dereinst auch aus unsern Enkeln werden
könnte, wenn sie den bereits theuer erkauften Erfahrungen fernerhin

kein Gehör geben; wie auch sie einst bei der Fortdauer ihrer
Verblendung, wer weiß wie bald, vielleicht schon in 50 Jahren,
in fremden Ländern das Mitleid anderer Völker werden ansprechen
müssen. Sollte die Lehre unö fruchten, so würde ich sie durch
keine noch so große Summe zu theuer erkauft halten.

Wenn wir die frühern Schicksale der beiden, ursprünglich
dem gleichen Hauptstamme entsprossenen slavischen Völkerstämme
betrachten, so sehen wir, daß das Ucbergewicht nicht immer auf
der Heimlichen Seite war. In dem Jahrhunderte lange dauern¬

den Kampfe derselben stunden Sieg uud Macht lange ans der
Seite der Polen. Wenn aber diesen letztern die glänzendsten
Eigenschaften, die ein Volk nur wünschen kann, besonders eine
ausgezeichnete Tapferkeit, lange den Sieg verschafften, so wußte
die gleichfalls unvergleichliche Beharrlichkeit, und die unbedingte
Hingebung des russischen Volkes für vaterländische Zwecke,
besonders unter ausgezeichneten Fürsten die Lage der Dinge zu
ändern. Von da an wurden die Polen von einer Reihe, anch bei
den tüchtigsten Eigenschaften nicht unverschuldeter, UnglttckSfälle
heimgesucht.

Wie wir, besassen die Polen eine freisinnige Staalsverfassung,
nur zu freisinnig, weil in derselben jeder freie Mann sich dem
allgemeinen Besten entgegen stellen konnte, wie dieses zu oft auch
unter UNS geschieht. Wie die Schweizer so waren die Polen von
großen Mächten umgeben, von denen Anfangs vielleicht nur eine
ihre Theilung zu wünschen schien, während die andere von ihrem
Falle, als demjenigen deS wichtigsten Bollwerkes vor jener großen
Macht erbebten, und nur ihre beständigen inneren Unruhen die
Theilung ihres Reichs nach sich zogen. Wie wir so harten sich
die Polen, auf die allerunbedachtsamste Weise, statt sich auf sich
selbst zu verlassen, den Einflüsterungen bald dieses bald jenes
gewaltigen Nachbars hingegeben. Wie bei uns so hatte man auch
dort auf den allgemeinen Tagen der Nation vergebens das allge-
meine Beste zu erlangen getrachtet, und als dieses mißlang, sich

in Confocderationen gespalten, in denen wir unsere Conkordare
oder Confcrenzen wieder finden, bis endlich nngeacht der Helden,
wüthigen Anstrengungen, einer Schaar von tapfern Polen, ihr
Reich unter den Streichen der Gegner zusammensank, und aus
der Reihe der Nationen vertilgt wurde.

Alle Völker hatten an der großen Schuld, die einen durch
Thun, die andern durch Leiden Theil genommen.

Vergebens reihten sich Legionen polnischer Krieger den Pan-
ncrn der französischen Republik an, von der sie die wichtigsten
Unterstützungen zu ihrer Wiederherstellung erwarteten, vergebens
flößen Ströme ihres BlutS auf fremden Schlachtfeldern. ES
geschah nichts für ihre Sache. Da gicng die Gewalt in Frankreich

in die Hände eines Mannes über, der beiKriegeStuqenden,
die jeder Unbefangene bewundern muß, keine Achtung für Freiheit

und Selbstständigkeit der Völker zeigte, und an seine siegreichen
Fahnen gefesselt, begrenzen die tapfern Polen manche schwere
Sünde gegen die Freiheit anderer Völker. Oder war eS etwann.
die Sache der Freiheit, welche Napoleons Krieger jenseits der
Pyrenäen und den Alpen vertheidigten, waren eS freisinnige In-
sticurionen, deren Früchte sich in den Kerkern von VincenneS,
in der Citadelle von Cassel, oder auf den Wällen von Hamburg
erkennen ließen. Niemals schienen mir die Aussichten auf die
Wiederherstellung von Polen glänzender als bei jenem denkwürdigen
Feldzug der das Schicksal Europas umgestaltete, und wunderbar

genug, waren eS gerade die Siege jenes Volkes, welches die
Polen unterjocht hatte, die dem übrigen Europa die Freiheit
wieder gaben, und sowohl in Frankreich als in einem großen
Theile des übrigen Europa das konstitutionelle System an die
Stelle unbeschränkter Militair-Gewalt setzten; ja in unserm Va-
terlandc selbst war eS in der verhängnisvollen Epoche der Jahre
18 l4 und >815, die russische Gesandschaft, welche gerade am
meisten im Sinne deö FortschreitenS und liberaler Institutionen
wirkte, wie eS auch der Kaiser Alexander gewesen ist, dessen
Beihülfe zu Wiedererwerbung abgerissener Theile der Schweiz die
wichtigste war. Doch dem sei wie ihm wolle, unter ganz andern
Umständen wagten die Polen, von unserm grossen Nachbarvolke
geweckt, aber schlecht unterstützt, wieder einen Riesenkampf für
ihre Selbstständigkeit, in welchem sie aber von neuem nach Helden-
mäßigen Anstrengungen unterlagen.

Wer wird zweifeln, daß nach solchen Heldenkämpfen, die
selbst deö Siegers Achtung gewannen, eS Pflicht der übrigen
Völker gewesen sei, den Unglücklichen eine gastfreie Aufnahme
zu gewähren, und für ihre Zukunft zu sorgen, und daß auch die
Schweiz eine Pflicht hatte, ihren Beitrag zu leisten, obgleich sie

sich an dem Unglück derselben nicht verschuldete, wie andere
Völker. ES war Frankreich, für welches sie sich geopfert hatten,
ohne von ihm bedeutende Unterstützungen zu erhalten, das sich
entschloß sie unter sich aufzunehmen. Können wir läugnen, daß
sie jetzt, unter etwas verschiedenen Umständen unser Gebiet be-



treten, als wenn sie von der östlichen Seite mehr oder weniger
verfolgt zu uns gekommen wären keineswegs. Sie hatten einen
Ruhepunkt gefunden, warum sie ihn verließen ist mir noch dunkel,
doch werden von der französischen Negierung mancherlei Klagen
über sie geführt ; daß jetzt unsere Pflicht nicht mehr ganz dieselbe
sei, wie sie früher war, ist unbezweifelbar. Wir haben jetzt nur
noch die Pflicht der Menschlichkeit, Gort sei vor, daß diese in
schweizerischen Herzen fremd werde; doch müssen wir sie mit den
Pflichten gegen unser eignes Volk i» Einklang bringen, und
zwar nach dem Geist des Christenthums.

Was nun die zunächst vorliegenden Fragen betrifft, so billige
ich im Ganzen das Betragen deö Regierungsraths, doch wünschte
ich, daß der Herr RegierungSstatrhalrer von Saignelegier, da die
Polen nicht als Flüchtlinge vom Kampfplatze die Grenzen
überschritten, ehe er die Ansichten der Regierung kannte, ohne
Gewalt entgegenzusetzen eine Verwahrung gemacht, und auch der
Negierungsrath allsogleich den Gr. Rath znsammenbcrufen hätte.
Hier würde ich den Wunsch geäusscrt haben, daß man auf keine
Weise unmittelbar mit Frankreich unterhandle, sondern die
Angelegenheit alö eine eidgenössische behandle.

Nicht enthalten kann ich mich eines tiefen Bedauerns über
die Art und Weise wie diese Angelegenheit von einigen Kantonen
und selbst vom Vororte angesehen worden ist, während man so

schön klingende Phrasen von Gemeinsinn und Brüderlichkeit in die
Welt hinausschickc, die unter solchen Umständen wahrhaftig Bauch,
grimmen verursachen und dem ganzen Europa als Heuchelei und
Spott erscheinen müssen. Ob wir sobald zu unserm Zwecke ge-
langen werden, alö man eS hofft, weiß ich nichr, was ich von
Paris vernahm, war man nicht gar diSponirt, die Polen wieder
aufzunehmen. Ich schließe zu einem Kredit von 20,000 Fr. für
den Negierungsrath, zu der Abbrechung jeder Kantonal.
Unterhandlung und hingegen zur eiligen und kräftigen Unterhandlung
der Eidgenossenschaft mit Frankreich, auch zu Anrufung der
Verwendung anderer europäischer Reiche, mit Ausnahme von
Rußland, welches in einer besondern Stellung zu ihnen steht. Bei
allenfalls unvorhergesehene» wichtigen Ereignissen wünsche ich die
Zusammenberufung des Gr. Raths.

Kasthofer. Ein Gegenstand, der die Achtung für Unglück,
liehe so sehr în Anspruch nimmt, kann nicht genug diSkmirt werden.

Herr Tillier zeigte uns, wie diese Begebenheit ein warnendes

Beispiel sür uns sei, und wie viel Werth sie für uns haben
konnte, wenn wir sie behörig benutzen; in Eint und Anderm bin
ich mit ihm einverstanden, in Anderm aber nicht.

ES ist nicht dem also, daß die beständigen innern Unruhen die
Mächte zu der Theilung bewogen, obgleich es wahr ist, daß die
Polen in viele Parteien getrennt waren, die schon lange einander
bekämpft hatten. Polen ist vorzüglich durch die Jrrthümmer und
Versehen seiner Aristokratie untergegangen; allein diese Aristokratie

— andern Aristokratien da rinne so unähnlich — hat von der

Zeit und 'von den Leiden des Vaterlandes Lehre genommen und
sich veredelt, wie keine andere Aristokratie. Sie hatte schon in
den letzten Zeiten Polens das Schicksal ihrer Angehörigen durch
eine mildere Verfassung bedeutend verbessert und während dem letzten

Heldenkamfe des unglücklichen Volkes hat der Adel nicht nur
sür die eigne Freiheit geblutet, sondern sie auch weise und edel

den leibeignen Bauern, den tapfern und dankbaren Senseträgern
geschenkt.

Um jedoch aus die Ursache der Theilung von Polen
zurückzukommen, so war der nächste Grund und die Veranlassung der

Theilung aber dieses: daß nachdem von der einen Seile eine neue

Constitution entworfen, und auf dem Reichstage zu Warschau
(3. Merz 17S1) diskutirt, gebilligt und vom König beschworen
worden war, eine Partei welche mit derselben nicht zufrieden
war, sich an Oestreich und Rußland wendete und gegen dieselbe die
Confocderation von Takowitz stiftete, und dann das schändliche Benehmen

der europäischen Mächte, welche alle Rechte der Nation mit Füße
traten. Von der Anrufung fremder Mächte durch eine Faction,
welche sich einer neuen Constitution widersetzte, kam also das
Unglück der Theilung über das polnische Reich; allein auch dieses

kann zu einer großen Lehre und Warnung für unsere Eidgenossenschaft

dienen.
Der vorliegende Gegenstand veranlaßt mich, ein wenig näher

über die schweizerische Politik einzutreten. In den 18 l 4 erschienenen

Correspcmàices secrètes kommt unter anderm ein Brief

von einem ehemaligen großen schweizerischen Staatsmann vor, in
welchem er sagt - zwischen Himmel und Erde ist kein erbärmlicheres

Volk, alS die schweizerischen Diplomatiker, und das Ver-
fahren der Tagsatzung und einiger Kantone in dieser Angelegenheit
der Polen, scheint mir dieses Urtheil zu rechtfertigen. Allein
warum wurde die Diplomatie so erbärmlich, als darum, weil
wir nur eine diplomatische Religion, eine diplomatische Moral,
ein diplomatisches Christenthum gehabt, und nicht eine religiöse,
eine moralische, eine christliche Diplomatie. Damit unsere Diplo-
malik uns erhebe und beselige, müssen wir eine religiöse und
sittliche Diplomatik haben, damit sie sich vor Allem aus Zutrauen
erwerbe. Die Schweiz bedarf Schutz denn einzig kann sie sich
selbst nicht schützen, wenn wir schon alle einig wären. An wen
soll sie sich nun wenden — soll sie sich an die fremden Fürsten
wenden? dieses ist wie die Geschichte der Völker zeigt, gefährlich,
und sie selbst können uns auch nicht immer Beistand leisten, wie
die Geschichte von 17S8 zeigt, sie selbst stehen unter den Gesetzen
der Welt die Alles regieren. In der guten öffentlichen Meinung
anderer von uns, im Beifalle edler Völker müssen wir unsern Schutz
suchen, nicht in der Gewalt, nicht in der Weisheit fremder Mächte.
Es war nicht Weisheit der Menschen und ihrer Fürsten, welche
die Welt, leitete, nicht aus Weisheit wurde ein vierzigjähriger
Kampf geführt w. Die Schweiz soll neutral bleiben, dieses ist
im Interesse von allen Mächten, würde sie Oestreich anheim fal.
len, so wäre eS um die Unabhängigkeit von Deutschland geschehen

:e.

Wie aber die Schweiz gegen die Neutralität öfters gefehlt,
will ich nur erinnern an die französischen Flüchtlinge von 1798,
die wegen politischen Vergehen ihr Vaterland verlassen mußten,
und welche die schweizerischen Regierungen, statt sie blos einer
strengen polizeilichen Aufsicht zu unterwerfen, aus den Kantonen
verwies. Weiters hat die Schweiz ein Verbrechen begangen nach
der Schlacht von Waterloo, wo sie ebenfalls französischen Emigranten

den Aufenthalt versagt, sie sogar der östreichischen Polizei zu
gefallen verfolgt hat, und also sich als Anhänger einer Partei
und nicht als neutral gezeigt hat.

Vieles ließe sich noch hinzusetzen allein ich wollte nur so

viel anführen, um zu zeigen, daß die Schweiz nicht in ihrer
Stellung bleibt, welche ihr ihre Schwäche, und ihre Lage zwischen
andern Völkern anweist, welche sie früher für ein Asyl für
Unglückliche anderer Staaten ansahen, und darum um so mehr
schätzen, und daß hingegen der Reg. Rath, wenn er in diesem

letzlern Pfade fortgeht, Bern zum moralischen Vorort erheben
wird, das die Achtung vor andern Kantonen im Ausland erhalten

wird.
ES ist das politische Schicksal aller Reiche, daß wenn sie durch

innere Schwäche, oder die Gewalt äußerer Umstände Stärkeren
weichen müssen, alle Menschlichkeit gegen sie zu Füßen getreten
wird, und welche Nation weiß, wenn sie früher oder später das
nämliche Schicksal treffen wird, ob sie also nicht auch in Fall
komme, das Mitleid anderer Völker in Anspruch zu nehmen bei

ihnen ein Asyl suchen zu müssen.

DaS Schicksal dieser unglücklichen Polen nimmt daher im
höchsten Grade unsere Theilnahme in Anspruch, wir die wir gleich
ihnen die Freiheit über alles geschätzt, und wie sie kein Opfer
gescheut haben, sie zu erringen und zu behaupten, und daher vor
andern das Schicksal dieser im Kampfe sür die Unabhängigkeit
ihres Vaterlandes unglücklich gewordenen Helden zu fühlen im
Stande sein sollen. Frankreich war ihnen aber vor allen andern

Völkern seine Hülfe schuldig, da eS solche, nachdem es sie zum

ungleichen Kampfe ermuntert, in demselben ununtcrstützt ließ,

und da so viele Polen für den Ruhm Frankreichs Jahre lange
gefochten und sich geopfert hatten. Es nahm auch die unglück-
jichen Flüchtlinge in seinen Schooß auf, allein warum gab eö ihnen,
die kein Vaterland mehr hatten, das französische Burgerrecht nichr

warum unterstützte eS die welche oft statt seiner Söhne bluteten

nur mit Geld, warum wies es ihnen zu ihrem Aufenthalt so enge

Grenzen an, wie wenn man etwann einen Verurtheilten in einen be-

stimmtest Bezirk eingrenzt, warum mulhere daö Ministerium ihnen

lieblos die Einschiffung nach Algier zu?
Man tadelt ihre Ungenüqsamkeit, ihren störrischen Stolz, der

sich keiner Vorschrift unterziehen will, allein man vergesse nicht
wie Herr Bürki bemerkt hat, daß sie in einem aufgereizten Zu-



stände sind, und daß sie da nm so mehr Mitleid und Beistand
verdienen.

Man sagt: warum sind sie gekommen / man wisse eS nicht/
cö liege der Grund ihrer Auswanderung aus Frankreich noch im
Dunkel; daö weis ich in der That auch nicht/ allein Unglück-
liche suchen aller Orten einen Ausweg. ES kann wenigstens
kein Projekt da gewesen sein sie zu rufen / denn wenn das Volk
unsere Verfassung nicht mehr unterstützen will / so wäre eS schmäh,
lich wenn wir dafür Polen kommen ließen/ und so hatten wir auch
kein Recht/ sie wegen Neuenburg zu berufen.

Allein der schwierigste Punkt ist der/ daß wir bei weitem die
Hülfsquellen nicht haben, welche Frankreich besitzt/ um solchen
Unglücklichen ihr Schicksal erträglicher zu machen/ daß wir
vielleicht 40000 höchst Unterstützung bedürftige in unserm Kanton
selbst haben, welche vor allem ans auf die HülfSquellcn des Staats
Anspruch haben, allein die welche ihr Vaterland verloren, denen
ihre Eltern, Brüder und Kinder weggeschleppt worden, sind doch
noch unglücklicher, und daher werden sie doch auch noch Antheil
und Unterstützung finden, denn in der Bibel steht kein Unterschied
zwischen einheimischen und fremden Armen.

Bei diesem Anlaß muß ich noch einmal meine schon früher
geäußerte Ueberzeugung auöfprechen, daß unserer Armuth weniger
durch Steurcn als durch große Nationalunternehmungen, AuS-
trocknung von Sümpfen, Correktion von Gewässern, Anlegung
wichtiger Handelsstrassen und Cultur-Unternehmungen abzuhelfen
ist, bei welchem dann diese Flüchtlinge, von denen gewiß viele
Kenntnisse haben, auch angestellt werden könnten.

Ich stimme zum Vortrag des Reg. Raths, indem ich ihm
nicht zu sehr die Hände binden möchte.

Bucher, RegierungS-Commissar in dieser Angelegenheit.
Die Entfernung der polnischen Flüchtlinge ans ihren Depots
längs der Schweizergrenze hat zu verschiedenen Muthmaßungen
Veranlassung gegeben; die einen wollten den Schluß ziehen, als
ob dieses Ereigniß mit den gleichzeitig in Frankfurt auSgebrochc-
nen Unruhen in Verbindung sei, andere aber glaubten, eS bcab-
sichtigen dieselbe revolutionäre Umtriebe im Innern der Schweiz,
daher auch der Schrecken, welcher sich über den benachbarten Kanton
Neucnbnrg verbreitete und zu Vorsichtsmaßregeln von Seite der
dortigen Regierung Veranlassung gab.

Bei Gelegenheit meiner außerordentliche» Sendung, mit welcher

mich der Reg. Rath beehrte, habe ich nicht die geringste
Veranlassung gefunden, irgend einen Verdacht dieser Art zu schöpfen,
und ich fühle mich zur Ehre dieser unglücklichen Flüchtlinge ver-
pflichtet, meine individuelle Ueberzeugung der Unrichtigkeit dieser
Voraussetzungen öffentlich auSznsprechen.

In wie fern einzelne Polen die Gastfreundschaft der französischen

Nation verletzt haben, wodurch die Regierung veranlaßt
worden ist, strengere Polizei-Aufsicht gegen dieselben anzuordnen,
will ich dahin gestellt lassen, jedenfalls erscheint eS mir zwar
aber natürlich, wenn Krieger, die im Kampfe für Freiheit und
Unabhängigkeit ihres Vaterlandes, Gut und Blut opferten
ungern lästigen Maaßregeln sich unterzogen, und daher, obgleich
nicht klug, doch verzeihlich, daß sie in der Schweiz eine Freistätte
gesucht haben.

Immerhin haben sich die Polen einen ganz irrigen Begriff
unserer schweizerischen Verhältnisse gemacht, sie glaubten, die in
Zurich versammelte Tagsatzung feie competent, im Namen der
ganzen Eidgenossenschaft ihr Schicksal zu entscheide», und konnte»
nicht vermuthen daß ihre Bittschrift an dieselbe nichts weiter zur
Folge haben würde, als Sperranstalten von Seite aller benachbarten

Kantone.

Bei diesem Sachverhalt ist nun die Lage, in der wir uns
befinden, besonders in finanzieller Beziehung sehr schwierig, und
so sehr ich auch aus menschenfreundlicher Theilnahme für diese
unglücklichen Krieger zu allen momentan nothwendigen Opfern
mitzuwirken bereit bin, so könnte ich doch aus Pflichtgefühl gegen
unsere Mitbürger unmöglich dazu rathen, denselben eine
fortdauernde Unterstützung zufließen zu lassen, die unsere Kräfte weit
übersteigen würde; denn angenommen daß jedem Mann nur 6 Btz.
per Tag verabreicht würde, so kostete eS immerhin eine Snmme von
100000 Fr. pr. Jahr. Daher stimme ich unter bester Verdankung
aller bisher vom Reg. Rath getroffenen Maaßregeln, zum
vorliegenden Antrag desselben, als das einzige, was nach meinem Dafür,
halten unter den dcrmaligen schwierigen Verhältnissen angcralhen
werden kann.

Jaggi, Fürsprech. Ich stimme in den Prämissen ganz
mit Herrn Kasthofer überein, blos in Beziehung auf die Form des
gegenwärtigen Antrages weiche von seinem Vortrage ab, und von
daher allein habe einen Antrag zu machen, so daß mich ganz kurz
fassen kann und will.

Verschicken kann man die Polen nicht, das wäre barbarisch,
Unterstützung aus dem Staatsschatz aber möchte ich ihnen nur
insofern zukommen lassen, als das, was die Privaten thun, zu ihrer
Verpflegung nicht zureicht, und sie zu Partikularen verlegen, die
sich zu unentgeldlicher Verpflegung von solchen, auf eine hiefür
zu erlassende Publikation hin, zu Uebernahme von einzelnen
Individuen anerbieten würden.

Ich möchte daher, daß der Gr. Rath selbst eine Proklamation
an das Volk erlasse, worinn dessen Mildthätigkeit mit Nachdruck
in Anspruch genommen wird, und daß dann der Staat nur die-
jenigen Kosten übernähme, welche über diese Unterstützung von
Seite der Privaten, noch zu decken wären.

Was die äußeren Verhältnisse der Schweiz betrifft, so muß
man, obgleich ich sie nicht für so schwierig ansehe, doch behutsam
sein. Daß diese Angelegenheit eine schweizerische und nicht eine
Kantonalsache sei, ist bei mir eine ausgemachte Sache, denn die
Polen betraten die Schweiz und nicht den Kanton Bern.

Demzufolge trage dahin an, dem Reg. Rath folgenden Auftrag

zu ertheilen:
1) Die TagsatzungS - Deputirten dahin zu instruiren, daß sie

dahin wirken, damit die Tagsatzung bei den Kanronen sich dafür
verwende, daß sie die Angelegenheit als eine eidgenössische
anerkennen.

2) Daß er eine Publikation an daS Publikum in obigem
Sinne entwerfe, und

Z) Daß er in den bisherigen Unterstützungen anö der
StaatSkassa insoweit fürfahre, als die öffentliche Mildthätigkeit
zu Verpflegung der Polen nicht zureicht.

(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.

Seite 1Z5 Zeile 16 lies: und also erst nach und nach in
jeder Gemeind besonders u. s. w.

Zeile 48 derselben Seite lies: Umfang statt Anfang.
Seite 1Z7 Anfangs der zweiten Sitzung lieS: 7. Mai statt

7. Merz.
Seite 144 Zeile 42 lies: auf statt auch.
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(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der vierten Sitzung.)

(Polenangelegenheit.)

v. Watte nwyl, Präsident des Obergerichts. Ich ver,
danke vorerst Herrn Tillier seine interessante Rede, deren Schlüs-
sen ich mehrentheils beipflichte, mit dem Wunsche, daß seine
wohlgemeinten Warnungen nicht unbeherziget verhallen möchten.
Ehe'ich aber in. dieser Sache mein Votum ausspreche, sei eS

mir erlaubt, den hochwichtigen Gegenstand aus dem so eben erst
auf den Canzleitisch gelegten Aktenband zu beleuchten, und aus
offiziellen Quellen zu vervollständigen, was ich zum Theil in dem
Vortrag des Reg. Raths vermisse.

(Der Opinant durchgeht jenen Aktenband und sagt aus
demselben) : In seiner ersten Anzeige meldet der Präfekt von
Freibergen, er habe unterm 9. April durch den Obersten ObolSky die
erste Kunde von dem Durchmarsch einer angeblich nach Polen
zurückkehrenden Anzahl von 160 Polen erhalten, für welche bereits
auch ein MittagSmal von 100 Gedecken im dortigen Wirthshaus
bestellt worden. Einige Stunden später sei eine Colonne von
380 bewaffneten und militärisch angeführten Polen eingetreten,
welche alsdann ihre Sprache geändert, und theils Liestal theils
Deutschland als das Ziel ihrer Reise angegeben hätten.

Der Präfekt von Pruntrul benachrichtigt den RegierungSrath
von der Ankunft eines andern Trupps Polen (deren Aufbruch aus
Frankreich in der Richtung nach Pruntrut er zwei Tage vorher
vernommen) und bezeichnet den Vorfall als ein „Mit événement"
— obgleich einige dieser Flüchtlinge auf eine solche Weise sich

geäußert hatten, daß Herr Stockmar selbst eine Verbindung dieser

Erscheinung mit den Ereignissen in Frankfurt mmhmaßle,
welche Äluthmaßung (fährt der Redner fort) durch die aus Frankreich

und Deutschland eingehenden Berichte gerechtfertigt scheint.

Aus dem Schreiben dann der Polen an die hiesige Regierung
geht hervor, daß la prolliZiense 5^mpatllie à peuple
kr!,ntz!,is pour eux, ihre Ehre und ihr National-Carakter, deren
Wächter und Beschützer sie seien, ihnen nicht erlaube, unter das
»Joch der französischen Polizei" zurückzukehren, und eine entehrende

Unterwerfung, wie man sie ihnen habe insinuiren wollen,
der dortigen Regierung zu machen, so lange diese Regierung das
Gesetz, welches sie als ein Ausnahmegesetz bezeichnen, nicht
zurücknehmen, u. a. m.

In des französischen Botschafters Antworten auf die Noten
der hiesigen Regierung, blickt zwar Anfangs einige Hoffnung
durch, daß mittelst einer Soumission von Seiten der Polen ihre
Wiederaufnahme in Frankreich erhältlich seyn dürfte; als aber
ihre oder ihrer Anführer anmaßende Sprache in der Adresse an die
eidgenössische Tagsatzung und ihr noch größerer Trotz in der Zuschrift
an die ihnen günstigen 118 Deputirtcn der französischen Kammer
bekannt wurden, wies der Gesandte bestimmter die Zumuthung der
Wiederaufnahme von der Hand, und anderseits mag auf den
beleidigenden Ton, in welchem die Helvetic und der Patriote Suisse
Undankbare in Schutz nahmen, die auf eine befremdende Weise
die in Frankreich ihnen zu Theil gewordene Gastfreundschaft miß-
kannt hatten, diese Sprache auch nicht geeignet seyn, Frankreich
günstig zu stimmen.

So weit die Mittheilungen aus den offiziellen Aktenstücken.

WaS nun vor Allem die Frage betrifft, ob der Regierungsrath
und seine Statthalter alles gethan haben, was bei einem

Vorfall, der jedenfalls nichts weniger als wie ein petit événement
hätte angesehen und behandelt werden sollen, Pflicht und Klugheit
geboten, darüber walten verschiedene Ansichten. Für meine Person

bestätige, was Herr Tillier gerügt, und es will mir dazu noch
scheinen, eS hätten die Herren Regierungsstatthalter das
Eindringen dieser Leute nach Gesetzesvorschrift verhindern, oder wenn
sie sich und ihre Regierung dadurch zu depopularisiren besorgten,
wenigstens feierlich dagegen protcstiren, und die Polen jenseits
des Doubs höhere Befehle erwarten lassen sollen. Daß dieses
nicht geschehen, mag der Sage Eingang und Glauben verschafft
haben, daß schon vor einigen Monaten in einer Gesellschaft
davon gesprochen worden, an den Polen werde man hier in einem
gegebenen Falle gute Hülfe haben.

Indessen ist in der Lage, in welcher das Geschäft jetzt, nachdem

bereits ein Monat verflossen, und viele Tausende aus der
StaatSkassa geflossen sind? ein Ausweg sehr schwer.

Daß die Angelegenheit bisher nicht zu einer eidgenössischen
geworden, ist ein neues Beleg, wie es mit dem Großthun und mit
der Einigkeit unter den zu Zürich versammelten Eidgenossen,
insbesondere dann unter den sieben verbrüderten Kantonen gemeint,
und was namentlich von Solothurn zu erwarten seie l Daß also
die Angelegenheit mit mehr Bestimmtheit und Nachdruck als bisher

der Tagsatzung zugewiesen, und durch das Vorort nicht nur
mit Frankreich, sondern auch mit den übrigen Nachbarmächten
unterhandelt werde, wäre um so rathsamer, als diese letztern
ein Interesse dabei haben müssen, die unruhigen Gäste von den
Grenzen ihrer Staaten, so wie von der ohnehin bewegten Schweiz
zn entfernen.

Unterdessen aber und da die Mehrzahl dieser Flüchtlinge, als
von dcr Propaganda Lafajctte und Comp. und von ihrer Chefs
mißleitet betrachtet werden kann, und „Verführte" im Unglücks
immerhin Mitleiden einflößen, so werden diejenigen unter ihnen,
welche von allen Subsistenzmitteln entblößt sind, allerdings unterstützt

werden müssen; demnach möchte ich, nm die vorgeschlage-
neu 20,000 Fr. eher unsern 40,000 Armen, als den 500 Polen,
aus dem Staatsgut zufließen lassen zu können, daß die Regierung
und ihre Beamten die Privatmildthätigkeit durch ihr Beispiel
wecken, und zu diesem Ende sich Besoldungsabzüge gefallen lassen

möchten, aus deren Ertrag dann die bisherigen Vorschüsse der
StaatSkassa refundirt nnd die Kosten des Unterhalts der Flücht-
linge bis 1. Brachmonat bestritten würden, das Uebrige der
Sympathie der Polenfrcunde und der Schutzvereine überlassend;
überzeugt, daß von letzter» nicht nur Handhabung der Polizei am
Platze der bisherigen Zehenbätzler, deren man sich in einer
früheren Sitzung gerühmt hat, sondern auch Geldopfer über die seit
drei Wochen- geflossenen 80 Fr. zu erwarten stehen, sobald sie sich

mit ihrem vielvermögenden Einflüsse, der sich der Regierung und
dem Großen Rathe so oft kund giebt, an die Spitze einer
Wohlthätigkeitsbewegung stellen, und dieselbe leiten wollen. Den Polen

dann würde der Opinant erklären, daß wenn bis zum 1. Juni
kein AuSgang aus dem Kanton für sie sich finden sollte, sie sich

selbst oder mit Hülfe der Schutzvereine durchzuheften im Falle
sein werden, indem die Schweiz, die wegen Uebervölkerung nnd
Armuth der Auswanderung von taufenden von Landskindern zu



sehen müsse, zu keinen Zeiten, auch dann nicht, als Negierungen
große Schätze besassen, mehr als ein Asyl, niemals aber
regelmäßige Unterstützungen, an Emigranten und Flüchtlinge bewilliget
haben, noch bewilligen können, ohne ungerecht gegen ihre
Mitbürger zu sein, und der Gefahr sich auszusetzen, viele politische
Nachzügler auö Frankreich und andern Staaten anzuziehen, und
daß es weit eher an denjenigen sei, Subsidien zusammen zu bringen,

für welche sie gekämpft haben.

Ich schließe mit dem Antrag, daß die Polen statt unter
eignem militärischen Commando zu stehen, wie unter anderm die

Abtheilung in D'elSberg unter dem Commandanten Sackowsky,
unter Polizeiaufsicht gestellt werden, um so mehr, da selbst Hr.
Kasthofer behauptet hat, daß die vorige Regierung die politischen
Flüchtlinge einer strengen Polizeiaufsicht hätte unterwerfen, statt sie

wegweisen sollen. Wie aber Präopinant, ohnein einen grellen
Widerspruch M fallen, diese Behauptung aufstellen, zugleich aber
den Austritt der Polen aus Frankreich hat rechtfertigen können,

— welcher Austritt nach ihrer eigenen Behauptung und dem Be-
richt des diplomatischen Departements zufolge wegen der polizeilichen

Aufsicht statt gehabt haben soll, — darüber ist wohl
derselbe die Antwort schuldig geblieben.

Neuhauö, Reg. Rath, hat in einer ausführlichen Rede

zu Gunsten der Polen gesprochen, die wir aber nicht, mit der
Vollständigkeit, wie wir wünschen, mitzutheilen die Ehre haben
können.

Herrenschwand, Reg. Rath. Ueber das Schicksal der

Polen will ich nicht eintreten, dieses ist bereits von den Herren
Präopinanten hinlänglich berührt worden. Was aber ihre Ent-
fernung aus Frankreich anbetrifft, so bekenne, daß mir davon
manches nicht gefällt. Vorerst kann ich mir unmöglich vorstellen,
daß sie nicht Freunde genug werden um sich gehabt haben, welche
im Stande waren, sie über die Schweiz zu informieren, und daß

sie ohne vorherige Informationen ihren Entschluß gefaßt, sich von
Frankreich dahin zu begeben.

Aber auch ihr Benehmen überhaupt gefällt mir nicht. Es
dünkt mich, daß dergleichen Leute ihr Schicksal besser überlegen
und darbet hätten denken können, daß man sich aller Orten, in
ihrer Lage besonders, unterziehen muß. Was hatten sie für
Gründe sich auö Frankreich zu entfernen — Frankreich wollte
ihren Unterhalt nicht schmälern, also wegen Mangel an solchem

hatten sie keinen Grund dazu; sie beklagten sich aber, daß es sie

unter Aufsicht gesetzt, vielleicht hat aber Frankreich dieses nur
zu spät gethan; und diese Aufsicht über sie ist mir nicht Grund
genug um sie für ihre Entfernung entschuldigt halten zu können;
Frankreich, daö ihnen sein Gebiet zu einem Asyl eröffnet und für
ihren Unterhalt gesorgt also Beweise genug gegeben hat, daß

diese Nation es wohl mit ihnen meine, wird wohl einen guten
Grund gehabt haben, wenn eö sie später unter strengere Aufsicht

stellte.
Und wie war ihr Benehmen beim Eintrit in unsern Kanton?

den S. kamen sie auf unsern Grenzen an, bestellten einige Stunden

vor ihrer Ankunft zu Saignelegier durch einen Furier daselbst
ein Mittagessen, sie wußten für wen, sagten es sei für 160,
hernach kamen 080, war daö ehrlich und redlich von Leuten, welche
die Gastfreundschaft in unserm Lande genießen wollten? —

Mit solchen Leuten, welche damit anfiengcn unsere Beamten
zu hintergehen, kann ich wahrhaftig nicht so viel Mitleid haben,
als man jetzt von, mehreren Seiten für sie in Anspruch nehmen
will. Wie Hr. Tillier bemerkte, wenn sie unmittelbar nach ihrem
Unglücke in Polen hiesiges Gebiet betreten hätten, so wäre dieses

ganz etwas anders, da hätte man ihnen in dieser Lage manches

zu gut halten und mehr Mitleid haben können; allein nun hatten
sie wirklich einen Zußuchlsort gefunden, und wenn sie in
demselben schon nicht alles fanden, was sie zu finden hofften, so

waren sie doch wenigstens nicht im Mangel, in dem hingegen noch
viele andere darben müssen, welche nähere Ansprüche an die
Fürsorge der Regierung haben, als fremde Landeskinder,

Als die Angelegenheit vor NcgierungSrath kam, fielen
in demselben auch, wie man selten in einer Behörde über alles
einstimmig ist, verschiedene Meinungen über dieselbe. Die einen
wollten den Gr. Rath zusammenberufen, und dieses wäre geschehen,
wenn nicht schon der Tag zu dessen Versammlung angesetzt, und
die ordentliche Versammlung so nahe, gewesen wäre. Auch war

eine Meinung gefallen, einen extra Gesandten nach Zürich zu
senden, um dort die Verwendung der Tagsatzung bei Frankreich
zu betreiben; allein der Reg. Rath blieb nach vielfältiger
Diskussion bei den Ihnen nun bereits mitgetheilten Schritten.

WaS nun ferners mit ihnen vorzunehmen sei, so könnte ich
der Meinung sein, daß, da sie die Gastfreundschaft ansprechen,
eigentlich das Publikum ihren Unterhalt übernehmen sollte; daß
aber der Staat diesen Flüchtlingen die Wohnung in Staatsge-
bänden anweisen könnte; allein ich stimme zum Antrage des Reg.
RathS, weil eine andere Anordnung als die bisherige nicht in den
ersten Tagen zu Stand gebracht werden könnte, und vielleicht
noch mehr Schwierigkeiten fände, als man glaubt; es will näm-
lieh verlauten, daß sie sich eben nicht gar gut und anständig
aufführen, daß sie viele Prätensionen machen, vorschreiben wie viel
Mahlzeiten per Tag sie haben wollen, und wie manche Platte
man ihnen aufstellen solle.

Daß Frankreich sobald alS möglich die Grenzen besetzte, dafür
sollen wir ihm Dank wissen, den» sonst hätten wir vielleicht bald
7000 Polen mehr in unserm Lande gesehen, allein daß es seine
Grenzen sperrte, hat mir von Anfang die Hoffnung erweckt, daß
es diese 500 Mann auf unserm Gebiet nicht werde von den übrigen

isoliren wollen, sondern daß cS die Polen überhaupt bei
einander zu behalten gedenke.

In der That vermöchten wir nicht solche in die Länge zu
behalten, indem wir selbst bei 40000 Arme im Land haben,
zudem ist aber auch noch wahr, daß diese Armen sich mit wenigem
begnügen müssen, und ich glaube die Polen haben nicht größere
Ansprüche als diese, die im Elend schmachten, und nicht wie sie

dieses oder jenes verlangen und befehlen, wie zum Beispiel, daß
man ihnen 4 Mahlzeiten und an jeder 2 Platten aufstelle.

Wenn ich daher für einen ferneren Credit an den Reg.
Rath bin, so geschieht cS nur in der Meinung für so viel alS

nöthig ist. Sie tituliren sich als Militär, ich will sie als
solche anerkennen, allein nur im Tarif des hiesigen Soldes,
und alle nur wie Soldaten behandeln, damit haben sie cS noch
immer besser als unser Militär, denn sie brauchen dafür nichts
zu thun. Ich werde nie dazu stimmen sie günstiger zu halten
als unsere Armen, gegen welche wir eine nähere Pflicht haben.

Iscnschmid, Professor. Es sind zwei verschiedene An-
sichten über den vorliegenden Gegenstand möglich, diejenige welche
wir als Partikularen haben, und diejenige welche wir als
Mitglieder des Gr. Rath haben dürfen; und ich glaube, wir sollen
hier diese letztere einzig im Auge behalten. In letzterer nun
scheint es, dürfen wir nicht weiter gehen, als die Regwung bis
dahin in Verpflegung von Pilgrimmen immer gegangen ist, in
dem Verhältniß wie z. B. Fremde neben hiesigen Armen in den
Spithäler» verpflegt worden sind. ES wurden-derselben
allerdings auch in diese Anstalten aufgenommen, allein nur zu
Befriedigung ihres vorübergehenden Bedürfnisses, so lange sie hier
bleiben mußten, und ohne Nachtheil für unsere Armen.

Wir sind jetzt wegen diesen Flüchtlingen in Unterhandlungen,
diese gehen aber einen langsamen Gang, und werden in dieser
Angelegenheit noch mit Fleiß in die Länge gezogen werden, um
sich des Unterhalts so lang als möglich zu entladen. Wenn wir
nun 20000 Fr. sprechen, was ist unter solchen Umständen die
Folge davon? —daß i, 2, 0, 4 und 5 Monat vorübergehen wird,
ohne daß wir ihnen loss werden, und dann steigt die Summe
schon auf 400000 Fr., wogegen unsere armen Gemeinden
auftreten werden, te. te. Ich gebe zu bedenken, daß man möglichst
darauf denke, die Staatseinkünfte zu schonen u. s. w.

Romang, Gerichts-Präsident. Ich könnte auch nicht
finden, daß die polnischen Flüchtlinge in unserm Kanton so viel
Mitleid verdienen, als Andere für sie verlangen; hätten sie unserer

Regierung gefolgt, und als sie sahen, daß sie nicht weiter
vorwärts können, und daß man sie hier auch nicht lange zu
erhalten vermag, sogleich Frankreich um die Bewilligung zu
ihrer Rückkehr angehalten. Dieses hätten sie wenigstens thun
sollen, als sie von der Tagsatzung cn,e abschlägige Antwort und
also von ihrem Irrthum in der Schweiz sich niederlassen zu
können. Kenntniß erhalten hatten.

WaS das Benehmen des Reg. RathS anbetrifft, so glaube
ich, dieser hgbe nicht anders handeln können, freilich sagt man



tr hätte den Gr. Rath zusammen berufen sollen allein was
hätte dieser anderes machen können, als her Reg. Rath gethan
hatte? — Die Polen waren nun einmal'im Lande, und ihnen
aller fernere Ausweg für einstweilen gesperrt, man mußte also

vor allem auö dafür sorgen, ihnen wieder einen solchen zu
verschaffen, und bis dieses ausgewirkt sei, da ste sich selbst nicht mehr
ernähren können, sie einstweilen unterstützen, wie unsre Kräfte
erlauben, und in dieser Beziehung glaube auch nicht, daß der

Reg. Rath mit den 6 Btz. per Tag zu weit gegangen, obgleich eS

Andere auch mit noch wenigerm machen müssen.

Sie verdienen, wie bemerkt worden, als Unglückliche
allerdings Mitleid, und man konnte sie überhaupt nicht blos sich selbst
überlassen, allein ste sollen die Wahrheit reden, und gerade heraus
sagen, was sie eigentlich im Sinne haben. Ich mochte daher daß
der Gr. Rath eine Zuschrift an dieselben erließe, worinn er zwar
sein Bedauern über ihr «Schicksal, bezeugte, und sie seiner Ver-
Wendung versicherte, allein ihnen zugleich erklärte, daß er in
ihrem Benehmen die nöthige uns schuldige Offenheil über ihre
Absichten vermisse, und ihnen über diese eine förmliche Erklärung
abforderte.

Warum man sich uur an Frankreich gewendet, kann ich auch

nicht begreifen, es haben ja alle an dasselbe grenzenden Staaten
so gut als wir ein Interesse, daß sie nicht dessen Grenzen
überschritten, ich möchte daher, daß man sich an die übkigen benachbarten

Staaten Frankreichs und der Schweiz auch wendete, und
die Gesandten bet der Tagsatzung auch dafür iustrnirte, so wie

für die fernere Bemühung von derselben auszuwirken, daß diese

Angelegenheit für eine allgemein eidgenössische anerkennt werde.

In Hinsicht ihrer künftigen Verpflegung stimme ich dem

Antrage des Herrn Präopinamcn bei, sie wie Soldaten zu
verpflegen, und dann möchte ich auch ihre Rückkehr nicht von ihrer
Willkühr abhängen lassen, sondern verlangen, daß sie die nöthigen
Schritte, wie der Reg. Rath von ihnen verlangte selbst auch

dafür thun, und wenn ihnen eine solche erlaubt ist, sie zu der-

selben anhalten.

Jenner, Präsident des Finanz.Departements. ES ist

freilich eine sehr schöne, zierliche Rolle, in einer grossen Vcr-
sammlung an das Gefühl zusprechen, und dasselbe mit schönen

Phrasen von schuldiger Humanität, schuldigem christlichem Sinn,
bonder Zierde einer edlen DenkungSarl, für ei» Volk und eine

Regierung u. s. w. in Anspruch zu nehmen, «nd da von der
schönen Seite mit lauter großherzigen Aeusserungen aufzutreten;
dieses ist in der That gewiß viel angenehmer, als in der Srel-
lung desjenigen bleiben zu müssen, der vermöge der ihm
obliegenden Pflichten gegen den Staat, nur denen Gefühlen Raum
lassen darf, welche ihm ldiese auferlegen, und mit Zurücksetzung

seiner Privatneigungen für diese oder jene Menschen, einzig der

Wahrheit und dem Interesse des Scaacs das Wort zu reden sich

schuldig glaubt, und von den Andern durch schöner klingende
Reden, die das Gemüth, die Phantasie mehr in Anspruch nehmen,

vor dem Publikum in ein ungünstiges Licht gestellt wird; allein
es fragt sich hier, für wen sind wir da? — ob wir für dieß
hiesige Land oder für die Polen hier sind? — und das glaube
ich könne keinem Zweifel unterliegen, daß wir vorerst für
diejenigen da sind, welche uns an diese Plätze ernennt haben.

Wenn ich aber dieses annehmen muß, so kann bei mir von

Mi an kein Zweifel mehr obwalten, was wir zu thun haben.

Mir kommt die Auswanderung der Polen auch nicht so

natürlich und nothwendig vor, wie Einige sich bemühen sie uns

darzustellen. Ich frage vor allem aus, ist es wahr, daß sie alle

unglückliche Leute sind, die aus Roth getrieben, Frankreich
verlassen mußten? — und antworte: keineswegs; ganz etwas anderes

wäre cS, wenn sie unmittelbar aus dem Kampfe für ihres
Vaterlandes Unabhängigkeit, wo sie vor ihren Feinden ein Asyl
suchen mußten, unser Land betreten hätten, Mein dieses Asyl
hatten sie seit der Aufnahme in Frankreich nicht mehr zu suchen,

Frankreich nahm sie ans wie sein eignes, nicht im effektiven

Dienste stehendes Militär, wies ihnen wie ihm den halben Sold
an, sie hatten sich also nicht zu beklagen.

Es sind Unzufriedene und nichts anders. Freilich hat sie

Frankreich unter Polizeiaufsicht gesetzt, wie wir sie auch unter
dieselbe setzen müssen, allein ist dies ein Grund undankbar zu

sein gegen ein Land, das jährlich für ihren Sold s Millionen
auslegte.

Unzufriedene mit der französischen Negierung, die alles für
sie that, was sie konnte, sind sie, und weiter nichts, und verlangen

nun, daß wir das für sie thun, wofür sie Frankreich mir
Undank belohnten; allein jene 8 Millionen sind ungefähr der 160.
Theil der Auslagen Frankreichs., welcher in unsern Auslagen
15,000 Fr. beträgt, und diese sind nun bald aufgebraucht. Wenn
wir sie in Casernen eincaserniren, kosten sie zu 6 Batzen per Tag
10,000 Fr. monatlich, ohne die Kosten der Casernennnterhallung
und Administration, und â 10 Batzen per Tag, kommen sie auf
15,000 Fr. zu stehen, wo sollen wir das hernehmen? und wodurch
haben sie das um uns verdient? —

Ersuchten sie zu ihrem Eintritt in hiesigen Kanton um
unsere Erlaubniß? — nein.

Thaten sie, was wir ihnen befohlen haben — nein, denn
sie sollten bei dem französischen Gesandten ihre Submission crklä-
ren, waren aber zu stolz dazu.

Und welches war das Benehmen der Abgeordneten derselben
hier in Bern? — erwiesen sie etwann unserm Ehrenhaupt die
schuldige Dcfercnz? — nein, fragen sie eS wie sie sich aufge -
führt haben

Ich komme nun zu einer andern Frage:
Ist alles gethan worden, was möglich ist um sie von nnferm

Lande zu entfernen? — und ich muß wieder antworten, nein.
Wenn ein Einzelner unsere Grenze überschreitet, so wird er nach
den Gesetzen über die Paßpolizei behandelt, was ändert nun dieß
am Gesetz, wenn 4l0 miteinander in den Kanton treten, es sollte
also gegen diese die gleiche Anwendung desselben Statt finden.

-Warum dann solche Leute unterstützen, die sich in Frankreich
keiner Aufsicht unterziehen wollen, und sich auch hier der Ord-
nnng nur soweit unterziehen, als sie ihnen anständig ist. Wenn
Ihr, H.H.l den Gefühlen nachleben wollet, habe nichts dagegen,
aber aus eurem eignen Sack; nnd nicht aus der Staaàssa.
Man sagt, sie sollen dem Publikum nicht zur Last fallen, wer
spickt aber die Statskassc?—'ist es nicht auch das Publikum? —
kommt die StaatSkassa nicht auch aus gleichem Sack? Ich habe
sie nicht hieher berusen, und will daher ihren fernern Aufenthalt
auch nicht begünstigen. Wie sollte unser StaatSärarium solche
Auslagen aushalten? — und wir müßten sie wahrscheinlich
allein ertragen, denn bei den andern Kantonen ist, wie wir gehört
haben, keine Disposition mit uns einzutreten, Waadt allein wird
in etwas helfen. Uebrigens glaube, wir sollen uns nicht ans
andere verlassen, sonst könnten wir »ach dem Sprüchworr wohl
verlassen fein.

Wir müssen also zu andern Maßregeln schreiten, die unserer
eignen Lage angemessener sind, ich glaube, wir können die Polen
von der Hand schaffen, «nd sollen cS thun.

Von Zweien eines:

1) Entweder solle» wir sie zur Submission unter den französischen

Gesandten zwingen;

2) oder durch habende Mittel wieder über die Grenze
bringen.

Ich glaube wir haben die Mittel in den Händen, zu vcr-
hindern, daß sie uns nicht auf dem Halse bleiben, und sollen sie

anwenden, wenn wir nicht S00 Heimathlose mehr zu den wirklichen

erhalten wollen. Man könnte sie wahrscheinlich durch ernste

Insinuationen zum Schritte der Unterwerfung unter die französische

Gesandlschaft zwingen. Ich möchte daher von hier aus
dem Reg. Rath den Befehl geben, ihnen zu verdenken, was sie

zu thun haben, und daß ihnen von da an, wo sie diesen Schritt
zu thun verweigern, alle fernere Unterstützungen von Seite des

Staats werden entzogen werden.

Dieses ist freilich nicht gemüthlich, allein dennoch wird es zu
einem solchen Schritte kommen müssen.

1) Der Redner spielt hier darauf an, daß die polnischen Abgeordne¬
ten die ihnen vom Hchg. Herrn Schultheiß jeweilen bestimmte
Audienzstunpe nie beobachteten.



Fellenberg. Es ist schwer, sich gegen daS, was Präopi-
nant sagte, zu erheben.

Man sagt, sie seien mit Frankreich unzufrieden gewesen,
das ist ganz natürlich, warum wurden sie unzufrieden? — weil
sie unthätig waren, ihr Geist mit nichts Nützlichem beschäftiget
war, und hier werden sie auch unzufrieden werden, weil sie auch
nichts zu- thun haben ; man muß ihnen also die Quelle von
Unzufriedenheit verstopfen.

In Frankreich waren sie in einem Lande, in welchem man
es sich zur Ehre rechnet, nicht zur arbeitenden Klasse zu gehören,
und darum scheuten sie sich, irgend einem Berufe sich zu ergeben,
man sollte ihnen also hier von Anfang beweisen, daß sie hier
nicht wie in Frankreich leben können, daß sie in die Sitte unsers
Landes sich füge» müssen, wo hingegen der Arbeiter geehrt, und
der Müßiggänger verachtet ist.

Man sagt aber, wir können nur unsere Armen, nicht die
Gäste, zur Arbeit zwingen; daS könnte ich nicht einsehen, warum
letztere nicht so gut als jene, sobald sie gleich ihnen auf unsere
Unterstützung Anspruch machen wollen, seit wann sind wir
verbunden, fremde Faulenzer zu erhalten? — Wenn sie hier nichts
thun, so werden sie eben so maßleidig werden, als in Frankreich,
denn Müßiggang ist aller Laster Ansang.

Ich möchte daher die Bedingung machen, daß sie nur insofern
Unterstützung von Seite des Staates zn erwarten haben dürfen,
als unsere Armen, das heißt insofern sie sich mit der Arbeit nicht
selbst durchhelfen können.

Vauirey, mit gerührtem Ton über die herrschende Unem-
pfindlichkeit bei einigen der Präopinanten, für das Gefühl der
Humanität, sagt: wie wären diese Polen unglückliche Leute,
wenn im Reg. Rathe nicht andere Gesinnungen, Gefühle wie die
seinigen, vorgeherrscht hätten, und fährt dann fort: Generose,
unglückliche, brave polnische Nation, wie mißkennt, wie verlassen
bist du, nun da dir das Schicksal nicht günstig war! wie werden
deine Verdienste für die andern Nationen verkennt, wie mancher
von unsern Brüdern und Verwandten wäre von dem Feldzuge
vou 1812 weniger wieder nach Hause gekommen, wenn diese in
den weiten Steppen und Wäldern Polens, verirrten, oder von
aller Nahrung und Kleidung entblößten oder auf den Schlachtfel¬

dern lange ohne ärztliche Pflege gebliebenen Krieger nicht in der
Gastfreundschaft, in dem Mitleid der edlen Polen für unverschul-
dete Unglückliche, Obdach, Trost und Hülft gefunden hätten! und
wir sollten nun diesem allem uneingedenk, die nun eben so un-
glücklichen Flüchtlinge dieser Nation, die ihr Vaterland verlassen
müssen, weil sie eS gewagt, ihm seine Freiheit wieder erkämpfen
zu wollen, mit Härte von nns stoßen, wir sollten bei dem Edelsinn
des bcrnischen Volkes nicht Mittel finden, ihnen noch ferner
beizuspringen.

Wir stehen ja nicht einzig. Bereits hat der Kanton Waadt
erkennt 12,000 Fr. nach Bern zu senden, um auch von seiner
Seite das Seinige beizutragen, und dieses Beispiel wird gewiß
auch auf andere Kantone wirken.

Wie! man sagte sogar, man solle sie alle nur wie Soldaten
behandeln, seien es Offiziers oder Gemeine! stehen diese in unsern
Militzen auch in gleichem Sold? ich sage nein, und doch sind
diese noch lange nicht mit im Felde wund oder grau gewordenen
Kriegern in gleichen Rang zu setzen, die ehrenvoll aus ungleichem
Kampfe gegen eine weit überlegene Macht getreten sind, und zu
den ersten Linienrruppen gehören.

Ferner wurde bemerkt, daß sich diese Flüchtlinge nicht zur
Zufriedenheil des Publikums aufführen, daß Klagen über ihre
Ungenügsamkeil und über ihre Anmaßung, geführt werden; wo-
her diese Berichte gekommen sind, ist mir unbegreiflich, die
Nachrichten, welche ich von ihnen erhalten, sind alle ganz befriedigend,
sie sind den Leuten im Jura lieb, sie beweisen ihnen allen mög-
lichen Antheil, und niemand denkt daran daß man sie sogleich
wieder entfernen sollte ;c. :c. und gleiche Aufnahme werden sie

gewiß auch in den andern Theilen des KantonS finden.
ES ist wahrhaftig betrübend, im Gr. Rathe des ersten Kair-

tonS, so wenig hochherzige Gesinnungen, solche Verläugnung
von alle» Gefühlen hören, und an das Gefühl der Nation selbst

appelliren zu müssen.

(Fortsetzung folgt.)
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May, Staatsschreiber. Die letzte Rede und besonders der
Schluß bewegen mich ebenfalls das Wort zu nehmen, denn es ist
ein so ziemlich starker Vorwurf, daß man die Verläugnung von
allen Gefühlen hören, uns an das Gefühl der Nation appelli-
ren müsse.

Mir hates nicht geschienen, daß heute keine Gefühle in.dieser
Versammlung sich gezeigt, wohl aber, daß man von einigen Seiten
her die ganze Berathung, in einer so höchst wichtigen Sache,
einzig durch das Gefühl und nicht auch mit Vernunft und Ver-
stand hätte führen mögen; man hörte deren gefühlvolle Reden
in verschiedenen Tönen in Moll und in Dur te. te. Die einten
suchten ihrem Gefühle Luft in der Staats-Cassa zu machen, die
andern wollten nach ihrem Gefühle die Staats-Kassa nur vor-
schußweise in Anspruch nehmen, aber selten macht man seinen
Gefühlen Luft aus seinem eigenen Sacktc. te. Ich muß bekennen,
daß es mir nicht einleuchten will, aus lauter Gefühl über alle
Formen, über alle Gesetze, über alle Regeln der Erfahrung hin-
weg zu schreiten, und nur seiner Zu- oder Abneigung für oder
wider jemand zu folgen, denn was ist am End das Gefühl, für
sich allein, wenn es durch die Vernunft uud den Verstand nicht
geläutert ist, als blos der Ausdruck einer solchen blinden Lei-
denschaft.

Allein wo sind wir nun hier?
1) In einer Unterhandlung mit Frankreich und seinem

Ambassadoren.
2) In einer Unterhandlung mit der Tagsatzung und
3) » ,> Unterhandlung mit einzelnen eidgenössischen

Ständen.
ES fragt sich also, wie steht eS wirklich mit diesen

Unterhandlungen, in welcher Stellung stehen wir diesen Regierungen
gegenüber, bis auf welchen Punkt sind die Unterhandlungen
vorgerückt, wie können sie mit Beförderung zum Ziel gebracht
werden?

Was die ersten Unterhandlungen anbelangt, so habe gehört,
daß man glaubt, es sei eine Schuldigkeit von Frankreich, diese
Polen wieder in sein Land aufzunehmen; ja wenn wir der
Unterhandlung diese Ansicht zum Grund legen, und sie in diesem Sinne
führen, so werden wir mit derselben nicht glücklich sein; auf eine
solche Grundlage können wir sie nicht basiren, denn obgleich
Frankreich mehr als andere Staaten die Pflicht auf sich hat für
die Polen zu sorgen, so steht eS doch nicht in einer rechtlichen
Verbindlichkeit gegen dieselben, und für sie zu andern Staaten,
sondern einzig und allein in einer moralischen, wir müssen also
die Unterhandlung nach dieser Stellung und in dem dieser
angemessenen Ton führen. Frankreich, nach dem unglücklichen Feldzuge

der Polen sehr für die unglücklichen Flüchtlinge eingenommen

ist zudem von seinem ersten Enthusiasmus für dieselben
auch sehr zurückgekommen, so daß auch dieses auf die Unter-
Handlung influiren wird, denn statt sich den dortigen Gesetzen und
Behörden zu unterziehen, und sich im Publikum der genießenden
Gastfreundschaft angemessen zu betragen, traten sie allenthalben
mit einer Anmaßung auf, welche wahrhaftig nicht geeignet war,
ibnen die anfänglich gefundene Theilnahme und Freundschaft zu
sichern. Und wie war ihr eignes Benehmen unter ihnen, waren

sie etwann unter sich verträglich und freundschaftlich? — gar
nicht, aller Orten hatten sie mir einander Streitigkeiten und zu
N. mußten sie sogar, nachdem sie von Behörden fruchtlos ermähnt
worden waren, auseinanderzugehen, durch bewaffnete Macht
auseinander geschieden werden. Welche ungeheure Anmaßung ferner
ist dieses nicht, daß sie begehren, Frankreich solle ein Gesetz, wegen

der Aufsicht über die Fremden zurücknehmen Nun da sie

hier sind, zeigen sie ebenfalls eine Hinwegsetzung über alle
Autoritäten, und die Unterhandlung mit Frankreich wird einzig
durch ihren Ungehorsam aufgehalten. Wahrhaftig mit solchen
Leuten kann man nicht blos nach Mitleid handeln.

Meine Meinung ist diese, daß man sich an die Häupter halte,
wie in andern Fällen auch geschieht, und sie ernstlich ermähne,
beim französischen Gesandten die von ihnen verlangte Submission
zu erklären, und daß wenn sie ferner nicht gehorchen wollen, man
sie dann so gut als andere Ruhestörer hinter Gitter thue. Sind sie

von den ungehorsamen widerspänstigen Chefs liberirt, werden die
Uebrigen wohl zur Ordnung zurückgewiesen werden können.

Die Unterhandlungen mit der Tagsatzung betreffend, so ist
freilich nach der Antwort des Vororts an hiesigen Stand und
derjenigen des Bundestages selbst an die Polen nicht zu erwarten,
daß sie dcu Einmarsch der Polen.alS einen Einmarsch in die Schweiz,
als eine eidgenössische Angelegenheit anzuerkennen werde bewogen

werde» können; allein die Natur dieser Angelegenheit, die
Folgen, mit denen die Begebenheit auch andere Kantone und selbst
auswärtige Staaten bedroht oder bedrohen kann, die Maßregeln
welche die eint und anderen nahmen, durch die erwiesen ist, daß
sie selbst auch diesen Einmarsch nicht von bloßem Kantonal-
interesse ansehen, und daß sie die innern und äußern Verhältnisse
der Schweiz überhaupt berühren, daS Zusammentreffen dieses Ein-
Marsches mit den Unruhen zu Frankfurt, welches diesem Schritte
der Polen in Beziehung auf das Ausland noch mehrcrcS Gewicht
giebt, um ihn als einen Gegenstand zu behandeln, welcher die
innere und äußere Sicherheit betrifft, für welche die Tagsatzung
laut Bundesvertrag die erforderlichen Maßregeln zu treffen hac,
und die eigne Erklärung der Polen an die Tagsatzung selbst, daß
sie in der Schweiz überhaupt, nicht bloß im Kanton Bern, ei»
Asyl zu suchen gekommen seien, alles dieses scheint mir doch klar
dafür zu reden, daß diese Sache nicht als eine bloße Kantonalsache
von der Tagsatzung könne behandelt werden, daß ich glaube, wir
seien allerdings im Fall, die Unterhandlungen mit der Tagsatzung
dafür mit allem Nachdruck fortzusetzen.

Sollte aber auch die Tagsatzung allen diesen Gründen nicht
cediren, und das Betreten unsers Kantons durch eine Anzahl unter

sich militärisch organisirter Polen, nicht für einen Einmarsch
derselben in die Schweiz überhaupt und eine eidgenössische
Angelegenheit anerkennen wollen, so wird durch einen solchen Abschlag
der Gegenstand der Unterhandlungen mit der Tagsatzung noch nicht
völlig beseitigt, denn mit dieser Erklärung wäre noch nicht gesagt,
daß die Tagsatzung deßwegen nicht im Fall sei, von sich aus die

Unterhandlung mit Frankreich nach Kräften zu unterstü cn, oder

sich bei den andern Kantonen zu einer bundesbrüderlichen Unter-
siützung für die einstweilige Unterhaltung der Flüchtlinge wenigstens
bloß empfehlungSweise zu verwenden, und da einige Kantone
bereits einen bessern Willen gezeigt haben, in die Ertragung die-
ser Kosten auch um etwas einzutreten, so könnte durch spezielle
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Unterhandlungen mit den einzelnen Kantonen, diese Uebernahme
eines Theils der Auslagen vielleicht auch befördert werden.

Allein alle diese Unterhandlungen wären auch diplomatische
Unterhandlungen, und wenn man sich dann in öffentlichen Blättern
unsers Kantons, im Volksfreund, erlaubt zu schreiben, man habe
sich in einigen Kantonen durch die Diplomatenbande einschüchtern
lassen, wenn die Diplomaten serner und die Regierungen anderer
Kantone in öffentlichen Blättern des Kantonö so angegriffen
werden, wie z. B. in der Helvetic vom à April wo unter dem
Titel l---» Huisse 5v montrera-t-elle inArate envers leZ^olonois?
folgende Stellen vorkommen: ,/I'rois e-intons on plutât trois AMI-
vernemens (c^i'Aovie, ^urie etLolenre) ont àcjà témoigne âes
dispositions Iiostiles à nos inlortunês irères de I?oIoAne, et
ees ^onverneinens se proelainent libèr-iux ete. (1 llonte!
o douleur! eonnnent eontenir après cela, la juste indignation
ipii doit saisir tout eanir patriote! Ült e'est au nom du peuple
8uisse, au noni de ees intrépides et généreux montagnards
ipie vous laites des pareilles eoneessions à la diplomatie étrangère.

ete. (lourag.e, lVlessieurs, continue? à llètrir l'llonneur
national, par de lionteuses concessions et vous verre? oû ce
sMcme vous mènera" und dergleichen Artikel von. der hiesigen
Regierung nicht bestraft werden, obgleich man dagegen die andern
Blätter für solche Artikel nicht ungestraft läßt, so wird dieses
keine guten Dispositionen, unserm Kanton in dieser Angelegenheit
beizustehen, erwecken.

In Ansehen unsrer Stellung gegen die eint und andern
Hilfsbedürftigen, so bin ich auch unter denen, welche glauben,
daß unsere eignen Armen die erste Berücksichtigung verdienen, und
könnte mich jener gefallenen Meinung anschließen, welche sie nur
wie Reisende behandeln will, welche ihre Unterstützung hauptsächlich

durch die Wohlthätigkeit der Partikularen, dann durch die
für fremde Reisende bestehenden öffentlichen Woblthäligkcitsan-
stalte» wie Spitäler w. erhalten, und einzig je nach den Umständen,

in Snbsidio von der Regierung oder ihrer Behörden, eine
Beihülfe empfangen.

Was mir aber besonders wichtig scheint, und worauf ich mit
allem Rachdruck dringen muß, ist, daß die militärische Organi-
sation der Polen aufgelöst werde, denn eine solche ist mit unsern
Polizeigesetzen und mir der Handhabung einer guten Polizei
unverträglich, indem sie die Polen noch mehr in Stand stellt, den
Behörden Widerstand zu leisten, den ein bei 600 Mann starkes CorpS
ohnehin machen könnte. Sie sollen überhaupt unrer keinen eignen
Chefs, sondern einzig unter der Polizei der Kantons stehen.

Eine letzte Sache, die ich noch zu verlangen habe, ist die, daß
man sich categorisch gegen ihre bisherigen Chefs auöspreche, daß
sie um die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich, bei dem
französischen Gesandten sich melden sollen, und daß man sie im Fall
von Widerspruch in Arrest setze; denn man soll ihre» Ungehorsam
so guc strafen als den von KantonSangehörigen.

v. Lerber- Schultheiß. Privatmeinung. Es ist mir vor
allem leid, daß ein solcher Ton in die Berathung kommt. Für
meine Person aber halte ich die Erhaltung der Ehre des National-
CarakterS wichtiger als die Finanzrücksichten, ob einige Thaler
mehr oder weniger auS der Staatskassa gehen. Bewahre mich
Gott davor, zu Maßregeln zu stimmen, welche unsern National-
Carakter bestecken.

Es fragt sich jetzt: was ist nun zu machen? Der Negie-
rnngörarh hat erklärt, daß alle AuSgänge gesperrt seien, und durch
ihren Austritt aus Frankreich haben sie ihren halben Sold verloren,

den sie sonst von dort erhalten harten. Sie können nicht
vorwärts nicht rückwärts, und haben keine eignen Hülfsmittel mehr,
und will man nun erklären, man wolle sie nur noch bis auf diesen

oder jenen Tag unterstützen, wenn dieser vorbei sei, so höre das
Mitleid mit ihnen auf! Ja in Hinsicht deS Erbarmens kenne

ich wahrhaftig keinen Termin und hoffe der Kanton Bern werde
thun, was ihm seine Kräfte erlauben, und sich zur Ehre rechnen,
eine humane Regierung zu haben.

Wir werden übrigens nicht allein gelassen werden, der Staatsrath

des KantonS Waadt machte sich bereits ein Vergnügen daraus

zu erklären, daß derselbe bundesbrüderlich helfen werde, und
dieses Beispiel wird einen guten Effect auf andere Kantone machen.

Was dann bemerkt worden, die Verhältnisse Frankreichs zu den
Polen seien nicht so, daß dasselbe in einer rechtlichen Verbindlichkeit

stehe, dieselben wieder in Frankreich aufzunehmen, und daß
man folglich nicht mit einer scharfen Feder in den Unterhandlungen

auftreten könne, so wußte das der Regierungsrath schon,
man hat Frankreich nicht trotzig geschrieben, man kann die Ne-
gotiationen nachlesen, sie liegen vor.

Wenn man auch wciterö die Gefühle in's Lächerliche ziehen
will, so wehre mich auch, ich habe zwar oft mein Gefühl in
StaatSsachen unterdrückt, nämlich da wo man sie unterdrücken
soll, allein nicht alle StaatSsachen erfordern solches, es giebt
andere, wo man ihnen ja freilich auch Gehör zu geben verbunden
ist. Ich glaube, wenn man auf der andern Seite, neben
Eröffnung des Credits an den Reg. Rath, ihm zugleich den Auftrag

ertheile, alles zu machen was möglich ist, damit den Polen
wieder ein Ausweg eröffnet werde, so könne dem Antrag wohl
entsprochen werden.

Ich hoffe, der Gr. Rath werde sich auch als der große
Rath der Republik Bern zeigen.

Schnyver, Reg. Rath, (dessen Vortrag wir Anfangs
nicht anhören konnten) schloß dahin, daß man in einer Publikation
dem Volke die Zusicherung gebe, daß die Armen des KantonS
ungeacht der Unterstützungen, welche den Polen gereicht würden,
nichts weniger erhalten sollen.

Schnell, Joh. ES ist schon so viel schönes und gutes
gesagt worden, daß mir nicht anmaaße, schöneres und besseres

zu sagen.

Vor allem aus danke dem Herrn Schultheiß und Reg. Räthen,
daß sie vor allem andern die Ehre deS Kantons im Auge behalten
haben, sie zeigten so, daß sie an ihrem Platz seien, und daß das
Volk wußte, wen cS an ihren Platz that.

Wenn aber andere die Sache mehr von der ökonomischen
Seite behandelten, und die Häuslichkeit unsers Volkes an Tag
brachten, so soll ihnen meine so eben gethane Aeusserung auch
nicht zum Vorwurs gereichen, im Gegentheil ihre Denkungsart
ist ein Zeichen von Solidität, und diese auch eine der ersten
Eigenschaften, welche ein Volk haben soll.

So kamen zwei ehrenvolle Gefühle heute mit einander in
Collision, die ich beide hochachte. Einzig und allein denen konnre
nicht beistimmen, welche blos streng ihren politischen Grundsätzen
nach, die sie nie verläugnen, einzig den polizeilichen Gesichtspunkt
hervorhallen. Wenn die Unglücklichen von solchen Leuten abhängen

müßten, dann wären sie verloren, allein zu solchen Diplomaten
zählen wir uns nicht; diese können es nicht verschmerzen, daß
das Joch, das jeden Ehrenmann unter sich bringen will, nicht mehr
über uns liegt, es blessirt sie, daß sie es zerbrochen am Boden
sehen.

Wenn wir uns aber so ängstlich zeigten, wie sie meinen, daß
wir thun sollen, daß wir nichts vornehmen dürften, wodurch wir
uns nur von ferne gegen eine andere Macht compromittiren könnten,

so wird niemand Sympathie für uns zeigen, es wird heißen,
sie sind wie die Russen, wie die Oestreicher; sie dürfen nichts, als
was dem Fürsten gefällt.

Allein wir sind nun am Vorabend eines andern Rechnungs-
TerminS, wo die Rationen mit dem Fürsten rechnen, und da
fragt sich nun, wem sollen wir uns anschließen? — Wenn wir
uns den Fürsten anschließen, so werfen wir uns in den Nachen
der Hölle, so sind wir für ein und allemal verloren, dann gebe
ich für die erst mühsam errungene Freiheit keinen Heller mehr;
wir, vermöge unserer Verfassung, unsern Grundsätzen, unserem
Interesse, müssen mit den Völkern nicht mit den Fürsten sympa-
thisiren. Von den Völkern allein haben wir Hülfe für die
Behauptung unserer freisinnigen Institutionen zu erwarten, wenn
wir einer solchen bedürften. Schließen wir unS nicht an die
Nationen selbst an, so werden sie uns hiilfloS lassen, und eben das
möchten unsere Gegner. Leider mußte sehen, daß die Tagsatzung
erbärmlich sich ausgesprochen hat, und möchte den Depulirten
geradezu den Vorwurf machen, daß sie nie zu einer solchen
Erklärung hätten stimmen sollen; wenn ich selbst dort gewesen wäre,
ich hätte mir die Schuld, welche sie sich gegen die Unglücklichen
aufgeladen, nie auf meinen Aermel fallen lassen.



Gerade vom Augenblick an, wo die Tagsatzung sich erklärte/
dieses sei keine eidgenössische Sache/ sondern Gegenstand der Kau-
tonalpolizei/ zogen die Kantone sich in sich selbst zurück/ und ver.
hängten Sperrmaßregeln; nur Berns Regierung blieb auf dem

Pfade der Humanität/ und erhob/ so wie Herr Kasthofcr
bemerkte/ auf moralische Weise Bern zum moralischen Vorort.

Freilich ist man bei generöser Handlungsweise/ wie bemerkt
worden/ oft der Narr im Spiel / allein man muß cS nur nicht
voraussetzen/ daß man eS werde/ sonst wird man gerade dardurch
der Narr im Spiel.

Weit entfernt übrigens den Polen Champagner einschenken zu
wollen/ und allfälligen Üeberforderungen derselben nachzukommen/
bin ich auch dafür/ ihnen nur eine ganz einfache/ obgleich
genügsame/ Kost zu geben/ und uns ganz nach der Decke zu strecke»/
und so binl ich auch dafür/ sie zur Arbeit zu bewege«/ nur muß
man nicht einem Oberst/ der niemals einen Dreschpflegel in den
Händen gehabt/ zumuthen- daß er um Dreschen sein Brod verdiene.

Daß die Privat. Wohlthätigkeit sich bisher nicht stärker
gezeigt/ was man für einen Beweis anführen wollte/ daß das
Publikum nicht sonderbar für die Polen gestimmt sein / kommt
nach meinen Ansichten hingegen nur daher/ weil die öffentliche
Wohlthätigkeit noch thätig war/ und man also die Nothwendig-
keit von Privatunterstützungen nicht einsah / wenn die Regierung
den Flüchtlingen nicht beigesprungeo wäre/ würden sie gewiß vom
Publikum unterstützt worden sein.

Wie lange die Hülfleistung von Seite der Regierung aber
noch nöthig wird/ wissen wir nicht/ daher möchte lediglich zum
Antrag des RegierungSrathS und nicht zu einem Fixum stimmen/
selbst nicht wie viel per Mann täglich/ denn wenn der eine Pole
vielleicht keiner oder weniger Unterstützung als ein anderer be.
darf/ weil er von Partikularen ganz oder zum Theil unterhalten
wird/ so könnte ein anderer Pole hingegen/ wegen besonderen Um.
ständen wirklich eines Mehreren alö 6 Btz. per Tag bedürfe«/
und dann möchte nicht daß die Regierung verhindert wäre/ wag
sie für den einen weniger braucht/ auf einen andern verwenden zu
können; man könnte allfällig bestimmen im Durschnitt 6 Btz.
täglich per Mann.

Ueberhaupc möchte diesen Credit nur als eine Art Vorschuß
ansehen / in der Hoffnung/ daß von andern Kantonen etwas ver-
hällnißmäßig daran restituirt werde.

Nur die/ welche uns in einem schlechten Licht zeigen möch.
te»/ wolle«/ daß wir nichts für die unglücklichen Flüchtlinge thun/
denn sie wissen / daß wenn wir am Unglück anderer Völker keinen
Theil nehme»/ wir dann auch keinen Antheil bei ihnen finden/
und daß sich so keine Sympathie zwischen uns und andern Völ.
kern gründen kann/ und das ist/ was sie suchen.

Wenn die Tagsatzung leicht einige Kraft hätte / so würde sie

der verschiedenen Meinungen in der Schweiz ungeachtet/dennoch
mehr ausmachen können/ als man glauben mag / denn man ist in
Frankreich eben auch nicht immer gleicher Meinung / mrd kommt
doch mit den Geschäften besser von der Stelle.

Allein noch einmal / vergesset nicht / wir stehen nicht mit den

Fürsten/ sondern mit den Nationen, mit diesen müssen mir gemeine
Sache machen/ mit ihnen müssen wir sympathisiren/ mit diesen/
welche die Freiheit suchen und befördern/ nicht mit denen/ welche
unausgesetzt alles anwenden/ die Völker darnieder zu halte»/ um
ihre unbeschränkte Macht über sie ferner ausüben zu können. Daran,
welche von diesen beiden Parteien sie das Wort reden, könnet ihr
die erkennen, welche eS mit der Freiheit und der heutigen Ordnung

der Dinge gut meinen oder nicht.

Geiser, Reg. Rath. Ich hörte alle Meinungen gern, es

hatten alle etwas für sich und man muß alle Meinungen anhören
können, um in Stand zu kommen, die Wahrheit zu erkennen.
WaS meine eigne Meinung betrifft, so wollte ich gleich von
Anfang den Großen Rath zusammenberufen/ und die Tagsatzung
ansprechen zu interventren; ich glaubte, das verstehe sich von selbst,
daß diese Angelegenheit eine gemein eidgenössische sei; ich harte
gar nicht daran gedacht, daß sich die andern Kantone so spießbürgerlich

und so erbärmlich betragen würden; ich kann alles ver-
dauen, als nur das nicht, wie die andern Kantone sich nun benehmen,

diesen Kantönligeist, der nur für sich denkt und sorgt.

Wir sind nun aber einstweilen da, wo wir sind, und cS fragt
sich nun : was müssen wir weiter vorkehren? und da stelle ich mir
zuerst die Frage auf: wie sollen wir einstweilen während den
fernern Unterhandlungen die Polen verpflegen? Ich glaube, eö gebe

zwei Hauptklasscn von Leuten, nämlich eS gebe Leute, die essen für
zu leben, und deren die leben für zu essen; und ich glaube die
Polen müssen sich zu den erster» stellen lassen, und auch ein wenig
leiden und sich den Umständen fügen.

Ich möchte sie nicht auf das Land verlegen, eö heißt: „Natur
ist über Lehren» und dieses sind Leute, die in der besten LebenS-
periode sind. Meine Meinung wäre demnach diese, sie einzucaser-
nircn, und täglich für ihre Kost 4 Batzen per Mann zu verwen-
den. Dieses brächte alle Tage 200 Fr., alle Wochen 1400 Fr.,
alle Monate 6000 Fr. und per Jahr 70000 Fr., und dann möchte
noch 2 Batzen per Mann täglich für die übrigen nothwendigsten
Bedürfnisse für sie annehmen, welches 18,000 Fr.
jährlich brächte, und also mit den obigen.... 70,000 Fr.

ein Total von 39,000 Fr.

Was dann in dieser Angelegenheit weiters vorzukehren sei?
darüber ist meine Meinung kürzlich diese : daß man alles Mögliche

anwende, um die Tagsatzung zu vermögen, daß sie solche als
eine gemeineidgenössische Sache ansehe, und dann wenn alle
Bemühungen hiezu fruchtlos gewesen wären, das Benehmen der
andern Kantone darstellen, blutt und blos wie sie sind, und unsern
Gesandten sagen: Kommt zurück, mit solchen BundcSbrüdern, die

mir für sich sorgen, wollen wir nichts zu thun haben.

Bis die Unterhandlungen beendigt sind, möchte aber daß der
Große Rath sich aussprechen würde, wie viel per Tag auf jeden
Mann verwendet werden dürfe.

Sauvin, Obgleich die Polen, meiner Meinung nach, eben

nicht im Fall waren, sich über die französische Regierung zu
beklagen, nnd keinen Grund hatten, sich aus Frankreich zu entfernen,

auch nie ohne Erlaubniß unsern Kanton hätten betreten
sollen, so sind sie doch nun unglückliche Leute, welche der Unterstützung
bedürfen; allein man muß zugleich auch darauf sehen, daß man
nicht zu weit gehe, weil wir in unserm eignen Lande selbst schon
Unterstützungsbedürftige mehr als genug haben.

Allein welcher Zustand der Schwäche zeigte sich nicht wieder
bei diesem Anlaß in unserm Schweizcrbund Z00 Mann militärisch
organisirtcr Leute betreten ohne Anfrage in unserm Kanton den
vaterländischen Boden, und sagen: nous voilà; sie wenden sich an
die Tagsatzung nicht an unsere Regierung, erklären ihr, sie seien

gekommen ein Asyl in der Schweiz zu suchen; Frankreich untersagt

ihnen die Rückkehr, die andern benachbarten Staaten, erklären

ihnen den Durchmarsch durch ihr Gebiet nicht erlauben zu
wollen und ergreifen die strengsten Vorkehren um den Uebertrill
der Polen auf dasselbe zu verhindern, so daß sie sich in die Schweiz
eingeengt befinden, und dann sagt man noch an der Tagsatzung,
daSgeht uns nichts an!.'!

DaS ist eine fatale Begebenheit, die nnS noch viel zu thun
geben wird, denn die Polen werden sich der französsischen
Gesandtschaft nicht unterwerfen, sie werden sich auch gegen die hiesige

Regierung wie gegen die französische aufführen, wie sie dann
schon wirklich die Behörden hintergangcn haben, und der Regierung

weder den schuldigen Gehorsam, noch die schuldige Achtung
erwiesen, das ist Zügellostgkeit und nicht Freiheit zc.

Ich stimme noch für 20,000 Fr. für die nächstfolgenden
Monate, damit die Regierung die nöthige Zeit erhalte, während
derm Verbrauch bei allen NegierungSstatthalrern eine Subscription
eröffnen zu lassen, und so auf eine andere Weise, ohne Bclästi-
gung der SlaatSkassa, für ihren künftigen Unterhalt zu sorgen,
bis ihnen ein anderer Ausweg geöffnet ist.

Ioncli. So sehr ich dem Reg. Rath für seine bisherigen
Vorkehren und Bemühungen danke, und überzeugt bin, daß er in
der Unterstützung nicht wciterS gehen wird, als die Noth erfordert,

so möchte ich doch einen Termin festsetzen, bis wenn man
für sie sorgen werde; ich kenne, wie unser Land ungefähr darüber
denkt, und glaube, es würde keinen guten Effect machen wenn
kein Termin festgesetzt würde. Ihnen für den Augenblick zu heft
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fen ist man wohl Willens, allein wenn man kein Ende vorsähe,
fürchte doch eö könnte nicht eine gute Stimmung verursachen.

Simon, Landammann. Es ist nichts, das die Versamm-
lung der Repräsentanten eines freien Volks so sehr ehrt, als
eine freie Diskussion, wo kein Mitglied Andere von der
Aeusserung ihrer Meinungen durch empfindliche Ausfälle einzuschüch-
lern sucht. Man fragte in der Diskussion warum der Große
Rath nicht versammelt worden? darauf soll ich antworten, weil
die Umstände sich erst zu compliziren anfiengen, als die Zeit der
ordentlichen Sitzung bis an 8 Tage hinzugerückt war, und für
die Circulare zur rechten Zeit an ihren Bestimmungsort gelangen
zu lassen, sogar nur noch sechs Tage übrig geblieben waren.

Das Benehmen des Reg. Raths hatte zudem meine
vollkommene Genehmigung, und schien auch das der Mehrzahl der
andern Mitglieder erhalten zu haben, da niemand die
außerordentliche Versammlung des Großen Raths verlangte; hätte er
aber auch in etwas gefehlt, so dürfen wir nicht vergessen, daß
der vorliegende Fall ein solcher ist, wie in einem Jahrhundert
kaum einer vorkommt.

Gehen wir nun zu der Frage über: was ist weiter
vorzunehmen? so glaube, es seie doch wesentlich, daß wir vor allem
aus unsere rechtliche Stellung behaupten, und darauf dringen,
daß die Angelegenheit für eine eidgenössische angesehen werde.

Ferner dürfen wir nicht vergesse», was heute nicht gerügt
worden, daß unsere Gemeindsorganisation nicht die von Frank-
reich ist, daß vermöge dessen, die Folgen der Duldung solcher
Flüchtlinge in Frankreich für das Publikum nicht so groß find,
wie fie bei bei uns würden, da wir gezwungen wären, die Polen
wenn wir fie im Lande zu behalten müßten, einzubürgern, und
lnfolge dieser Einbürgerung auch zu erhalten, alldieweil mit den

Burgerrechten in Frankreich keine ErhaltUNgSpflicht durch die
Burgergemcine verbunden ist.

Ueberhaupt möchte anrathcn, den möglichst ökonomischen Weg
einzuschlagen, denn Sie wissen Tit. wie sehr sich unser Volk nach
Erleichterungen sehnte, und noch sehnt, wir müssen also für Er-
Haltung der ihm erst eingeräumten Erleichterungen sorgen, und
wahrhaftig, wenn diese extra Auslage fich hoch anliefe, oder wir
deren mehrere zu. übernehmen hätten, so stünden unsere Er-
lcichterungen auf schwachen Füßen.

Unter diese Mittel zu möglichster Verminderung der Kosten
rechne dann vor allem aus, daß die polnischen Flüchtlinge unge-
säumt und alles Ernsts angehalten werden, die Submissions-Erklärung

bei der franzöfischcn Gesandtschaft zu thun, denn eS hing
im Grund nur davon ab, ob fie nach Frankreich zurückkehren
konnten, und könne», und wie mehr oder weniger lang wir fie
erhalten müssen; und daß man ihnen also erkläre, daß wenn fie
diesen Schritt nicht thun wollen, wir wenigstens die Folgen dieses
EigenfinnS nicht auf uns laden lassen werden.

Ich stimme im übrigen zum Antrage des Reg. Raths,
unter der Bedingung, daß er in der nächsten Gr. Rathöfitzuug
über den seitherigen Gang des Geschäfts rapportire.

Herr Landammann resumirte hierauf die gefallenen Meinungen

der 24 ausgetretenen Redner, und ordnete die Schlüsse der,
selben nach den Artikeln des VortragS, so daß die Abstimmung
nach gehaltener Umfrage, und erfolgter Abmehrung darüber in
nachstehender Ordnung vor sich gieng:

Abstimmung:
1) Für die bisherigen Verhandlungen des

Reg. NathS zu genehmigen einstimmig.

2) Für den Arr. 1, daß der Reg. Nach be-

auftragt werde, im Namen des Großen
Rathö, bei dem Vorort erneuert anzube-
gehrcn, daß derselbe mit allem Nachdrucke
von Frankreich die Erlaubniß zur Rückkehr

der aus seinem Gebiete in die
Schweiz gedrungenen Polen auszuwirken
sich bestrebe, unter Vorbehalt der Zusätze einhellig.

3) Diesem Art. noch den Auftrag vorzusetzen:
das der Reg. Rath beauftragt werde, bei

der obersten Bundesbehörde erneuert an-
zubegehren, daß der Einmarsch der Polen
auf hiesiges Gebiet, als ein Einmarsch
in die Schweiz, und demnach als eine
eidgenössische Sache angesehen und
behandelt werde einhellig.

4) Für diesem Auftrage auch noch beizufügen,
daß der Reg. Rath ein Circular an alle
Gr. Räthe der Kantone im Sinne des
vervollständigten Artikels erlasse einstimmig,
mit Ausnahme von 2 Stimmen.

s) Für die nach Art. 1 zu machende Recharge
an die oberste BundeSbehöde durch eine
besondere Gesandschaft nach Zürich zu
überbringen 31 Stimmen.

- gegen diese besondere Abordnung g. M.
6) Für dem Art. 1 in Beziehung auf die

Unterhandlung mit Frankreich den Vor-
behalt beizufügen, daß hingegen jede direkte
Unterhandlung von Seite des KanlonS
selbst abgebrochen werden solle, fallen nach
gefallener Bemerkung des Herrn Altschult-
heiß Tscharner, daß keine solchen existiren,
als die persönlichen des Hrn. Schultheiß
mit dem französischen Gesandten, nur 24 Stimmen,
gegen den Vorbehalt g. M.

7) Für den Artikel 2 deS VortrageS: daß in
Erwartung deS unbezweifelten Erfolges
der vorörtlichen Schritte der Reg. Rath
ermächtiget werde, einstweilen diese von
allem entblößten Fremdlinge auf mindest
kostbare Weise und ohne Belästigung der
Partikularen so verpflegen und im Kanton
vertheilen zu lassen wie er es den Um-
ständen am angemessensten erachten wird,
wie er ist, ohne Zusätze g. M.
Für gefallene Meinungen, diese Autorisa-
lion entweder mit dem bestimmten Auftrag
zur Einkasernirung, oder dem entgegen-
gesetzten der nicht Einkasernirung zu
beschränken 16 Stimmen.

Ueber den Art. 3, daß jedoch diese einst-
weilige Unterstütznng auf 6 Btz. täglich
für den Mann sich beschränken, und hie-
für dem Reg. Rathe der erforderliche Credit
bei der Standes-Casse eröffnet sein solle,
und darüber gefallene Meinungen, ward
also abgestimmt:

K) Für ein Fixum von einer Totalsumme zu
bestimmen 30 St.
Gegen ein solches Fixum g. M.

9) Für ein Fixum per Tag zu bestimmen g. M.
Gegen eine solche Bestimmung 20 St.

10) Für Limitation deS Fixums auf 6 Btz. 68 St.
u n ZI ?> » 4 Stz. 47 A

11) „ Bestimmung eines Termins, diese Un¬
terstützung einstweilen nur bis den 1. Juni
aus dem Aerarium zu bewilligen 60

Für keine fixe Zeitbestimmung 60 »

12) Für den Art. 4. wie er ist, nämlich:
daß auf jeden Fall die Unterstützungen
von Seite des StaarS aufhören sollen,
sobald die Rückkehr nach Frankreich die-
sen Flüchtlingen gestattet sein wird, ohne
Zusatz 30 »

Für mit dem Zusatz, oder ihnen ein anderer
Ausweg aus dem Kanton offen stehe. g. M.

Hierauf ward über folgende angetragene Zu¬
sätze zu obigen 4 Artikeln abgestimmt:
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43) Für den Zusatz beizufügen, daß der Reg.

Rath im Namen des Großen Raths den
polnischen Flüchtlingen, die Mißbilligung
desselben über ihr Benehmen beim Eintritt

in den Kanton überschreibe 39 St.
Gegen diesen Zusatz g. M.
44) Für den Zusatz: einer Erklärung von

Seite des Großen Raths, daß diesen Hüls-
leiftungen an die Polen ungeachtet, die
Armen des KanlonS nichts deftoweniger
erhalten sollen, indem sich die Regierung
die Mittel dazu durch Ersparnisse zu ver-
schaffen wissen werde g. M.

Auf gefallene Bemerkung des Herrn Altschult-
heiß Tscharner, daß eS aber doch dabei
nicht die Meinung haben werde, eine
solche Erklärung in das Dekret wegen den
Polen einzurücken, indem wir uns damit
vor der ganzen Welt lächerlich machen
würden, sondern nur eine solche ->ä?i-o-
toeollum zu nehmen, antwortete der An-
rragsteller Herr Reg. Rath Schnyder, eS

scie seine Meinung nur die letztere gewe-
sen. Auf andere Bemerkung, auch gegen
die Einrückung ins Protokoll stimme.

Für die Aufnahme ins Protokoll 72 St.
« keinen Artikel die Minderheit.

45) Für einen Zusatz, daß der Reg. Rath auf
die ihm am angemessensten scheinende Weise
die Privat-Theilnahme des Publikums in
Anspruch nehmen solle 40 St.

Gegen einen solchen Zusatz g. M.
46) Für den Zusatz, daß der Reg. Rath die

Polen noch einmal und nun alles Ernsts
auffordern solle, ihre Submission beim
französischen Gesandte» zu machen, und
sich um die Bewilligung zur Rückkehr zu
verwenden g. M.

Gegen einen solchen Zusatz die Minderheit.
47) Für Beifügung der Androhung der Zuckung

der Unterstützung im Falle von Ungehorsam. 45 Sr.
Gegen diese Androhungö-Beifügung. g. M.
48) Ueber den angetragenen Zusatz, daß der

Reg. Rath beauftragt werde, die militäri-
sche Organisation dieser Polen aufzulö.
sen, fällt die Bemerkung von Hrn. Schult,
heiß Lerber, daß sie nie als ein Corps
anerkennt worden, und man durch einen
solchen Beschluß das Gegentheil anneh.
men würde; der Antragsteller Mai aber
erwiderte, obgleich sie nicht als ein Corps
anerkennt worden, bestehe die militärische
Organisation, doch darauf stimmten für
den Zusatz 44 St.

Gegen den Zusatz die Mehrh.
Hierauf trug Herr Altschultheiß Tscharner auf den Zusatz

au: daß der Reg. Rath beauftragt werde, sie unter polizeiliche
Aufsicht zu stellen; hierauf erklärte der gestern erwählte Polizei-
Direktor Blumenstein, er wünsche zu wissen, ob irgend jemand
im Kanton nicht unter polizeilicher Aufsicht stehe? —

ES wollten noch einige Anträge fallen, es wurde aber mit
großer Mehrheit erkennt, die Berathung als geschlossen anzusehen;
die Sitzung endigte um 4 Uhr Abends.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 40. Mai.
Präsident: Herr Landammann Simon.

Das gestrige Protokoll wird verlesen, und giebt Anlaß zu
einer Diskussion.

v. Lerber, Schultheiß, wünscht daß der Zusatz sä Art. 4,
daß die obrigkeitliche Unterstützung auf alle Fälle auch dann auf-
hören solle, wenn ihnen auch ein anderer Ausweg aus der Schweiz
(ausserdem nach Frankreich) geöffnet sei, zur nähern Redaktion
in Untersuchung gesendet, und wegen der Auflösung der militärischen

Organisation, daß seine gestern darüber gegebene Erklärung:
daß sie nie als ein Corps anerkannt worden, im Protokoll bei-
gesetzt werde.

Für diesen zwei Anträgen zu entsprechen g. M.
Simon, Landammann, fragt ob alle und jede Ver-

pflegungökosten von Seite der Regierung in den per Mann
bewilligten 6 Btz. begriffen sein sollen? und wünscht, daß wenn
dieses der Sinn des Beschlusses von Art. 3 gewesen, dieses mit
den gleichen Worten tu demselben ausgedrückt werde.

Allgemein wird geantwortet: ja, und die RedaktionS-Vervollständigung

einhellig erkennt.
Nun trägt er ferner darauf an, daß auch ausgedrückt würde :
Daß die 6 Btz. für die nicht bewilliget sein sollen, welche

durch die Hospilalicät von Partikularen oder eigne Hülfsmittel,
der obrigkeitlichen Unterstützung nicht bedürfen.

Indem er wegen den erster» bemerkt, eS lasse sich der Fall
denken, wo cinr oder andere Partikularen einzelne von diesen
Polen selbst völlig verpflegen.

Til tier glaubt, es seie unter der Würde deö Gr. Raths
in das Einzelne exzcptionSweise einzutreten, eS verstehe sich von
selbst, daß für die, welche aus eignen Mitteln leben können
oder deren Verpflegung von Partikularen ganz übernommen werde,
nichts bewilliget worden, und glaubt, es wäre zweckmäßig um in
Zukunft dergleichen Nachträge auf den folgenden Tag zu ver-
meiden, wo man dann nicvt mehr sowohl im Geschäft zu Hause
ist, wie während oder gleich unmittelbar nach der Diskussion, und
wo bisweilen auch nicht alles die gleichen Mitglieder sich ein-
finden, wenn man den Aufsatz-Dekret am Schluße der Sitzung
selbst, in der eS erkennt worden, ablesen ließe, um zu wissen, ob
eS alle erkannte» Dispositive enthalte.

Tscharner, Alt-Schultheiß. Ich verdanke hingegen dem

Herrn Landammann die Aufdeckung von Unvollftändigkeiten, den»
eS ist sehr wichtig, daß dieses Dekret so abgefaßt werde, daß
über dasselbe später keine Zweifel entstehen, ich glaube aber, der
gestrige Beschluß sei ganz in dem Sinne, wie ihn Herr Landammann

redlgirt wünscht, genommen worden, und es sei nur eine
Redaktionssache an der wir uns hier weiter nicht mehr aufzuhalten

haben.
Hingegen glaube, eS sei gestern auch angetragen, aber

darüber abzustimmen vergessen worden: daß auch nur diejenigen
der obrigkeitlichen Unterstützung sich zu erfreuen haben sollen,
welche sich den Verfügungen deö Reg. Raths unterziehen.

May, SraalSschreiber. Wegen den vom Hrn. Landammann

angetragenen Zusatz: Ich hatte gar keinen andern
Gedanken als daß aus der ganzen Deliberation dieser Sinn des

genommenen Beschlusses hervorgehe, und glaubte eben diesen in
dir Redaktion desselben ausgedrückt zu haben, ich will sie noch
einmal ablesen. (Er lieöl sie ab.)

Fellenberg, über die von Hrn. alt Schultheiß Tschar-
uer angetragene Vervollständigung. Ich glaube dieser Zusatz sei

wichtig, denn sonst wenn dieses im Gr. RathSdekret nicht be-

stimmt ausgedrückt wäre, und der Reg. Rath den Ungehorsamen
die Unterstützung entziehen wollte; könnten sie dessen Inkompetenz

zu einer solchen Verfügung vorschützen.

Neu h au 6, Reg. Rath. Ich muß mich hingegen wider
jede Addition zum gestrigen Beschluß erheben; die Berathung
über dieses ganze Geschäft wurde gestern für geschlossen erklärt,
sie kann also heute nicht fortgesetzt werden. Ich protestiere daher

gegen jede Veränderung, die heute vorgeschagen wird, durch

welche ja der gestrige Beschluß ganz denaturirt würde.

Iaggi, Fürsprech, stimmt zur Opposition deö Herrn
Neuhaus, und giebt in Beziehung der von Herrn Landammann gerügten

RedakttonSgegenftandeS, der Redaktion des Herrn StaatS-
schreibers den Vorzug.

Geiser, Reg. Rath. Ich glaube die Vorschrift, daß das

Protokoll einer Sitzung in der nächstfolgenden abgelesen werden

soll, habe eben den Zweck, damit die Versammlung sich erklären

könne, ob die gefaßten Beschlüsse richtig niedergeschrieben seien,
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und räume jedem Mitglied das Recht ein, sowohl wenn es einen

Artikel nicht im richtigen Sinne, oder nicht deutlich genug abge-

faßt glaubt, als wenn cS einen solchen zu viel, oder einen für
ausgelassen hallet, solches zu rügen, und über dergleichen
Bemerkungen einzig wird ja jetzt deliberirt. Was mich betrifft, so

glaube der Sinn des gestrigen Beschlusses sei im Allgemeinen
dieser gewesen, daß der RegierungSrarh nicht mehr, wohl aber

weniger als 6 Batzen per Mann verwenden dürfe, und diesem

allgemeinen Sinn widersprechen die angetragenen RedaktionSvcr-
vollständigungen nicht.

Blumenstein glaubt, der RegierungSrath habe in der
gestrigen Sitzung die Ansichten des Großen Raths genug vernehmen

können, um im Stande zu sein, den Sinn seines Beschlus.
seS richtig aufzufassen, und trägt auf Abbrechung der Diskussion
und Abstimmung über das Protokoll an.

v. Lerber, Schultheiß. Mir scheint die Sache wichtig
genug, um sich nicht zu übereilen. Die von Herrn Landammann
angetragene RcdaktionSvervollständigung scheint mir aber doch

auch nicht genügend. ES laßt sich der Fall denken, wo der Re-
gierungSrath von diesen Flüchtlingen bei Partikularen unterbrächte,
oder einzelne Individuen sich selbst bei einem Privaten für die

von der Regierung ihnen zukommenden 6 Batzen verkostgeldeten,
und da sollte doch dann, wenn man die von der Unterstützung
der Negierung ausschließen will, welche durch die Hospitalilät
von Partikularen verpflegt werden, diese näher bezeichnen und
beifügen, die freiwillig und unentgeltlich von Partikularen
verpflegt werden. Entweder sollte man dieses dem angetragenen
Zusatz beifügen, oder letztern ganz auslassen.

Für diesen so vervollständigten Zusatz 67 Sr.
Gegen einen Znsatz dieser Art 28 »

Hierauf wollte man noch neue Zusätze antragen, eS ward
aber erkennt, daß andere Zusätze als Ncdaktionsvervollständigun-
gen unzuläßlich seien, und zur Abstimmung über das Protokoll
geschritten, welches nun genehmigt ward.

Ein vom 9. dieß dalirteö EntlassungSbegehren des Herrn
Bürki von der Stelle eines Mitgliedes dcö diplomatischen
Departements, in das er den 8. dieß ernennt worden, und

ein Ersuchen des Herrn Karl Lohner, um Entlassung auS
dpm Militär-Departement, welches ihm in dem Entlassungsbegehren

aus dem RegierungSrath in der Feder geblieben sei,
werden beide an den RegierungSrath zur Untersuchung und

Berichterstattung gewiesen.

Hierauf ward der bereits den 7. dieß verlesene Bericht der
vom Großen Nach unterm 20. Merz letzthin erkennten Spezial-
kommissiou zur Untersuchung der Ursachen der Verzögerungen in
Beurtheilung der wider Herrn Allamtschreiber Stettler obwaltenden

Untersuchungsprozesse, zur Berathung vorgenommen, und vor
allem aus über die Vorfrage abgestimmt, ob mau diesen Bericht
noch einmal verlesen wolle oder nicht?

A b sti m m u n g.
Ihn noch einmal zu verlesen Z4 St.
Gegen die Verlesung 49 „
Herr Laudammann schickt der Berathung die Anzeige vor.

aus: daß Herr v. Wattenwyl, Präsident des ObergerichtS, ihm
in einem Schreiben berichtet habe, daß eS ihm leid seie, der Be-
rathung über diesen Gegenstand, wegen der heutigen Sitzung des
ObergerichtS, nicht beiwohnen zu können, und daß er sich daher
allfälltge Erläuterungen vorbehalte.

Zugleich bemerkt Herr Landammann, daß eS sehr schwierig
sei, sich in Geschäften von solcher Natur jeder Persönlichkeit zu
enthalten, so werde eS um so ehrenhafter sein, wenn sie wenig.
stenS möglichst vermieden und nur auf das beschränkt werde,
was zur Erläuterung der in Berathung liegenden Fragen diene,
und dann ersuchte er vor allem aus die Mitglieder der Spezial-
kommissiou um allfällige Erläuterungen und Vervollständigung des
Berichts.

Geiser, RegierungSrath, Präsident der Commission. Die
Commission hatte zwei Aufträge erhalten :

1) Zu untersuchen, ob in den gegen Herrn Stettler
angehobenen UutcrsuchunqS-Prozessen wegen Uebercretuug des Emolu.
meiuen-Tarifö, und wegen Anklage auf ein Falsnm nicht absicht¬

liche Verzögerungen vom Justiz. Departement oder dem Oberge-
richt Statt gefunden haben.

2) Den Geschäftsgang des Justiz. Departements im
Allgemeinen zu untersuchen,

und dann über beides Bericht zu erstatten.
WaS den ersten dieser Aufträge betrifft, so hat die Commis-

sion, wie sie in dem mit aller Pünktlichkeit abgefaßten Bericht
ersehen, Folgendes befunden:

») Daß der Untersuchungs-Prozeß wegen Ueberforderungen
üben den Emolumenten. Tarif durchaus nicht absichtlich eine Vcr-
zögerung erlitten habe, sondern diese nur in der Compctenz-Streitigkeit

zwischen dem RegierungSrath und dem Obergericht, wem
die Beurtheilung dieser Klagen zukomme, ihre Ursache hatte, weil
weder der RegierungSrath noch daS Obergericht sich mit der
Beurtheilung befassen zu müssen glaubte, und daß das Justiz-Depar-
tement besonders sich gar keine Zögerungeu in dieser Sache habe
zu Schulden kommen lassen.

6) Daß im Untersuchungs-Prozeß wegen Anklage auf Fal-
sum, gesetzwidrige Abfassung eines Testaments, ebenfalls keine
absichtliche Verzögerung, sondern nur einige Irregularitäten Statt
gefunden haben.

Belangend den 2. der bemeldten Aufträge über den Geschäftsgang

des Justiz-Departements überhaupt, so hat diese Untersuchung

im Ganzen genommen dem Justiz-Departement eher zur
Satisfaction und zur Ehre gereicht, denn eS ergab sich aus
derselben, daß von demselben alle Geschäfte mit Genauigkeit untersucht

und sämmtliche Nappörte, Sentenzen:c. mit aller Sorgfalt
abgefaßt worden, ungeachtet cS über alle Maßen mit Geschäften
überhäuft worden, so daß die Zahl derselben die früherer Jahre
um ein sehr Bedeutendes überstieg, und daß wenn einige wenige
Geschäfte nicht so früh erlediget wurden, als zu wünschen gewe-
sen wäre, dicseö einzig und allein der übergroßen Massa der Gc-
schäfte zugeschrieben werden kann, mit denen das Departement
von Anfang überladen war.

Diese Ueberladung ist dann auch Schuld, daß bereits auf eine
andere Organisation des Departements gedacht wurde, deren Projekt

wirklich in Arbeit liegt, und vermöge welcher das Dcparte-
ment in 2 Abtheilungen eine für das Justiz - und die ander- für
das Polizeiwesen sich trennen wird, wofür der Projekt wirklich in
Arbeit ist.

Die Commission ging in ihrer Untersuchung noch einen
Schritt wcitcrs, und erstreckte sie auch auf die Organisation des
LandjägcrkorpS, und fand daß das Departement auch hier alles
gethan hat, was dem Großen Rath erwünscht sein konnte, daß
eS nämlich dieses Corps epurirle, und etwelche 40 Landjäger
aus demselben entfernt, und mit zuversichtlicheren Individuen
ergänzt hat, daß aber durch eben diese Veränderung nun
unordentliche Anzahl von Landjägern und Chefs neu sind und sich
also mit ihren Funktionen erst noch vertrauter machen, und die
Menschen - und Loealkenntnisse erst noch zum Theil erwerben
müssen, welche zu guter Handhabung der Polizei nothwendig sind,
so daß man von daher noch Geduld zu haben im Falle ist.

Blum en st ein. Wir glaubten unsern Auftrag durch
Abstattung eines blossen Berichts, den wir mit aller möglichen Ge-
nauigkeit und Vollständigkeit abgefaßt habui, erfüllt, und nicht
befugt Anträge zu machen. Wir wollen aber erwarten, ob eS
der Versammlung beliebe, den Bericht an die gleiche Commission,
oder an eine andere Behörde zur Begutachtung zuzuweisen.

Kohler, Reg. Rath. ES sei mir erlaubt, auch etwas
über diesen Gegenstand zu bemerken, und der Commission vor
allem aus ihren Bericht zu verdanken, obgleich ich glaube, daß
sie ihren Auftrag nicht ganz gehörig erfüllt habe.

Die Gegenstände der Untersuchung, welche der Commission
zugewiesen worden, sind:

1) Der Untersuchungs - Prozeß wegen Ucbertrctung des
Emolumenten - Tarifs.

2) Der Untersuchungs-Prozeß wegen Anklage aufFalsum,
über welche beide Prozesse die Commission die Untersuchung
anstellen sollte, ob ihr langsamer Gang nicht absichtlichen
Verzögerungen der Behörden zuzuschreiben sei.

Dcr.i. Theil dieses Auftrags war gegen das Justiz-Departement
gerichtet.



Der 2. Theil gegen das Obergericht und dessen Criminal-
Commission.

Im ersten Theil ihrer Untersuchung ist der Bericht vollständig

und er rechtfertigt auch das Justiz - Departement vollkomme»,

sonst glaube/ es finden sich noch Männer hier/ welche eS zu

rechtfertigen wüßten, wenn eö ferner nöthig wäre. ES liegt offenbar

am Tage, daß der lange Anstand zu Beendigung dieser
Prozedur einzig in dem angeführten Competenzstrcit, an welchem ich
selbst eine der ersten Ursachen bi»/ und den thätigsten Antheil
genommen halte, seine Ursache hat.

Bei dieser Untersuchung hätte die Commission, wie ich glaube,
in Beziehung auf das Justizdcparlemcnt stehen bleiben sollen,
denn der Antrag vom 7. März, infolge welchem die Untersuchung
erkennt worden, gieng nur dahin, eine Commission zu ernennen,
um zu untersuchen ; ob sich das Justizdepartement in dieser Sache
eine Zögcrung habe zu Schulden kommen lassen, die Commission
gieng aber weiter und erstreckte ihren Bericht auf den ganzen
Geschäftsgang des Departements.

Anders verfuhr sie hingegen in Hinsicht des 2. Gegenstandes
der Untersuchung, wir wollen nachsehen, wie weit sie diese» er-
streckte, (er weiSt dieses auö dem Bericht nach) und fährt dann
fort, sie blieb also hier bei der Darstellung deS Verfahrens der
Criminal-Commission und des ObergerichlS in dieser Sache
stehen, und obgleich sie Irregularitäten in der Behandlung dieses

Geschäfts von der Criminal-Commission entdeckt, wo die
Berichterstattung über eine so wichtige Prozedur nicht vor gesessener

Commission behandelt, sondern nur einem Mitglied und dem

Sekretär überlassen worden, und also die Spezialkommission hätte
muthmaaßen können, daß deren noch mehrere vor derselben statt
gefunden haben mögen, gieng sie doch nicht zur Untersuchung
der übrigen Geschäftsführung vor derselben über, geschweige dann

zur Untersuchung derjenigen der übrigen Commissionen deS

ObergerichlS.

Eben so blieb sie bei Darstellung der Irregularitäten wegen
den Randglossen in einem der Aktenstücke stehen, statt dieser Un-
tersuchung weitere Folgen zu geben; und stellte weder über den

einen noch andern Punkt Anträge tc. tc.
Ich schließe daher dahin, daß dieser Bericht der Commission

zurückgewiesen werde, um

t) Die Untersuchung und den Bericht in den angegebenen

Punkten, wegen dem Geschäftsgänge des ObergerichlS und der
Commissionen desselben im allgemeinen, zu vervollständigen, und

2) Sowohl über diese Geschäftsführung als über die
berichteten Irregularitäten Anträge zu bringen.

Ti liier antwortete dem Herrn Präopinanlen, in wie fern
er den von ihm getadelten Geschäftsgang vor der Criminal-Com-
mission, einem Rückfall in den alten Schlendrian zugeschrieben
hatte, indem er nach Entwicklung der Verschiedenheit des

Geschäftskreises und der Competenz der wirklichen Criminal-Commission,

und der ehemaligen des AppellationsgerichtS, zur
Darstellung übergieng, wie vor der letzter«, während er Präsident
derselben gewesen, alle Prozeduren mit dem skrupulösesten Fleiße
von der ganzen Commission untersucht, die Rappörre von dieser
selbst berathen, und vom Sekretär nur in die Feder gefaßt worden

tc. tc., und dann bemerkte, wenn solche Irregularitäten wie
angeführt worden, früher wirklich schon statt gefunden hätten,
so mußte dieses in noch ältern Zeiten vorgefallen sein tc. tc.

Kohler gab die Quellen an, aüS denen er geschöpft,
daß die Geschäfte vor den Commissionen des ObergerichlS
ehemals ziemlich uachläßig geführt worden, indem er erklärt, von
Mitgliedern des App. Gerichts selbst gehört zu habe», wie hie
und da die Rapportirung über eine Prozedur dem Sekretär allein
überlassen worden.

Dann erhebt sich eine neue Diskussion über die Grenzen
des Auftrags, welcher der Spezial-Commission ertheilt worden;
eS wird das Großraths-Protokoll vom 20. Merz 18ZZ, und der
Auftrag an die Commission abgelesen. AuS ersterm ergiebt sich,

daß in der That der Spezial-Commission auch der Auftrag
zuerkannt worden war, die Geschäftsführung und die Organisation
der Commissionen des ObergerichlS überhaupt zu untersuchen;
aus dem letzlern, daß ihr auch die Untersuchung der Geschäftsführung

dcö Justizdepartements überhaupt übertragen worden,
aus beiden aber, dem Protokoll und dem Zettel, daß sie über

den Erfolg ihrer Untersuchungen nur einen Bericht zu erstatten
hatte.

Geiser, Reg. Rath, fügt bei, wenn irgend etwas nicht
lauter ist, so ist doch unser Bericht lauter.

Watt. Die Commission glaubte beim Auftrag bleiben zu
sollen, es braucht nur einen ferneren Auftrag, so wird sie auch ein
Gutachten bringen.

Jaggi, Fürsprech. Die Fragen, welche wir heute zu cnt-
scheiden haben, sind diese:

1) Will man eS bei diesem Bericht bewenden lassen, oder
2) will man der Sache weitere Folge geben.
DaS erstere möchte ich in Betreff der Prozedur wegen Ueber-

tretnng des Tarifs und der Untersuchung deS Geschäftsganges des
Justtz-DepartementS, erkennen, welches mir durchaus gcrechtfer-
ttget scheint, wie ich dann schon von Anfang gegen diese
Untersuchung war, weil ich zum voraus wußte, daß sie nicht nötbig ist.

Ueber den 2. Punkt wegen der Art der Verführung der
Prozedur wegen der Anklage auf ein Falsum, hatte ich etwas bemerken

wollen, da nun aber darauf angetragen ist, das ganze Ober-
gericht in Untersuchung zu erkennen, und mein Bruder auch ei»
Mitglied des ObergerichlS ist, so will ich nichts zu dieser Sache
sagen.

Meß m er, Untersuchungsrichter. ES ist über Mangelhaftig-
kctt und Unvollständigkcil deö vorliegenden CommissionialberichtS
gesprochen worden. Ich hingegen habe etwas zu bemerken, nach
welchem die Commission zu viel gethan, nämlich zu weit gegangen
wäre. Wir finden in dem zum Bericht gehörenden Beilagcnband
ein mit Herrn Steriler abgehaltenes förmliches Verhör und dar-
übcrauS ist mir bekannt, daß über seinen Verhaft strengere
Verfügungen getroffen worden, die freilich nicht lange angedauert haben.
Es entsteht nun bei mir die wichtige Frage: ob die Commission
zu Abhaltung eines förmlichen Verhörs befugt gewesen? ich glaube
nein, denn ihr Pensum ging dahin, die Gründe der Zögerung in der
bewußten Fiöcalprozedur aufzusuchen und dann Bericht zu erstatten,

wem d,e daherigen Nachläßigkeircn zur Last liegen. Die dicß-
örttgen Nachforschungen hätten nach meinem Dafürhalten ohne
eigentliches Verhör mit Herrn Stettler geschehen können, denn
wenn er sich geweigert hätte, ein solches Verhör zu bestehen, so

fragt eS sich, ob und auf welche Weise die Commission befugt
gewesen wäre, ihn dazu zu zwingen? — Wir entnehmen freilich auS
dem ausführlichen Bericht den Sachverhalt über den Gang dieses
Geschäfts; allein auch ich vermisse darin einen eigentlichen Schluß
oder Antrag, weil daraus hervorgegangen wäre, wer dabei seine
Pfiicht erfüllt und wem Nachläßigkeiten zur Last fallen. Auf
einen solchen Amrag muß ich aber dringen, denn die Führung
dieser Untersuchung habe ich, in Berücksichtigung meiner frühern
Verhältnisse zu Herrn Steriler, sehr ungern übernommen; ich
wußte indessen, daß gelreue Pflichterfüllung alle andern Verhält-
hälrnisse des menschlichen Lebens überwiegt; dieß war von jeher
mein Grundsatz und nach diesem glaube ich auch im vorliegenden
Fall gehandelt zu haben. ES ist daher nicht Lob, das ich suche,
aber zu meiner Beruhigung möchte ich doch, daß ausgesprochen
würbe, ob ich meiner Pfiicht getreu geblieben sei. — Ich muß
demnach der Meinung deö Herrn Regierungsrath Kohler beipflichten

und auf Vervollständigung des CommissionialberichtS schließen.
— Hingegen absirahire ich von jeder sernern Untersuchung des
Geschäftsganges im Justiz-Departement; ich bin vom vorgelegten
Bericht ganz ädifizin und mein Zweck, als ich zur daherigen
Untersuchung stimmte, ist erreicht, da die Geschäftsordnung die
Nothwendigkeit gezeigt hat, die Justiz - und Polizeisachen zu
trennen.

Abstimmung
nach dem Austritte der Mitglieder des Justiz - Departemens.

1 Für sich an dem Berichte in Beziehung auf
den Prozeß wegen Uebertrelung des Tarifs
und der Geschäftsführung des Justiz-Dep.
überhaupt zu begnügen einhellig.

2) Den Bericht in Beziehung des übrigen
Theils, der Commission mit dem Auftrage
zuzusenden, ihn in Hinsicht der Geschäftsführung

vor dem Obergericht und dessen

Commissionen überhaupt zu vervollständigen,
und dann ihren so vervollkommneten Bericht
auch mit einem Gutachten zu begleiten einhellig.



— 16?

Herr Landammann macht hierauf den Antrag, weil diese

Frühlingssitzung mit der heutigen zu Ende geht, und die vorgestern
ernannten Beamten, nämlich der Central.Polizeidirektor, der

Obcrschaffner, und der Oberzollverwalter und Ohmgcldner noch

nicht beeidigt sind, ihre Beeidigung aber nicht wohl bis zur nach,
sten GroßrathSsttzung verschoben werden kann, und auf der andern
Seite für die zwei letzten Grellen als neu, noch weder eine In-
struklion noch eine Eidesformel existirt, den Regierungsrath zu
beauftragen, jene Instruktionen und Eidesformeln abzufassen,
und, aber nur für jdiesesmal, zu autorisiren, diese Beamten selbst

zu beeidigen. Welches einhellig beliebt wird.
Dann giebt er noch Kenntniß von dem von Herrn Regierungsrath

Wyß eingereichten Begehren für Entlassung von der Stelle
eines Präsidenten und eines Mitgliedes des Iustiz-DepartemcntS,
worinn er aus Grund, daß ihm, als eö um die Besatzung jener
Stelle zu thun war, die Anzahl der jährlichen Geschäfte zu 1200
angegeben worden, diese aber sich auf 2 Drittel mehr, nämlich
3800 sich belaufen, daß eine solche Last seiner Gesundheit zu
nahe getreten sei, daß es ihm nicht gelungen zu derjenigen Salis,
faction zu gelangen, welche eine ununterbrochene Anstrengung mir
sich bringen sollte, und aus Grund, daß er nach 19 monatlicher
Bedienung dieser beschwerlichen Stelle glaube, seinen Kehr erfüllt
zu haben, dieselbe wieder in den Schoß der Versammlung nie.
dcrlegt.

Dem Herrn Landammann und zwei von ihm beizuziehenden
Mitgliedern wird die Genehmigung des heutigen Protokolls über-
lassen.

Hernach giebt Herr Landammann die Uebersicht der erheb-
lich erklärten Anzüge, über welche die Rapporte noch fehlen,
nämlich:

1) Der Anzug von Großrath Hofer, für Abänderung des
TellgesctzeS,

2) „ „ „ Herrn Landammann, gegen daöRecht des

Präsidiums, die letzte Meinung zu geben.
Z) u „ » Herrn vr. Morlot, für Errichtung von

Landspitälern.
4) » „ » Mehrerer«, für die RevisiondeS Wirth-

schaftögesetzeS.

5) „ „ » Gerichtspräsident Sträub, für den Wie-
derbezug der ehemaligen obcramtlichen
Emolumenle; allein zu Handen der OrtS.
schulen.

6) » „ » Großrath Watt, für ein besonderes AmtS-
blatt im Jura.

7) „ „ „ mehreren Mitgliedern, für Befreiung der
politischen Blätter vom Stempel.

s) „ » >, Herrn Großrath Fellenberg, wie der Ar¬
muth durch Arbeitsanftalten am besten
abzuhelfen feie.

9) » „ » Herrn Jaggi, für Bestellung eines Staats-
AnwaldeS.

Nun zeigte Herr Schultheiß die Geschäfte an, welche wirk,
lich in der Arbeit liegen, «m sie mit möglichster Beförderung zur
Behandlung vorzulegen, nämlich:

1) Ein neues Wirthschaftsgcsetz.
2) » „ Stempclgesetz.
3) „ Projekttheilung des Justiz-DepartementS in 2 Abthei.

lungen, eine für das Justiz - die andere für das Polizeiwesen.
4) Ein Projektorganisation des Finanzwesens im Jura. Diese

werden in der künftigen Sitzung bestimmt vorkommen, und
5) dann wo möglich auch ein neues Gesetz über die Brand-

Versicherungsanstalt.
6) Ein Gesetz über das Armenwescn.
7) „ „ den MaternitätSgrundsatz.
8) -, „ „ das Tellwesen.

Joneli dringt auf beförderliche Abänderung des Materni-
tärSgrundsatzeS, welche das ganze Land schon lange, als einen
seiner beschwerlichsten Punkte angelegentlichst verlangt habe, die

immer versprochen worden, und nie erfolge, daß man sich wegen
den vielen Nachfragen, wenn die Abänderung erfolgen werde, bald
fast nicht mehr zeigen dürfe.

Tscharner, Altschultheiß. Die GesetzgebungSkommiffion ist
damit unabläßlich beschäftigt, hier ist der Rapport derselben wirk,
lich, welcher in der nächsten Sitzung vorkommen kann.

Zugleich glaube als Präsident des Bau-DepartcmentS anzeigen
zu sollen, daß dieses sich mit einem verbesserten Straßenreglemcnt
befasset, das wenigstens in der nächsten Wintersitzung nolhwendiger-
weise vorkommen sollte.

Simon, Landammann. Wen» diese Sibling früher beendig

ist, als zu erwarten war, so ist dieses dem Umstände zuzu-
schreiben, daß die Behandlung des Gesetzes über die Organisation
und Geschäftsführung der GcmcindSbchörden von Ihnen auf die
Wintersitzung verschoben worden, womit diese Sitzung nicht nur
um die bedeutende Zeit, welche diese Berathung erfordert hätte,
sondern auch dardurch verkürzt wurde, daß der RegierungSrarh
darauf gerechnet hatte, während der Zeit, welche dessen Berathung
erforderte, noch zwei andere Gesetze, das Wirthschaft!) - und das
Stempelgesetz, beendigen und Ihnen zur Behandlung vorlegen zu
tonnen, was ihm nun hingegen in so wenigen Tagen nicht mög.
lich war.

Die Kürze der Zeit zwischen der letzten Gr. Rathösitzung
und der gegenwärtige», so wie auch die auflerordentliche Begeben,
heil mit den Polen, welche dem Reg. Rath theils wegen der
Corresponded mit der obersten Bundeöbehörde, theils wegen den
Maaßregeln anderer Kantone, theils wegen den Vorkehren, die im
Kanton selbst zu nehmen waren, sehr viel Zeit in Anspruch nahm,
hatte ihn verhindert, in gedachten Arbeiten und andern besser vor-
wärts zu rücken.

Eine Einladung an denselben muß ich aber noch machen.
Bereits am Schlüsse der letzten Sitzung forderte ich den Reg.
Rath auf zur kräftigen Handhabung der Gesetze und der Polizei'
Ich muß diese Aufforderung wiederholen. — Durch die schlaffe
Handhabung der Polizei leidet die ganze Klasse der rechtlichen
Staatsbürger, und wären in den Bezirken NegierungSstatthalter
oder AmtS-Gerichtspräsidenten, denen es am Willen oder an
Fähigkeiten gebräche, den Gesetzen die gehörige Achtung zu vcr.
schaffen, so erinnere ich den Reg. Rath und die XVI, daß am
Ende das Volk nicht frägt.- wer regiert, sondern >v i e wird
regiert, und wahrlich Nachsicht gegen ihre Pflichten nicht erfül.
lende Beamte wäre am unrechten Orte.

Schließlich dann soll ich noch, weil Meinungen gefallen
waren, daß der Gr. Rath in der Angelegenheit der Polen extra
hätte zusammen berufen werden sollen, in Erinnerung bringen, daß
nach dem 57 der Verfassung 20 Glieder des Gr. Raths eine
extra Berufung durch einen schriftlichen molivirten Antrag be.
gehren können.

Ich erkläre diese Sitzung für geschlossen.

Berichtigung.

In dem Votum des Herrn Fürsprechs Jaggi über die
Nenenburgischen Staatsgefangenen ist zu berichtigen, daß er nicht
sagte, er sei i8ist in Verhaft gesetzt, wohl aber er sei i» Unter-
suchung gezogen und ungerecht gestraft worden.
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